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1. 

Der Rückkauf der Gotthardbahu. 

Mit dem 1. Mai 1909 sind die Linien der Go t t ha r d ba h n in das 

Eigentum und in dEm Betrieb des Bundes übergegangen. Damit hat die 

Verstaatlichung in der Schweiz ihren vorläufigen Abschluß gefunden. Wie 

im Jahrgang 1898 dieser Zeitschrift dargestellt worden ist, war durch das 

Bundesgesetz, betreffend die Erwerbung und den Betrieb von Eisenbahnen 

für Rechnung des Bundes und die Organisation der Verwaltung der Schweize

rischen Bundesbahnen, vom 15. Oktober 1897 für einmal nur die Erwerbung 

der Hauptbahnen in Aussicht genommen. Nach Maßgabe der Konzessionen 

konnten auf den 1. Mai 1903 die Linien der Schweizerischen Centralbahn, 

der Schweizerischen Nordostbahn, der Vereinigten Schweizerbahnen und 

der Jura-Simplon-Bahn zurückgekauft werden, das Netz der Gotthardbahn 

aber erst auf den 1. Mai 1909. Die Ankündigung des konzessionsgemäßen 

Rückkaufs erfolgte mit Beschluß des Bundesrates vom 26. Februar 1904. 

Wie für die anderen Bahngesellschaften, war auch für die Gotthard

bahn die rechtliche Grundlage des Rückkaufs durch bundesgerichtliehe 

Urteile über bestehende grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten soweit 

möglich zum voraus festgelegt worden. Das Urteil des Bundesgerichtes 

vom 25. Juni 1901 1) erledigte die durch die Entscheidungen in Sachen 

gegen die Centralbahn und die Nordostbahn noch nicht entschiedenen 

Streitpunkte über aufgeworfene Einzelfragen. Gegen den Beschluß des 

Bundesrates vom 12. Juni 1899, der die Einlagen in die Erneuerungsfonds 

der Hauptbahnen festgesetzt hatte, war von diesen am 12. Juli 1899 Rekurs 

an das Bundesgericht angemeldet worden; nach eingehendem Schriftwechsel 

hatte das Bundesgericht am 16. Juli 1903 eine Expertenkommission von 

1) Jahrgang 1904 des Archivs, Seite 1322 u. fg. 
1* 
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fünf hervorragenden Technikern des Auslandes 1) zur Begutachtung der 

Streitfrage ernannt, nachdem zufolge der Verstaatlichung der anderen 

Hauptbahnen der Rechtsstreit diesen gegenüber dahingefallen und nur 

die Gotthardbahn als Rekurrentin verblieben war. Das Gutachten erschien 

im Oktober 1905; auf dessen Grundlage wurde am 30. Dezember 1905 ein 

Vergleich zwischen den Parteien abgeschlossen, und es konnten die Be

rechnungen über die gesetzliche Höhe des Erneuerungsfonds erstellt werden. 

Sofort begannen die Verhandlungen mit der Gotthardbahn, um einen frei

händigen Ankauf zu ermöglichen, was bei den anderen verstaatlichten 

Bahnen gelungen war. Diese Verhandlungen führten aber nicht zu einem 

vollständigen Abschluß; es wurde nur nach und nach Einigung über einzelne 

Punkte erzielt und über wichtige Fragen durch die Klage der Gotthardbahn 

vom 5. Mai 1908 der Entscheid des Bundesgerichtes angerufen. So war 

durch Verständigung vom 16./29. April 1909 die Summe des kapitalisierten 

Reinertrages auf 212500 000 Frcs. festgesetzt, der Betrag der vom Bunde 

besonders zu vergütenden Materialvorräte und Reservestücke auf 2759191 

Frcs. und der Wert der verfügbaren Liegenschaften auf 665436 Frcs. 

bestimmt worden. Ferner übernahm der Bund die 3% prozentige Obli

gationenschuld der Gotthardbahn von 111 090 000 Frcs. mit einem Aufgeld 
von 6 Millionen. Die Restforderung der GotthardbaJm im Betrage von 

95410000 Frcs. blieb bestritten, indem der Bundesrat verlangte, daß davon 

abzuziehen seien das versicherungstechnische Defizit der Hilfskasse mit 

6 Millionen, der Sollbestand des Erneuerungsfonds mit 13742190 Frcs. 

und die Abzüge für Minderwert der vorhandenen, im Erneuerungsfonds 

nicht berücksichtigten Bahnanlagen mit 3444000 Frcs. sowie für fehlende 

Anlagen und Ergänzungsbauten mit 46 000 000 Frcs., welche Forderung 

nachträglich auf 18312000 Frcs. herabgesetzt wurde. Die Gotthardbahn 

verlangte dagegen noch eine Vergütung von 8416973 Frcs. für Bauten, 

die sie seit der Rückkaufsankündigung ausgeführt hatte. In einläßlichen 

Rechtsschriften wurde der Rechtsstandpunkt beider Teile erörtert; über 

1) Experten waren die Herren k. k. Regierungsrat W. Ast, Baudirektor 
der Kaiser-Ferdinand-Nordbahn in Wien; Geheimer Oberbaurat A. Blum, 
vortragender Rat im Ministerium der öffentlichen Arbeiten in Berlin; Betriebs
direktor O. Engler, Vorstand der Betriebsabteilung der Großherzoglichen General
direktion der Badischen Staatseisenba,hnen in Karlsruhe; Baurat Kittel, Mit
glied der Generaldirektion der Königlich Wfuttembergischen Staatsbahnen in 
Stuttgart, und L. Salomon, Oberingenieur des Material- und FahrdiensteB der 
Gesellschaft der Ostbahn in Paris. 
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den Zustand der Bahn wurde ein Gutachten durch die Herren Ingeniew 
Dr. Hennings, Professor am eidgenössischen Polytechnikum in Zürich, 

Oberregierungsrat Franken in Wiesbaden und Karl Ritter von Pascher, 

k. k. Generalinspektor der österreichischen Eisenbahnen in Wien, erstattet, 

die einen Abzug von nur 2 467 810 Frcs. als berechtigt erklärten. Auch die 
Höhe des versicherungstechnischen Defizits der Hilfskasse war durch ein 

Gutachten auf nur rund 4 Millionen berechnet worden. Der Bundesrat 
hatte in Aussicht genommen, diese Gutachten anzufechten und verlangte 

vom Bundesgerichte Bestellung einer Oberexpertise. In diesem Stadium 

des Rechtsstreites regte der Vorsitzende des Bundesgerichtes Vergleichs
verhandlungen an, die am 10. Juni 1911 zum Abschluß des als Beilage 1 1 ) 

abgedruckten Vergleichs führten. Dieser Vergleich ist von der Aktionär
versammlung der Gotthardbahn am 26. August, vom Bundesrat am 

29. August und von der schweizerischen Bundesversammlung am 5. Dezember 

1911 genehmigt worden. 

Laut diesem Vergleich anerkennt die Gotthardbahn, daß von dem 
nach übernahme des Obligationenanleihens von 111 090 000 Frcs. verblei
benden Restbetrag des kapitalisierten Reinertrages von 95410000 Frcs. 
weitere 11 660 000 Frcs. abzuziehen seien, so daß der Bund als restliche 

Rückkaufsentschädigung der Gotthardbahn nur noch 83750000 Frcs. oder 
837,50 Frcs. für die Aktie, Wert 1. Mai 1909, schuldet. Durch frühere Zah
lungen hatte die Gotthardbahn außerdem erhalten 6 000 000 Frcs. Aufgeld 
für überweisung des Obligationsa.nleihens, 2759191 Frcs. für Material
vorräte (Wert 4259191 Frcs. abzüglich unentgeltlich abzutretende 1 500000 

Frcs.), 665436 Frcs. für entbehrliche Liegenschaften und 351892 Frcs. 
für verschiedene Vergütungen (Postlokale in Goldau, Bellinzona und Lugano, 
Schulhaus in Airolo und Wasserrechtskonzessionen in den Kantonen Uri 
und Tessin). Zu verrechnen waren ferner 1 184837 Frcs. für Ausstände 

der Güterexpeditionen, Zahlungen der Gotthardbahn an die Hilfs- und 
Krankenkasse, die Barkautionen von Unternehmern und vom Bunde über
nommene Rentenverpflichtungen. Der durch den Vergleich zugestandene 
Abzug von 11 660 000 Frcs. wurde überwiesen dem Erneuerungsfonds mit 
1 655 191 Frcs. und der Hilfskasse zur Deckung des Defizits mit 4 004 203 Frcs. 

Die Ein g a n g s b i I a n z der G 0 t t h a r d b ahn gestaltete 

sich zufolge dieser Operationen auf den 1. Januar 1912 wie folgt: 

1) Folgt am Schluß dcs Aufsatzes. 
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Ak ti v e n. 

I. Baukonto, laut Bilanz auf 30. April 1909: 

a) Bahnanlage und feste Einrichtungen (abzüglich der 
Subventionen von 119000000 Frcs.) 

b) RoHmaterial 

c) Mobiliar und Gerätschaften 

d) Unvollendete Bauobjekte .. 

e) Bauausgaben pro 1909 verrechnet. 

f) Bauausgaben pro 1910 verrechnet. 

11. Verfügbare Mittel: 

a) Entbehrliche Liegenschaften 

b) Materialvorräte . . . . 

c) Verschiedene Debitoren 

111. Zahlungen der Gotthardbahn: 

a) für Saldi der Hilfs- und Krankenkassen 

b) für Barkautionen von Unternehmern 

c) für übernommene Rentenverpflichtungen 

665436 

4259 791 

1536729 

162093 

65836 

665000 -----
IV. überschuß des Rückkaufspreises über die 

Aktiven der Gotthardbahn: 

3% proz. Anleihe vom 1. April 1895, 
Saldo ...•......... 117 090 000 

4 proz. Anleihe der S. B. B. von 1912 83750000 

Defizit der Hilfskasse G. B. 
Betrag des neuen Erneuerungsfonds • 

Prozeßkosten und verschiedene Aus
lagen, betreffend den Rückkauf .• 

abzüglich: 

Betrag des Baukontos ....• 178 208 821 

Ohne Entgelt abgetretene Material-

4004203 

7655797 

117028 

212 617028 1) 

vorräte 1 500000 179 708 821 

Frcs. 

146762571 

27635078 

3425663 

182916 

187555 

15038 

178208821 

6461 956 

892929 

32908207 

218471913 

1) Nebst den in dieser Eingangsbilanz enthaltenen Beträgen wurde der 
Gotthardbahn eine Summe von 6 000 000 Frcs. bezahlt, als Aufgeld für die 
übernahme ihres 3% pro?. Anleihens, welche Summe in der Frist von 20 Ja·hren 
amortisiert wird. 



Pas s i v e n. 

I. Konsolidierte Anleihen: 

a) 3% proz. Anleihe vom 1. April 1895, Saldo auf 
30. April 1909 ...........• 

b) 4 proz. Anleihe der S. B. B. auf 1. Januar 1912 

II. Schwebende Schulden: 

a) Guthaben der Unterstützungskassen . 
b) Barkautionen von Unternehmern und 

Lieferanten . . . . . . . . . . . . . 
c) Hilfskasse für die Beamten, Defizit . . 
d) Prozeßkosten und verschiedene Aus-

lagen, betreffend den Rückkauf . 

III. Spezialfonds : 

a) Erneuerungsfonds ......... . 
b) Fonds zur Deckung von ehemaligen 

Pensionen G. B. . . . . . . . 

162093 

65836 
4004203 

117028 

7655197 

665000 -----
IV. Zahlungen auf 1. Mai 1909 an Gotthard-

bahn: 

a) für Mobiliar und Gerätschaften, Ma
terial und Reservestücke . . . 

b) für entbehrliche Liegenschaften 
c) für Wasserrechtskonzessionen in Uri 

und Tessin ...... . 
d) für Postlokale . . . . . . 
e) für Schulbauten in Airolo 
f) für Ausstände der Güterexpeditionen 

2159191 
665436 

249910 
82323 
19659 

1 184831 

Frcs. 

117090000 

83150000 

200840000 

4349 160 

8320797 

4961956 

218411913 

Diese Verständigung über den Rückkaufspreis ist somit erst geraume 
Zeit nach der Besitzergreifung der Bahn erfolgt. Zu dieser war der Bund 
nach dem Wortlaut der Konzessionen auf den 1. Mai 1909 befugt. Wegen 
der übernahme des Rückkaufsobjekts war zwischen der Verwaltung der 
Gotthardbahn und der Generaldirektion der Bundesbahnen am 28. April 1909 
eine Vereinbarung zwischen der Gotthardbahn in Liquidation und der 
Bundesbahnverwaltung abgeschlossen worden. Im Einvernehmen mit dem 
eidgenössischen Eisenbahndepartement war ferner an das Personal der 
Gotthardbahn am 5. April ein Zirkular erlassen worden, das diesem die 
Bedingungen des übertrittes zur Bundesbahnverwaltung auf Grundlage 
der Beschlüsse der Bundesversammlung zur Kenntnis brachte; der über-
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gang hat sich sodann ohne Anstand vollzogen. Die übernahme der Gotthard
bahn durch den Bund wurde allen schweizerischen und ausländischen Trans
portanstalten, mit denen sie in Beziehungen stand, mit Zirkular vom 23. April 
zur Kenntnis gebracht. 

Mit Rücksicht darauf, daß weder eine Verständigung über den Rück
kaufspreis der Gotthardbahn zustande gekommen, noch der neue inter
nationale Gotthardvertrag perfekt geworden war, wurde verfügt, daß 
bis auf weiteres für das ehemalige Netz der Gotthardbahn (Kreis V der 
Bundesbahnen) getrennte Rechnung geführt werde. Auch für den Erneue
rungsfonds der Gotthardbahn fand ihr besonderes, vom Bundesrate 1905 
genehmigtes Regulativ bis auf weiteres Anwendung. 

In Anwendung des Beschlusses der Bundesversammlung über Wah
rung der bisherigen Bezüge des Personals der Gotthardbahn sind die be
stehenden Wohlfahrtseinrichtungen bis auf weiteres unverändert in Kraft 
gelassen worden, z. B. die Lebensmitteldepots, die unentgeltliche Beförde
rung von Lebensmitteln (Milch, Fleisch usw.), die Unterhaltung von Schulen, 
die FahrbegÜnBtigungen für deren Lehrer und Schüler. 

Von großer Wichtigkeit für die Verstaatlichung der Gotthardbahn 
war nicht nur die Ermittlung des Rückkaufspreises und die Ordnung 
aller privatrechtlichen Beziehungen zur Gotthardbahngesellschaft, sondern 
namentlich auch die Regelung der ö ff e n t li c h - r e c h t li ehe n 
B e z i e h u n gen z u den Sub v e n t ion s s t a a t e n. Es erschien 
zweckmäßig, vor der Durchführung des Rückkaufes diese Verhältnisse gegen
über Deutschland und Italien endgültig zu ordnen. Wie früher mitgeteilt 
worden ist, hat Deutschland eine Subvention von 30 Millionen und Italien, 
mit Inbegriff der Cenere-Linie, eine solche von 58 Millionen geleistet. Von 
einer Rückzahlung dieser Subvention für den Fall der Verstaatlichung 
der Gotthardbahn war nie die Rede, wohl aber hatte der Staatsver
trag zwischen Italien und der Schweiz vom 15. Oktober 1869, dem 
das Deutsche Reich an Stelle des Norddeutschen Bundes mit über
einkunft vom 28. Oktober 1811 beigetreten war, der Schweiz mehrfache 
Verpflichtungen für den Bau und Betrieb der Gotthardbahn auferlegt 
und außerdem bestimmt, daß für den Fall, daß die an die Aktien der 
Gotthardbahn zu verteilende Dividende 7 % übersteigen sollte, die Hälfte 
des Überschusses als Zins unter die Subventionsstaaten im Verhältnis 
ihrer Subsidien zu verteilen sei. Die Schweiz war der Ansicht, daß die durch 
den genannten Staatsvertrag übernommenen Verpflichtungen sie nicht 
hindern können, den Rückkauf der Gotthardbahn auf Grund der von den 
Kantonen und dem Bunde erteilten Konzessionen von sich aus durchzu
führen, wobei als selbstverständlich angenommen 'Wurde, daß der Bund 
als Rückkäufer die Verbindlichkeiten des Staatsvertrages auch seinerseits 
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genau einzuhalten habe, und daß die Berechtigung auf den etwaigen Bezug 
eines Dividendenüberschusses in billiger Weise abzulösen sei. Deutschland 
und Italien vertraten dagegen den Standpunkt, die Schweiz bedürfe zur 
Durchführung der Verstaatlichung der Gotthardbahn ihrer Zustimmung, 
da diese eine Änderung des Staatsvertrages zur Folge habe, die nur mit 
allseitiger Zustimmung vorgenommen werden könne. 

Zur Herbeiführung einer Verständigung wurde eine Konferenz von 
Vertretern der drei Staaten nach Bern einberufen, die sich dahin einigte, 
die bestrittenen rechtlichen Gesichtspunkte vorerst nicht zu erörtern, 
sondern einen neuen Staatsvertrag zu vereinbaren, der den durch den Rück
kauf der Gotthardbahn geänderten Verhältnissen Rechnung tragen und die 
danach fortbestehenden Verpflichtungen der Schweiz neu formulieren solle. 
Nach längeren Verhandlungen, die vom 24. März bis zum 19. April 1909 
dauerten, kam eine Einigung zustande. Im neuen Staatsvertrag und im 
zugehörigen Schlußprotokoll vom 19. April 1909 sind die den Bau der 
Gotthardbahn und die Leistung von Subventionen betreffenden Bestim
mungen des früheren Vertrages weggelassen, weil sie längst vollzogen sind. 
Bestätigt werden dagegen die wegen des Betriebes übernommenen Ver
pflichtungen, mit der aus dem alten Vertrag abzuleitenden Ausdehnung 
auf das gesamte Netz der Bundesbahnen. Der Betrieb der Gotthardbahn 
hat den Anforderungen zu entsprechen, die man an eine große internationale 
Linie zu stellen berechtigt ist; er ist namentlich gegen jede Unterbrechung 
zu sichern, Fälle höherer Gewalt vorbehalten. Immerhin ist die Schwei,; 
berechtigt, die erforderlichen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Neu
tralität und zur Verteidigung des Landes zu treffen. Zur Erleichterung 
des Verkehrs zwischen Deutschland und Italien ist eine möglichst regel
mäßige, bequeme, rasche und wohlfeile Beförderung der Reisenden, der 
Güter und der Postgegenstände zugesichert. Die Züge der Bundesbahnen 
sollen an die Deutschlands und Italiens möglichst ohne Unterbrechung 
anschließen. Die Schweiz 'Wird mit den deutschen und den italienischen 
Bahnen für den Transit über den Gotthard einen direkten Verkehr einrichten. 
Dem Verkehr über den Gotthard sollen dieselben Grundtaxen und die
selben Vorteile gewährt werden, die von den Bundesbahnen zurzeit oder 
künftig einer schon bestehenden oder später gebauten Eisenbahn über 
die Alpen zugestanden werden. Für die Beförderung von Personen und 
Gütern von Deutschland und Italien nach diesen beiden Ländern sowie 
durch diese verpflichtet sich die Schweiz, daß die Bundesbahnen den deut
schen und italienischen Bahnen mindestens die gleichen Vorteile und Er
leichterungen gewähren, die sie anderen Bahnen außerhalb der Schweiz 
oder den schweizerischen Grenzstationen zugestehen. Die Bundesbahnen 
dürfen auch mit anderen schweizerischen Bahnen in keine Vereinbarung 
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eintreten, durch die dieser Grundsatz verletzt würde, d. h. sie dürfen mit 
anderen schweizerischen Bahnen keine Abmachung treffen, durch die sie 
auf ihren Linien niedrigere als die im Durchgangsverkehr über den Gotthard 
angewandten Grundtaxen zugestehen. Immerhin sind die Bundesbahnen 
berechtigt, ihre Transittaxen ausnahmsweise zu ermäßigen, wenn sie infolge 
der ausländischen Konkurrenz dazu gezwungen sind. Doch dürfen solche 
Maßnahmen den Gotthardverkehr nicht benachteiligen. Die Bundesbahnen 
sind ferner verpflichtet, die zurzeit für den Verkehr der deutschen und 
italienischen Güter über den Gotthard bestehenden schweizerischen Transit
taxen nicht zu erhöhen, solange die deutschen oder die italienischen Bahnen 
ihre für diese Verkehre gegenwärtig geltenden Taxen nicht erhöhen. Die 
zugelassenen Erhöhungen dürfen nur auf Güter gleicher Art Anwendung 
finden; die Bundesbahnen sind berechtigt, ihre Transittaxen ohne weiteres 
von sich aus zu erhöhen, sofern Deutschland oder Italien ihre Exporttaxen 
erhöhen; für die übrigen Fälle ist eine besondere Verständigung der Bundes
bahnen mit den deutschen oder italienischen Bahnen vorgesehen. Vor
behalten bleibt die infolge der Herabsetzung der Bergzusc.hläge notwendige 
Neuregelung der infolge der ausländischen Konkurrenz ausnahmsweise 
ermäßigten Transittaxen. Die gleiche Verpflichtung besteht bei den 
für den direkten italienisch-schweizerischen Verkehr über den Gotthard 
bestehenden Transittaxen. Die Bundesbahnen haben ferner ihre gegen
wärtigen oder zukünftigen Transittaxen für den Güterverkehr über den 
Gotthard in der Weise zu gewähren, daß diese Taxen für alle schweizerischen 
Grenzstationen, gleichviel, ob sich diese auf dem kürzesten Wege befinden 
oder nicht, angewendet werden. Diese Bestimmung bezieht sich auf den 
Verkehr zwischen Deutschland und Italien und umgekehrt, und zwar 
namentlich auf die Transporte, für die der kürzeste Weg über den Boden
see, der billigste jedoch über den Landweg führt. 

Laut Staatsvertrag von 1869 war die Gotthardbahn berechtigt, für 
Bahnstrecken mit Steigungen von 15 0/ 00 und darüber einen Zuschlag zu 
den gewöhnlichen Taxen zu erheben; wenn jedoch die Zinsen des Aktien
kapitals 9 % (seit 1818 8 %) übersteigen, war die Gesellschaft zur Herab
setzung der Taxen, und zwar in erster Linie der Zuschlagstaxen verpflichtet. 
Diese sogenannten Bergzuschläge wurden in der Form der Berechnung von 
Tarifkilometern durchgeführt, und zwar wurden sie für die Strecke Erst
feld-Chiasso auf 64 km und für die Strecke Erstfeld-Pino auf 50 km 
festgesetzt. Um den Eintritt der Voraussetzungen, die für die im alten 
Vertrage vorgesehene Herabsetzung der Taxen und namentlich der Berg
zuschläge maßgebend waren, feststellen zu können, muß für das Netz 
der Gotthardbahn auch nach der Verstaatlichung getrennte Rechnung 
geführt werden; das ist möglich, jedoch mit Weiterungen verbunden, indem 
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namentlich die Zuteilung anderer Linien außer der Gotthardbahn zum. 
Kreise V der Bundesbahnen und damit eine gleichmäßigere Gestaltung 
der Kreise gehemmt ist. Es wurde daher für zweckmäßig erachtet, die 
Herabsetzung der Bergzuschläge ein für allemal zu ordnen, so daß die ge
trennte Rechnungsführung für die Zukunft vermieden werden kann. Diese 
Herabsetzung der Bergzuschläge wurde gleichzeitig als Gegenleistung er
achtet für den Verzicht der Subventionsstaaten auf eine etwaige Super
dividende bei einem 7 % übersteigenden Ertrage der Gotthardbahn. Nach 
längeren Erörterungen wurde vereinbart, die Herabsetzung, die für das 
Gotthardbahnnetz einen ganz erheblichen Einnahmeausfall zur Folge 
haben wird, in zwei Perioden durchzuführen, und zwar um 35 % vom 1. Mai 
1910 an und um 50 % vom 1. Mai 1920 an; damit wird der Tarifkilometer
zuschlag für Erstfeld-Chiasso auf 42 und 32 km und für Erstfeld-Pino 
auf 33 und 25 km ermäßigt. Der Schweiz ist das Recht gewahrt, eine neue 
Vereinbarung über diese Herabsetzung zu verlangen, wenn infolge von zur
zeit nicht vorauszusehenden Ereignissen (wie z. B. Ausfuhrverbot für Kohlen, 
außerordentliche Preissteigerung für die Kohlen) das gegenwärtige Gotthard
bahnnetz die Betriebsausgaben zuzüglich der Verzinsung und Tilgung des 
darin angelegten Kapitals sowie der reglementarischen Rücklagen in den 
Erneuerungsfonds nicht mehr aufzubringen vermöchte. Beim Wegfall 
dieser außerordentlichen Verhältnisse ist die Erhöhung wieder aufzuheben. 
Höhere als die zurzeit bestehenden Taxzuschläge dürfen nie angewendet 
werden. Bei Einführung einer solchen Erhöhung ist die Meistbegünstigungs
klausel gegenüber anderen Alpenbahnen zu beachten. 

Die Schweiz hat noch die Erklärung abgegeben, daß für den Fall 
der Einführung des elektrischen Betriebes auf der Gotthardbahn die Bundes
bahnen laut bestehender Übung für Materiallieferungen einen allgemeinen, 
der Industrie aller Länder zugänglichen Wettbewerb eröffnen werden; 
bei den anderen Materialbestellungen für die Gtothardbahn soll die gegen
wä.rtige tYbung der Bundesbahnen ebenfalls beibehalten werden. 

Einem Wunsche Deutschlands und Italiens entsprechend erklärte 
sich die Schweiz ferner bereit, die Beamten und Arbeiter deutscher und 
italienischer Nationalität, die infolge des Rückkaufs aus dem Dienst der 
Gotthardbahn in den der Bundesbahnen übertreten, unter Beachtung der 
bestehenden gesetzlichen Vorschriften, in ihren Stellen zu lassen, ohne daß 
sie die schweizerische Nationalität annehmen müssen. 

Für den Fall, daß zwischen den vertragschließenden Parteien über 
die Auslegung oder die Anwendung des Vertrages Meinungsverschieden
heiten entstehen sollten, ist schiedsgerichtliche Entscheidung vorgesehen. 
Die Einrichtung des Schiedsgerichtes und die Festsetzung des Verfahrens 
sollen auf die einfachste Weise vor sich gehen. Die Verständigung über 
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die Ernennung des Schiedsrichters hat auf diplomatischem Wege zu er
folgen, im Falle der Nichteinigung durch eine neutraJe Regierung. 

Dieser neue S t a a t s ver t rag ist unter dem Vorbehalte der Ratifi
kation durch die Parlamente am 13. Oktober 1909 unterzeichnet worden: 
er sollte am 1. Mai 1910 in Kraft treten mit Rückwirkung auf den 1. Mai 1909. 

Als Anhang zu diesem Vertrage ist am 20. April 1909 ein besonderes 
Übereinkommen zwischen Italien und der Schweiz abgeschlossen worden, 
um einige nur diese beiden Staaten betreffende Punkte zu ordnen. Es wurde 
festgestellt, daß für die in den Lagerhäusern der Gotthardbahn in Brunnen 
eingelagerten und von dort über das Gotthardbahnnetz hinaus im Lauf 
eines Jahres reexpedierten Getreidetransporte auch künftig die direkten 
für den Verkehr über Brunnen hinaus geltenden italienisch-schweizerischen 
Taxen Anwendung finden, und die Tra.nsporte somit die dem italienisch
schweizerischen Transitverkehr über den Gotthard zugestandenen Erleich
terungen genießen werden. Ferner ist festgestellt, daß die Vorschriften des 
schweizerischen Tarifgesetzes für die Bundesbahnen auch für den Per
sonen- und Güterverkehr zwischen Italien und der Gotthardbahn gelten; 
dabei ist verstanden, daß die derzeit auf der Gotthardbahn geltenden Zu
schlagstaxen auch für diesen Verkehr nicht erhöht werden. Endlich ist 
Italien die besondere Begünstigung eingeräumt worden, daß für die Süd
früchte (agrumi) ein neuer Ausnahmetarif mit Herabsetzung der Grund
taxe für die Tonne und das Tarifkilometer von 11 Cts. auf 1,4 Cts. erstellt 
und schon auf den 1. November 1909 eingeführt werden soll. Die bestehende 
Taxe von 6,5 Cts. für diese Transporte im Durchgangsverkehr über die Gott
hardbahn wird beibehalten. 

Die Genehmigung dieses Staatsvertrages durch die Parlamente stieß 
auf unerwartete Schwierigkeiten. Von den Staatsregierungen war die 
Ratifikation allerdings so rechtzeitig bea.ntragt worden, daß die Einhaltung 
der im Vertrage vorgesehenen Fristen möglich war. Die Botschaft des 
schweizerischen Bundesrates an die Bundesversammlung datiert vom 
9. November 1909, die Denkschrift des deutschen Reichskanzlers an den 
Reichstag vom 15. Februar 1910 und der Gesetzentwurf des Ministers der 
auswärtigen Angelegenheiten im Emvernehmen mit dem Finanzminister , 
dem Minister der öffentlichen Arbeiten und dem Minister für Landwirt
schaft, Industrie und Handel an die italienische Abgeordnetenkammer 
vom 3. Mai 1910. Die Zustimmung erfolgte aber bisher nur durch den 
Deutschen Reichstag mit Beschluß vom April 1910. In Italien und in der 
Schweiz wurde der Vertrag durch die Presse lebhaft angegriffen; eine Agi
tation durch Vereine und öffentliche Versammlungen wurde eingeleitet 
und Streitschriften zu seiner Bekämpfung veröffentlicht. Da der Vertrag 
eine billige Ausgleichung der widersprechenden Interessen bezweckte und 
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daher nicht einseitig nur dem einen Teile alle Vorteile zuwenden konnte, 
war es nicht schwer, einzelne Punkte herauszugreifen und als besondere 
Ansprüche nicht erfüllend zu bekritteln. Als die Behandlung des Vertrages 
durch das italienische Parlament verzögert wurde, indem die vorberatenden 
Kommissionen nicht zum Absehluß kamen, wurde auch die Beratung der 
Vorlage durch die schweizerische Bundesversammlung vertagt. Die An
gelegenheit blieb bis Ende 1911 ungelöst; die bereits vorbereitete Neuer
stellung der Tarife für den deutsch-italienischen Güterverkehr mußte ver
schoben we~den; für das alte Gotthardbahnnetz, jetzt Kreis V der Bundes
bahnen, wurde der getrennte Betrieb beibehalten, um eine getrennte Rech
nungsführung zu ermöglichen. Alle Unannehmlichkeiten eines provisorischen 
Zustandes blieben bestehen. Auf die Betriebsführung hatten diese Ver
hältniBBe allerdings nur geringen Einfluß, indem der Kreis V als solcher 
nach dem Rückkaufsgesetze ebenso verwaltet wird. wie die anderen Kreise. 
Ein vom Bundesrat durch Beschluß vom 4. Dezember 1908 angeordneter 
Versuch, die Kreisdirektion V durch ein einziges Mitglied leiten zu lassen, 
bewährte sich nicht; auf Veranlassung der Bundesversammlung wurde 
er am 8. Februar 1910 wieder aufgegeben, und seither erfolgt der Betrieb 
nach den gesetzlichen Vorschriften. 

Mit dem Rückkaufe der Gotth.ardbahn ist die erste Periode der Ver
staatlichung abgeschlossen. Es liegt nahe, die Frage aufzuwerfen, ob der 
auf dem Wege des freihändigen Ankaufes bezahlte Preis 
den Voraussetzungen der Botschaft des Bundesrates über den Rückkauf 
der schweizerischen Hauptbahnen vom 25. März 1891 entsprochen habe. 
Wie diese angenommen hatte, waren die Schweizerische Centralbahn (S. C. B.), 
die Vereinigten Schweizerbahnen (V. S. B.) und die Gotthardbahn (G. B.) 
auf Grundlage des kapitalisierten Reinertrages zuriickzukaufen, die J ura
Simplon-Bahn (J. S.) und die Schweizerische Nordostbahn (N. O. B.) da
gegen nach dem Anlagekapital. 

Da beim Erlaß der Botschaft die Betriebsergebnisse nur bis und mit 
1895 genau bekannt waren, mußten die späteren, nach der Konzession in 
Betracht kommenden Betriebsjahre geschätzt werden. Für die Berechnung 
des Reinertrages kamen die auf den Betrieb des Transportgeschäftes in allen 
seinen Zweigen sich beziehenden Einnahmen und Ausgaben in Betracht, 
für die Berechnung des Anlagekapitals die das Baukonto belastenden Kapital
aufwendungen, die Ausgaben für die im Bau befindlichen Linien und Objekte, 
die voraussichtlichen Bauausgaben bis zum konzessionsgemäßen Übergang 
der Bahnen an den Bund und die Materialvorräte. Als Abzug für den 
materiellen Minderwert der Rückkaufsobjekte wurden 80 % der Bestände 
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der Erneuerungsfonds in Rechnung gestellt und weitere Abzüge für unzu
reichende oder fehlende Einrichtungen allgemein vorbehalten, ohne daß 
man ihnen ziffermäßig Ausdruck gegeben hätte. 

Die Rückkaufsbotschaft berechnete nun diese konzessionsgemäßen 
Werte in Franken, je auf Tausend abgerundet, wie folgt: 

Reinertrag. . • • . • . 
Anlagekapital . . . . . 
Abzüge für Minderwert . 
Riickkanfssumme nach der 

Botschaft ...... . 
Rückkanfssumme nach 

den abgeschlossenen 

J. S. 

310561000 
2'2407000 

288154000 

i S. C. B. I N.O B·I v. s. B·I G. B. 

190994000 89980000 183294000 
263876000 

13636000 19442000 8121000 10923000 

177358000 244434000 81859000 172371 000 

Verträgen. . . . . . • 335 969000 184970000 254 350 000 84994000 204 844 000 
Der bezahlte Rückkaufs-

preis war daher höher 
als die Schätzung um 47815000/ 7612000/ 9916000/ 3135000/ 32473000 

Die Differenz für die fünf Hauptbahnen zusammen beträgt 100951000 
Franken. Dieser Summe steht gegenüber die Wertvermehrung, die bis 
zur übernahme durch den Bund in den für den konzessionsgemäßen Rück
kauf maßgebenden Faktoren eingetreten ist. Sie ergibt sich aus folgenden 
Ziffern: 

Kap i tal i sie r t er Re i n e r t rag. 

S.C.B. V. S. B. G. B. 

Rückkaufsrechnung . Frcs. 194567' 000 95288000 212500000 
Schätzung der Botschaft 

" 
190994000 89980000 183294000 

Mehrwert Frcs. 3513000 5308000 29206000 

Anlagekapital. 

J. S. N.O.B. 
Bestand auf 1. Januar 1901 Frcs. 261850000 

" " 
1. Januar 1903 

" 
354726000 

Schätzung der Botschaft 
" 

310 561 000 26387'6000 

Me h r wer t .. . . . Frcs. 44 165 000 3974 000 
Der höheren Rückkaufssumme von 100951000 Frcs. entspricht 

somit ein Mehrwert des kapitalisierten Reinertrages bei Centralbahn, Ver
einigten Schweizerbahnen und Gotthardbahn im Betrage von 38 087 000 Frcs. 
und ein Mehrwert an Anlagekapital bei Jura-Simplon-Bahn und Nordost
bahn im Betrage von 48 139000 Frcs., zusammen ein Mehrwert der gemäß 
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Konzession zu übernehmenden Objekte von 86 226 000 Frcs. Der verbleibende 
Unterschied von 14725000 Frcs. beträgt somit nur 1,41 % von der Bilanz
summe der konzessionsgemäßen Objekte der fünf verstaatlichten Bahnen 
bei ihrer übernahme durch den Bund, die rund 1 043 834 000 Frcs. aus
macht. 

Beim fr e i h ä n d i gen R ü c k kau f e wurden außer den kon
zessionsgemäßen Werten auch noch andere Werte der verstaatlichten Bahnen 
übernommen, die selbstverständlich besonders vergütet werden mußten. 
Es sind folgende, unter dem Bilanzposten "Verfügbare Mittel" aufgeführten 
Werte: Kassa, Wechsel- und Bankguthaben, Wertschriften, entbehrliche 
Liegenschaften und verschiedene Debitoren, sowie die Beteiligungen an 
Nebengeschäften, wovon in Abzug kommen die übernommenen schwebenden 
Schulden, gemäß folgender Aufstellung: 

J.S. I S. C. B. I N. o. B.I v. S. B·I G.B. I zusammen 

Aktivposten . Frcs. 45942000 2-2682000 21036000 6824000 3777000 100261000 

Passivposten . 
" 

20569000 20781000 9665000 6343000 3527000 60785000 
Mehrwert ... 

" 25 373 000 I 1 901 000 11 471 000 I 481000 250000 39476000 

Anderseits wurden die konsolidierten Anleihen der zurückgekauften 
Bahnen vom Bund übernommen und ihr Betrag mi~ dem Rückkaufspreise 
verrechnet, und zwar bei: J. S. 256 155000; S. C. B. 119492000; N. O. B. 
194632000; V. S. B. 43403000; G. B. 111090000; zusammen 847862000 
Franken. Zu bezahlen waren sodann noch 18635000 Frcs. als Vergütung 
für die übergabe einzelner Linien vor dem konzessionsgemäßen Rückkaufs
termin und als Aufgeld für die übernahme niedrig verzinslicher Anleihen, 
abzüglich Disagio auf hoch verzinslichen. 

Vom Rückkaufspreise wurden in Abzug gebracht die Beträge der ver
sicherungstechnischen Fehlbeträge der Pensions- und Hilfskassen ; diese 
Summen mußten jedoch in die betreffenden Kassen eingeworfen werden, 
so daß sie fÜr den Bund keine Minderausgabe darstellen. Diese Beträge 
waren bei: J. S. 4500000; S. C. B. 1378000; N. O. B. 1446000; V. S. B. 
1 782 000; G. B. 4 004 000; zusammen 13 110 000 Frcs. 

Es ist nicht zu übersehen, daß außer den oben nachgewiesenen Mehr
werten bis zum Zeitpunkte der übernahme durch den Bund gegenüber 
den Schätzungen der Botschaft auch zugenommen haben der Mehrwert des 
Anlagekapitals bei S. C. B., V. S. B. und G. B. zusammen um 6 131 000 Frcs., 
sowie der kapitalisierte Reinertrag bei der Jura-Simplon-Bahn um etwa 
22700000 Frcs. und bei der Nordostbahn um 12733000 Frcs. Die oben 
ausgerechnete kleine Differenz ist somit tatsächlich mehr als ausgeglichen. 
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Infolge der seit dem Erscheinen der Rückkaufs botschaft eingetretenen 
tatsächlichen Wertvermehrung haben allerdings die Aktionäre der ver
staatliohten Bahnen bedeutend höhere Liquidationsbetreffnisse erhalten, als 
vorausgesehen war. Das wal' ihr gutes Recht und bedeutet keineswegs eine 
Benachteiligung des Bundes, der nur mehr bezahlen mußte, weil er mehr 
erhalten hat. Die Berechnungen der Rückkaufsbotschaft haben sich somit 
vollständig bewährt. 

Ir. 

Zehn Jahre Staatsbetrieb. 

Der Abschluß des Vergleiches mit der Gotthardbahngesellschaft 
iiber die Festsetzung der Rückkaufsentschädigung ist zehn Jahre nach dem 
Amtsantritte der Generaldirektion der Bundes bahnen erfolgt. Der Beginn 
dieser ersten Jahre der Verstaatlichung fiel mit einer außerordentlich günsti
gen Verkehrsentwicklung zusammen· und bot der Verwaltung die Möglich
keit, im öffentlichen Interesse neben den gesetzlich festgelegten Tarif
ermäßigungen ganz wesentliche Fahrplanverbesserungen und eine Reihe 
von Erweiterungsbauten (Anlage von Doppelgleisen, Bahnhofumbauten usw.) 
durchzuführen; es blieb ihr aber später eine Krisis, veranlaßt durch einen 
Rückgang des Verkehres und eine allzu große Ausgabenvermehrung, nicht 
erspart. Der Beweis ist seither geleistet worden, daß es möglich war, im 
Rahmen der bestehenden Organisation die erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen, um das finanzielle Gleichgewicht wieder herzustellen und zudem 
die Mittel für die bedeutende Ausgabensteigerung, die aus der Erhöhung 
der Gehälter und Löhne für das Personal erwächst, zu sichern. 

Im Anschlusse an die früheren Mitteilungen imArchiv (Jahrgängel904 
und 1905) berichten wir über die wichtigeren Fragen, die während der zehn
jährigen Periode die Verwaltung der Bundesbahnen beschäftigten. 

1. EIsenbahnpolitische Fragen. 

Mit der übernahme der Jura-Simplon-Bahn ist der Bund in ihre 
Bauverpflichtungen zur Erstellung des Si m p Ion tun n e ls eingetreten1). 

Die Konzession für die Bahnstrecke auf italienischem Gebiet war auf Grund
lage des Staatsvertrages vom 25. November 1895 zwischen der Schweiz 
und Italien der Jura-Simplon-Bahn durch die übereinkunft vom 22. Februar 
1896 über Bau und Betrieb einer Eisenbahn durch den Simplon von der 

1) Archiv, Jahrgang 1904, Seite 1286/1289. 
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italienisch-schweizerischen Grenze bei Iselle und das zugehörige Pflichten
heft, ergänzt und teilweise abgeändert durch die übereinkunft vom 2. De
zember 1899 zwischen der Schweiz und Italien, erteilt worden. Die über
tragung der Konzession auf den :ßund als Rechtsnachfolger der Jura
Simplon-Bahn erforderte längere Verhandlungen; eine Konferenz in Rom 
im Januar 1903 bereitete den Abschluß der übereinkunft zwischen Italien 
und der Schweiz vom 16. Mai 1903 vor, betreffend die übertragung der 
von der italienischen Regierung der Jura-Simplon-Bahn erteilten Konzession 
für den Bau und Betrieb der Simplon-Bahn an die schweizerische Eid
genossenschaft, die von den Parlamenten Italiens und der Schweiz genehmigt 
wurde. Auf Grund dieser Staatsverträge haben die Verwaltungen der italie
nischen Staatsbahnen und der schweizerischen Bundesbahnen am 19. Fe
bruar 1906 Vereinbarwlgen getroffen über den Betrieb des internationalen 
Bahnhofes in Domodossola und über den Betrieb der Bahnstrecke von 
diesem Bahnhof bis zur Station Iselle durch die Bundesbahnen. 

Der Bau der ersten Tunnels wurde im Frühjahr 1906 vollendet und 
die neue internationale Linie am 1. Juni 1906 dem Betrieb übergeben, nach
dem das Ereignis Ende Mai und anfangs Juni in der Schweiz und in Italien 
mit großartigen Eröffnungsfesten gefeiert worden war, die in Lausanne, 
G~nf, Sitten, Mailand und Genua stattfanden. Schon am 19. Mai hatte 
der König von Italien durch einen Besuch in Brig und Domodossola dem 
Unternehmen seine Sympathie bezeugt. 

Der "ersuch des elektrischen Betriebes der Tunnelstrecke ist gut 
gt"lungen. Der Personenverkehr war von Anfang an befriedigend, während 
der Güterverkehr trotz einer kleinen, anhaltenden Steigerung noch immer 
sehr zu wünschen übrig läßt (vgl. die Betriebsergebnisse a.uf Seite 23). 
Dessenungeachtet wird von der beteiligten schweizerischen Landesgegend 
und von Italien energisch auf den Ausbau des zweiten Tunnels gedrungen, der 
da.~ zweite Gleise aufzunehmen hat. Die Bundesbahnverwaltung hat die 
zum Bau verpflichtete Baufirma, die Baugesellschaft für den Simplontunnel 
Brandt, Brandau & Comp. in Winterthur zur Ausführung angehalten; 
deren Weigerung führte zu einem Rechtsstreite, der zurzeit vor dem Bundes
gericht geführt wird. Inzwischen sind von den Bundesbahnen alle Vorbe
reitungen getroffen worden, um die Ausschreibung der Bauarbeiten vor
zunehmen und die Ausführung, wenn nötig, einer neuen Unternehmung 
zu übertragen. Die Schwierigkeiten liegen auf technischem und finanziellem 
Gebiet, indem die Bauunternehmung es für unmöglich erklärt, das Risiko 
Hit Ausführung des zweiten Tunnels nach dem Bauprogramm des Vertrages 
'·Olll 15. April 1898 ohne Gefährdung des ersten Tunnels zu übernehmen, 
und ferner den in einem ~achtrag zum Bauvertrage vom 9. Oktober 1903 
vereinbarten Kostenbetrag als viel zu niedrig bezeichnet. 

2 
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Abgesehen von dieser Baufrage hat der Bau des SimplontunneIs 
den Bundesbahnen eine Reihe wichtigster eisenbahnpolitischer Fragen 
gebracht. Es sind die Z u f a h r t s I i nie n zum S i m p Ion, die 
die Bundesbehörden mehrfach und intensiv beschäftigt haben. Seit langer 
Zeit bestanden die Bestrebungen für eine kürzere Verbindung des Simplons 
und des Genfer Sees mit Paris, die man durch eine Abkürzungslinie durch 
den Mont d'Or bei Vallorbe zu erreichen hoffte. Diesem Projekt (F ras n e
Va 110 r b e) wurde" in neuerer Zeit die Fa u ci 11 e b ahn, mit Ausmün
dung auf Genf, entgegengesetzt. Es entwickelte sich ein lebhafter Inter
essenkampf zwischen den Kantonen Waadt und Genf. Als dritter Konkurrent 
kam der Kanton Bem dazu, der, unterstützt von der französischen Ost
bahn, eine kürzere Verbindung für den Norden und Nordosten Frank
reichs mit dem Simplon durch den Bau einer Abkürzungslinie M ü n s t e r
G ren c h e n in Verbindung mit der in Ausführung begriffenen L ö t s c h -
b erg b ahn erreichen wollte. Diese Bestrebungen bilden nach mehrfacher 
Richtung eine ernstliche Konkurrenz für die Bundesbahnen, die ihre Inter
essen nach Möglichkeit zu wahren suchten. Nac-h langen Verhandlungen 
wurde der Staatsvertrag zwischen Frankreich und 
der Sc h w e i z über die Zufahrtslinien zum Simplon vom 18. Juni 1909 
abgeschlossen, der am 29. Dezember 1909 durch Frankreich und am 30. De
zember 1909 durch die Schweiz ratifiziert worden ist. 

Die Verhandlungen über diesen Vertrag hatten schon im Jahre 1908 
begonnen; das für die in Bern zusammengetretene internationale Kon
ferenz zwischen den Regierungen Frankreichs und der Schweiz vereinbarte 
Programm war in einer offiziellen Note vom Februar 1908 festgelegt. Von 
beiden Teilen wurde anerkannt, daß die Interessen beider Länder voll
ständige Befriedigung erhalten durch eine Lösung, die einerseits die Er
stellung einer Abkürzungslinie von Frasne nach Vallorbe durch den Mont d'Or 
und andererseits den Bau einer neuen Bahn von Lons-Ie-Saunier nach Genf 
durch die Faucille in Aussicht nehme; die gleichzeitige Ausführung beider 
Linien erscheine allerdings nicht notwendig. Die Note sah ferner vor: den 
Rückkauf des der Gesellschaft der Paris-Lyon-Mittelmeerbahn gehörenden 
Bahnhofes Genf-Cornavin und der Linie Genf-La Plame durch die Schweiz 
oder durch den Kanton Genf, die Verpflichtung der Schweiz zum Bau 
einer Verbindungsbahn zwischen den Genfer Bahnhöfen Cornavin und 
Eaux-Vives für den Fall des Baues der Faucillebahn (die Kosten der Ver
bindungsbahn fallen ausschließlich zu Lasten der Schweiz, ebenso die des 
Stückes der Faucillebahn, das auf schweizerischem Gebiet liegt; an das 
französische Stück hat sie keinen Beitrag zu leisten), eine Verständigung 
über die Teilung des französischen Verkehrs nach dem Simplon zwischen 
den Linien auf dem rechten und auf dem linken Ufer des Genfer Sees, das 
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S~udium der Abkürzungslinien auf schweizerischem Gebiet, die sich aus 
der Herstellung der Linie Frasne-Vallorbe auf Grundlage des zwischen der 
.Jura-Simplon-Bahn und der Paris-Lyon-Mittelmeerbahn abgeschlossenen 
Vertrages vom 14. Oktober 1902 unter Berücksichtigung inzwischen ein
getretener Preiserhöhungen ergeben. Am Schlusse des Programmes wurden 
noch erwähnt "alle anderen mit ihm in Verbindung stehenden Fragen", 
ohne daß über solche etwas Näheres bemerkt worden wäre. 

Auf Grund dieses Programmes, das im Prinzip die Gleichberechtigung 
der beiden Projekte Frasne-Vallorbe und Faucille anerkannte, begannen 
am 16. März 1908 die Verhandlungen. In Genf waren die Hoffnungen nicht 
kleiner als in Lausanne, wenn auch die Linie Frasne-Vallorbe die historische 
Priorität besaß. Der Bundesrat gab seinen Delegierten Instruktionen im 
Sinne der offiziellen Note; sie sollten in gleicher Weise für Frasne-Vallorbe 
wie für das Faucille-Projekt eintreten. Die Vertretung Frankreichs dagegen 
versuchte zuerst die Faucille-Linie aus ihrer parallelen Stellung zu Frasne
Vallorbe wegzurücken und eine andere Gegenleistung der Schweiz für 
Frasne-Vallorbe vorzuschlagen, eine Abkürzungslinie M ü n s te r-G ren
c h e n , die in der Folge immer mehr in den Mittelpunkt der Verhandlungen 
trat und schließlich ihre Vertagung nötig machte. 

Formell begründete Frankreich die Aufwerfung der Frage Münster
Grenchen damit, es sei dies eine der im Programm vorbehaltenen, mit den 
anderen in Verbindung stehenden Fragen. Diese Forderung eines neuen 
Juradurchstiches hatte ihre Bedeutung für die Frage der Zufahrtslinien 
zum Simplon allerdings nicht erst in den kurzen Wochen zwischen der 
Vereinbarung der offiziellen Note und dem Beginn der Konferenz von 1908 
erlangt; sie war vielmehr von langer Hand vorbereitet und in den offiziellen 
Kreisen des Kantons Bern wohl bekannt, da sie im Interesse der Lötschberg
bahn lag. 

Eine Ablehnung der Forderung Frankreichs wurde mit Rücksicht 
auf die übrigen Konferenzpunkte als untunlich erachtet. Dazu kam, daß 
der Bund die Lötschbergbahn zum Zwecke der Herstellung der Doppelspur 
im Tunnel mit 6 Millionen unterstützt und damit die eidgenössischen Inter
essen mit dem Schicksal des bernischen Alpendurchstiches verbunden hatte. 
Die Verkehrsteilung zwischen dieser nördlichen Zufahrtslinie zum Simplon 
und den Bundesbahnen mußte für die letzteren allerdings eine bedeutende 
Schädigung bringen, da der vermehrte Verkehr, den die französische Ost bahn 
.bringen soll, den Ausfall nicht wettmachen kann. Für den Kanton Bern 
bedeutete die Sicherung des neuen Juradurchstiches mit der vorausge
gangenen Vereinbarung über die Verkehrsteilung zwischen Münster-Gren
chen und den Bundesbahnen einen eisenbahnpolitischen Erfolg. Allerdings 
mußte die direkte Fortsetzung von Münster-Grenchen nach Dotzingen 

2* 
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(-Lyß-Bern) aufgegeben werden; Verhandlungen hierüber sollen erst wieder 
aufgenommen werden, wenn es beide Regierungen verlangen. In der Folge 
ist die Linienführung Münster-Grenchen in eine solche Münster-Lengnau 
(-Biei) abgeändert worden. 

Der Vertrag über die Zufahrtslinien regelt nun vorerst die Zufahrlslinie 
Frasne-Vallorbe und die mit ihr zusammenhängenden Fragen, sodann die 
Lötschbergzufahrt Münster-Lengnau und endlich die genferischenEisenbahn
fragen: Faucille, Rückkauf des Bahnhofes Genf-Cornavin und der Strecke 
Ganf-La Plaine, die Verbindungs bahn zwischen den Genfer Bahnhöfen 
Cornavin und Eaux-Vives, die Frage der Verkehrs teilung und der Tarife. 

Von den verschiedenen Projekten ist die Linie Fra s n e-V 11. II 0 r b e 
im Bau begriffen. Die Entfernung Paris-Dijon-Pontarlier-Vallorbe-Lau
sanne-Mailand beträgt 850 km, 50 km weniger als Paris-Mailand über 
Basel-Gotthard und 99 km weniger als über die französische Hauptdurch
gangslinie Paris-Mailand über den Mont-Cenis. Die alte Linie Paris-Lau
sanne über Pontarlier besitzt zudem eine Steigung bis zu 25 0/00, ihr höchster 
Punkt beträgt 1014 m, starker Schneefall bringt jeden Winter Unter
bl'echungen des Betriebes. Diesen Nachteilen soll durch eine Abkürzung der 
Linie um etwa 17 km, eine Herabsetzung des höchsten Punktes auf 897 m 
über Meer und der Maximalsteigung auf 13 0/ 00 begegnet werden. 

Die Bauarbeiten erfolgen unter den Bedingungen des seinerzeit 
zwischen der Jura-Simplonbahn und der P. L. M. abgeschlossenen Ver
trages, abgeändert durch den zwischen den Bundesbahnen und der P. L. M. 
vereinbarten Nachtrag vom 1./8. Juni 1909. Der Bundesrat hat von Anfang 
an gegenüber dem Frasne-Vallorbe-Projekt eine ,,70hlwollende Haltung 
eingenommen; schon in seiner Botschaft vom 9. Oktober 1902 über die
Konzessionierung des auf schweizerischem Gebiete gelegenen Teilstückes 
der abgekürzten Linie sind die Gegenleistungen an die P. L. M. besprochen: 
der Umbau der Station Vallorbe zu einem internationalen Bahnhof und die 
Legung des zweiten Gleises auf der Strecke Vallorbe-Daillens. Die Doppel
spur ist durch die Bundes bahnen bereits ausgeführt worden, die Bahnhof
erweiterung VaUorbe in Ausführung begriffen. Mit Rücksicht auf die große 
Bedeutung, die der ohne jegliche Beihilfe Frankreichs gebaute Simplon
tunnel für dieses Land besitzt, kommt es sehr vorteilhaft zu einer wertvollen 
Zufahrtslinie. Abgelehnt wurde dessen weiteres Begehren, von Vallorbe eine 
zweite, doppelspurige Linie nach Bussigny zu bauen. Auf diese Sache ist 
erst wieder zurückzukommen, wenn beide Regierungen es verlangen. 

Da Frasne-Vallorbe die kürzeste Linie zwischen Paris und Mailand 
bildet; so hat diese Linie jedenfalls Aussicht auf einen starken Personen
verkehr. Eine nicht zu unterschätzende Bedeutung hat sie auch für Genf. 
Die vorgesehene Wiederherstellung der Abkürzung Bussigny-Morges bei der 
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Einführung direkter Züge Paris-Genf wird nicht nur dem internationalen 
Verkehr zwischen Frankreich und dem Genfer See förderlich sein, sondern 
auch dem Verkehr Genf-Basel und Ostschweiz und umgekehrt zum Vorteil 
gereichen. Die Hoffnungen Genfs auf eine vertragliche Sicherung der 
.F a u c i 11 e - L i nie sind dagegen nicht in Erfüllung gegangen. Mit dem 
Momente, da Frankreich Münster-Grenchen forderte, war das Schicksal 
der Faucille im Simplonvertrag entschieden. Frankreich hat nicht nur die 
erste Forderung der Schweiz abgelehnt, sich innerhalb einer Frist von 
20 Jahren zum Bau der Faucille zu verpflichten, es hat sich ebenso entschieden 
geweigert, für die Herstellung dieser Linie dann besorgt zu sein, wenn der 
Nachweis der erfolgten Finanzierung erbracht sei; es hat überhaupt keine 
bestimmte Verpflichtung eingegangen. Es sind nur .die Vorbedingungen 
geordnet für den Fall, daß die Faucillebahn einst verwirklicht werden soll: 
die Verbindungsbahn zwischen den Bahnhöfen in Genf ist zugesichert, 
die Betriebsfage geregelt, die Tarifpolitik geordnet, die Verkehrsteilung 
vorgesehen. Unabhängig von der Faucillefrage ermöglicht der Vertrag 
im weiteren auch den freihändigen· Rückkauf des Bahnhofes Cornavin und 
der Linie der P. L. M. von Genf bis zur Grenze. Die Möglichkeit einer bal
digen Regelung der Genfer. Bahnhoffrage ist als Resultat der Konferenz 
besonders zu begriißen; durch die 1911 begonnenen Verhandlungen zwischen 
dem Bundesrat, dem Staatsrat des Kantons Genf und der Paris-Lyon
Mittelmeerbahn ist nicht nur der Rückkauf des Genfer Bahnhofs und der 
Linie Genf-La Plaine, sondern auch eine vom Bau der Faucillebahn unab
hängige Herstellung der Verbindungslinie zwischen den Genfer Bahnhöfen 
der Verwirklichung näher gerückt. 

Mit der dargestellten Lösung der Frage der Zufahrtslinien zum Simplon 
ist eine gewisse Verschiebung der eisenbahnpolitischen Lage der Schweiz 
eingetreten. Ein Teil des internationalen Verkehrs, der bisher ausschließlich 
der Gotthardroute -zugefallen ist, wird seinen Weg über den Lötschberg 
und den Simplon nehmen. Dieser Route wird ganz zufallen der über Dellc 
eingehende Verkehr nach Italien. Soweit für diesen Frankreich in Betracht 
kommt, insbesondere Nord- und Nordost-Frankreich, kann es sich darum 
handeln, der Schweiz neuen Verkehr zuzuführen; mit Rücksicht auf die 
Tarifverhältnisse der im Wettbewerb stehenden französischen Bahnen 
dürften sich aber kaum alle an eine solche Verkehrsverschiebung geknüpften 
Hoffnungen verwirklichen. Anders verhält es sich mit dem über Basel 
eingehenden Verkehr aus den Rheinlanden, aus Belgien und Holland. Vom 
bisherigen Gotthardverkehr wird ein Teil, der nach Turin und Genua be
stimmte, an den Lötschberg-Simplon-Weg übergehen. Für die Schweiz im 
ganzen bedeutet das einen Verkehrsausfall, da der Weg Basel-IseHe auf 
Schweizer Gebiet rund 100 km kürzer ist als die Linie Basel-Chiasso. Zur 
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Würdigung der verschiedenen für die Schweiz wichtigen Verkehrslinien 
sind folgende Entfernungen von Bedeutung: von der 372 km la.ngen Strecke 
Ba.sel-Gottha.rd-..M&iland liegen 320 km auf Schweizer Gebiet, von der 
Strecke Delle-Lötschberg-Simplon-Mailand nur 285 km (von Vallorbe
Lausanne-Mailand gar nur 213 km). Der Gotthardweg Basel-Mailand 
besitzt nun den großen Vorteil, daß sein höchster Punkt nur 1 155 m erreicht 
und dessen Juraübergang mit dem neuen Hauenstein-Basistunnel nur 452 m, 
während der Simplon allerdings nur 705 m hat, dagegen der Lötschb6l"g 1244. 
Die Steigungsverhältnisse sind somit für den Gotthard viel günstiger und die 
Bundesbahnen haben den Wettbewerb nicht zu fürchten, wenn der zurzeit 
bestehende Konkurrenzvertrag vom 13. Mai/27. Juni 1911 nicht erneuert 
werden sollte. Besondere Erwähnung verdient, daß auch nach dem ge
nannten Vertrag der Güterverkehr von Basel nach dem Löttlchberg-Simplon 
nicht etwa über Münster-Grenchen, sondern über die Bundesbahnlinie 
Olten-Bern geführt wird. Wenn somit die Berner Alpenbahn-Gesellschaft 
die Lötschbergbahn baut mit einem Tunnel von 14,536 km zum Kosten
voranschlag von 89 Millionen1), so erreicht sie nur eine Abkürzung von 26 km 
und hat eine Maximalhöhe von 1244 m; die 13 km lange Strecke Münster
Lengnau mit einem Tunnel von 8,560 km und einem Aufwand von 20 Millionen 
erzielt nur eine Abkürzung von 16 km bei einer Maximalhöhe von 545 m. 
Ihre Konkurrenzfähigkeit gegenüber den Bundesbahnen ist somit nicht so 
bedeutend, wie vielfach angenommen wurde. 

Gefährlich könnte den Bundesbahnen der Wettbewerb der Faucille
bahn werden. Sie soll in erster Linie für die Richtung Genf-Paris Ver
besserung bringen; ihre Mehrlänge von 43 km . gegenüber Frasne-Vallorbe 
soll a~gewogen werden durch günstige Steigungsverhältnisse, die nach 
dem früheren Projekte erreicht werden sollten durch drei Tunnel von 6,4, 
11,4 und 15 km Länge, wa.s den großen Kostenaufwand von 140 Millionen 
erfordern würde. Da der Kanton Genf als der Hauptbeteiligte nur eine 
Beihilfe von 20 Millionen gewähren will, so ist die Geldbeschaffung unsicher; 
zurzeit ist ma.n bestrebt, eine billigere Trasse ausfindig zu machen. Für den 
Fall, daß die Faucillebahn zusammen mit der Verbindungsbahn in Genf 
ihre Fortsetzung in den bestehenden Bahnlinien nördlich und südlich des 
Genfer Sees findet, ist die Verkehrsteilung durch den Staatsvertrag vom 
18. Juni 1909 in einer annehmbaren Weise geregelt. Es ist aber zu befürch
ten, daß der Bau der Faucillebahn eine Weiterführung durch eine Mont
blancbahn hervorrufen würde; damit wäre Genf von den schweizerischen, 
Verkehrsinteressen vollständig abgelöst und nur noch Durchga.ngsstation 
einer französischen Bahnlinie. 

1) Nach neueren MitteiluJJgm 132 Millionen. 
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Die dargestellten Verhältnisse waren der Grund, warum der Abschluß 
des französisch-schweizerischen Vertrages nicht überall mit Befriedigung 
aufgenommen worden ist. Seine Genehmigung ist erfolgt als Konsequenz 
des Baues des Simplontunnels, der auf Verlangen der Westschweiz durch 
das Rückkaufsgesetz von 1891 und die Versta.atlichung der Jura-Simplon
Bahn festgelegt war. 

Durch diesen Vertrags abschluß ist auch eine neue Abweichung von 
dem Grundsatz geschaffen, daß zufolge der Verstaatlichung die Herstellung 
neuer Hauptbahnen Sache der Bundesbahnen sein sollte. Der Bau der 
Lötschbergbahn durch die Berner Alpenbahngesellschaft war nicht zu 
hindern, nachdem die Konzession für diese vom Kanton Bern gestützte Linie 
schon vor dem Erlaß des . Rückkaufsgesetzes erteilt worden war. Nachdem 
die Bundesbahnen mit Bericht vom 8. Juni 1906 an den leitenden Ausschuß 
der Lötschbergbahn die Erklärung abgegeben hatten, daß sie die Ausführung 
der Linie für verfrüht erachten, hatte der Kanton Bern die Gründung einer 
Gesellschaft, bei der er Hauptaktionär war, energisch in die Hand genommen 
und die Bundesversammlung gewährte dieser mit Beschluß vom 24. Sep
tember 1907 eine Beihilfe von 6 Millionen, damit der Lötschbergtunnel 
zweispurig angelegt werden könne. Die Betriebseröffnung ist für 1913 in 
Aussicht genommen; die Linie soll elektrisch betrieben werden. Sie wird 
nicht nur für den Kanton Bern, sondern für die ganze Nordwestschweiz 
von großem volkswirtschaftlichen Nutzen sein. Ihre KonkurrenzsteIlung 
gegenüber den Bundesbahnen ist dadurch noch erheblich gestärkt worden, 
daß die Abkürzungslinie Münster-Grenchen (sowie Lengnau-Biel) ebenfa.lls 
der Berner Alpenbahngesellschaft zur Ausführung überlassen worden ist. 
Diese 16 km lange Bahn stellt eine kürzere Verbindung von Delle und Basel 
über Biel nach Bem und dem Lötschberg dar. Deren Bau hat begonnen und 
der Betrieb soll ebenfalls 1913 eröffnet werden. Unter den obwaltenden 
Umständen haben die Bundesbahnen mit der Berner Alpenbahngesellschaft 
sowohl für die Linie Münster-Lengnau &1s auch für die Lötschbergbahn 
Verträge über die Verkehrsteilung vereinbart 1). Auch der Betrieb der 
mitten im Bundesbahnnetz liegenden Strecke Münster-Grenchen wird den 
Bundesbahnen übertragen werden. 

Eine ebenso wichtige Abweichung von dem Grundsatz einer ziel
bewußten Verstaatlichung wurde zugunsten einer 0 s t 801 P e nb ahn 
geschaffen, indem die Bundesversammlung am 26. September 1901 foJgenden 
Beschluß über die künftige K 0 n z e s s ion s e r t eil u n g für Hau pt· 
und N e ben b 80 h n e n faßte: 

"Die Bundesversammlung, nach Kenntnisnahme eines Berichts des Bundes
rates vom 10. De7.ember 1904, beschließt: 

1) Vgl. S. 30. 
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Vom Berichte des Bundesrates wird in folgendem Sinne Vormerk ge
nommen: 

Die Bundesversammlung erachtet eine Gesetzesrevision als unnötig und 
betraohtet diese Angelegenheit als erledigt, indem sie auf Grund der dermaligen 
Bundesgesetzgebung von folgenden Erwägungen aUfgeht: 

1. Das Bund6!gesetz über Bau und Betrieb derllchwei1.erischen Eisenbahnen 
vom 23_ Dezember 1872, Art. 3, begünstigt die Erteilung von Eisenbahnkon
zessionen. Die Bundesversammlung ist aber befugt, auch dann eine Konzession 
IlU verweigern, wenn andere Gründe als die Wahrung der militärischen Interessen 
es rechtfertigen. 

2. Art. 3 des Bundefgesetzes vom 23. Dellember 1872 schließ.t nicht aus, 
daß del' Bau und Betrieb von Bahnen. welche als Hauptbahnen erklärt werden, 
nicht mehr kon1.esl!ioniert, sondern im Sinne von Art. 4 des Rückkaufgesetzes 
vom 15. Oktober 1897 den schweillerischen Bundesbahnen übertragen wird 

Falls der Bund den Bau einer Hauptbahn, welche berufen ist, namhaften 
volkswirtschaftlichen Interessen zu dienen, ablehnt, Ii!O kann die Bundesver
sammlung die Konzession für dieselbe erteilen; hierbei wird sie die Konzession!<
dauer, sowie die Fristen und Bedingungen des Rückkaufs Ilugunsten der Bundes
bahnen nach freiem Ermessen festset1.en. 

3. Für die Erteilung von Kon1.essionen für den Bau und Betrieb von 
Nebenbahnen sind auch in Zukunft einzig die in Ziffer 1 festgestellten Grund
(lätze des Bunde!gesetzes vom 23. De1.ember 1872 maßgebend. 

4. Die in ZiHer 2 aufgestellten Grundsätze über Konllessionavel'weigerung 
finden gemißden Bestimmungen dersachbezüglichen BundE&g6!etzgebung (Art. 3 
des Bundesgeset1.eB vom 23. Dellembel' 1872, Art. 5 des Bundesgesetzes vom 
22. August 1878 und Art. 49 des Bundefgesetzes vom 15. Oktober 1897) auf den 
Bau und Betrieb einer 0 s tal p e n b ahn keine Anwendung." 

Wenn durch diesen Beschluß der Grundsatz aufgestellt ist, daß der Bau 
neuer Hauptbahnen künftig in der Regel Sache der Bundesbahnen sein 
und sie Privatgesellschaften nur überlassen werden soll, falls der Bund 
die Ausführung ablehnt, so wird dagegen für eine Ostalpenbahn freie Ent
schließung der Bundesversammlung vorbehalten. Es ist zu hoffen, daß 
gleichwohl der Bund die zugunsten einer Ostalpenbahn bestehende Ver
pflichtung so einlösen wird, daß er deren Bau und Betrieb selbst übernimmt. 
Zurzeit bestehen wichtige Meinungsverschiedenheiten über die Wahl des 
östlichen Alpenüberganges. Der Kanton Graubünden tritt energisch für den 
Splügen ein, während vom Kanton Tessin und von anderer Seite mit gleicher 
Entschiedenheit für die Greina Stellung genommen wird, welches Projekt 
in Biasca an die Gotthardbahn anschließen und daher die Bundesbahnen 
bedeutend weniger schädigen würde. Italien hat sich zum größten Teil 
für den Splügen ausgesprochen, indem es darauf hinweist, daß die Strecke 
auf italienischem Gebiet beim Splügenprojekt (Chiavenna-Mailand) 117 km 
lang ist, bei der Greina nur 52 km (Chiasso-Mailand), daß es daher mit 
E!iner größerE!n Summe von Interes8t'n beim Splügen beteiligt ist. 
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2. Bahnbau. 

Von der Jura-Simplonbahn haben die Bundesbahnen die wichtige 
Aufgabe der Vollendung des Si m p Ion tun ne I s übernommen. Trotz 
sehr großer Schwierigkeiten ist der Bau des 1. Tunnels von der Bauunter
nehmung des Simplontunnels, Brandt, Brandau & Comp. in Winterthur, 
glücklich zu Ende geführt worden. Seine Baukosten betragen rund 71 Milli
onen Frcs., wovon 8 Millionen durch Subventionen gedeckt wurden. Von 
dieser Summe waren 41 Millionen bis Ende 1903 von der Jura-Sirr,plonbahll 
ausgegeben. Der Kostenvoranschlag hatte sich mit Inbegriff des auf 
15 Millionpn berechneten 2. Tunnels auf 70 Millionen belaufen. Ober den 
Bau des 2. Tunnels, der im Bauvertrag vom 15. April 1898 inbegriffen 
ist, konnte wie oben bemerkt i), bisher mit der Baugesellschaft eine Eini
gung nicht erzielt werden. Der zwpite Tunnel ist zur Aufnahme des zweiten 
Gleises bestimmt, indem der erste Tunnel mit Ausnahme einer Ausweiche
station in dpr Mitte eingleisig gebaut ist. Die den heutigen Verhältnissen 
angepaßte Kostenberechnung der Bundesbahnen für den 2. Tunnel beläuft 
sich auf 34% Millionen. Wenn diese eingehalten werden könnte, so würde 
die Ausgabe für den gesamten Tunnelbau rund I02Yz Millionen betragen 
und den ursprünglichen Kostenvoranschlag um 32Yz Millionen übersteigen. 

Die bisherigen Betriebsergebnisse der Simplonbahn sind folgende: 

Betriebs- Betriebs- t'berschuß der Ausfall der 
Betriebs- Gewinn- und 

einnahmen ausgaben einnahmen Verlustrechnung 
FrcB. FrcB. FrcB. Frcs. 

1906 590796 6248&1 - 52072 1 alu 490 

1907 l000lli9 1 13S 319 -ll1i 440 :! 411l ~a 
19(11; 1053639 I ISO 9Il9 -127300 24298iO 

19()!I 1132033 1 131569 464 :! 313 i:!3 

1910 12796~ 1124~ 100420 :! Illi 463 

Von 1902 bis Ende 1911 ist neben der Vollendung des 1. Simplon
tunnels als neue Strecke der Bundesbahnen der R i c k e n tun n e I erbaut 
worden. Zu dessen Anlage hat sich der Bund durch Eintritt in die Ver
pflichtungen des Vertrages vom 7. Oktober 1901 zwischen dem Kanton 
St. Gallen und der Gesellschaft der Vereinigten Schweizerbahnen anläßlich 
des Rückkaufes der letzteren (Bundesbeschluß vom 19. Dezember 1901) 
verpflichtet. Die 14 km lange Linie (Tunnellänge 8,6 km) war im Vertrage 
vom 7. Oktober 1901 auf 11 Millionen und bei der ersten Krediterteilung 

1) Vgl. S. 15. 



- 24 -

durch den Verwaltungsrat vom 22. April 1903 auf 11,8 Millionen veran
schlagt; der Bau begann 1904 und wurde Ende September 1910 vollendet, 
80 daß der Betrieb am 1. Oktober 1910 eröffnet werden konnte. Bei der 
Bauausführung zeigten sich unvorhergesehene Schwierigkeiten, herrührend 
von der Beschaffenheit des zu durchbohrenden Berges, unter anderem starke 
Ausströmung von Grubengas, das brennend erhalten werden mußte. Die 
mit der Bauunternehmung entstandenen Abrechnungsanstände sind noch 
nicht erledigt; die Baukosten werden aber mindestens den Betrag von 
15 Millionen erreichen. 

In Angriff genommen ist die Verlängerung der schmalspurigen 
B r ü n i g b 0. h n (Luzern-Brienz) bis Interlaken (B r i e n zer See
b ahn). Diese Fortsetzung bezweckt die Ausfüllung einer Lücke im schweize
rischen Eisenbahnnetz, die sich namentlich für den Touristenverkehr un
angenehm bemerkbar macht, indem die Verbindung zwischen Luzern und 
dem Bemer Oberland auf eine Länge von 21 km nur durch Dampfboote 
vermittelt wird. Nachdem der Kanton Bern sich bereit erklärt hatte, sich an 
dem anfänglich zu erwartenden Betriebsausfall auf die Dauer von 10 Jahren 
mit einem jährlichen Beitrag von 40 000 Frcs. zu beteiligen, wurde der Bau 
durch die Bundesbahnen mit Bundesgesetz vom 11. Dezember 1907 be
schlossen und für die Ausführung ein Kredit von 5500000 Frcs. bewilligt, der 
mit Rücksicht auf ~inen allfälligen späteren Umbau auf Normalspur um eine 
Million erhöht werden mußte. Leider haben sich die Vorbereitungen für den 
Bau sehr verzögert. Die Ausarbeitung der endgültigen Pläne ging langsam 
vor sich, gegen die Linienführung wurden von der beteiligten Landesgegend 
viele Einsprachen erhoben, ebenso von der Dampfschiffahrtsgesellschaft 
des Thuner und Brienzer Sees, die den Wettbewerb der Bahn tunlichst 
lange hinauszuschieben suchte. Erst im Frühjahr 1912 ist die PIangenehmi
gung durch die Aufsichtsbehörde für die ganze Linie erfolgt und es kann 
endlich die Vergebung der Arbeiten durchgeführt· werden. 

Eine weitere wichtige Verbesserung des Bundesbahnnetzes wird erreicht 
mit der Ersetzung des bestehenden Hau e n s t ein tun n eIs der Linie 
Basel-OIten durch einen neuen Basistunnel (Baulänge 8148 m), der das 
MaximaigefäIIe von 26 0/00 auf 10,5 0/ 00 herabsetzt. Diese Änderung ist von 
der Bundesversammlung mit Beschluß vom 20. Juni 1910 genehmigt und 
hierfür ein Kredit von 24 Millionen bewilligt worden, nachdem der Nach
weis erbracht war, daß die Verzinsung und Tilgung der Bausumme durch die 
zu erwartenden Ersparnisse bei dem Betrieb der Strecke gedeckt werden. 
Die Vergebung des Tunnelbaues ist am 14. Januar 1912 erfolgt; als Vollen
dungstermin sind fünf Jahre bestimmt. Die Herstellung dieses Tunnels 
wird die Konkurrenzfähigkeit der Gotthardroute wesentlich heben und um 
HO wirksamer sein, da auch der eIe k tri s c heB e tri e b , vorerst der 
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Bergstrecke Erstfeld-Biasca mit ihren vielen Kehrtunneln, für die nächste 
Zeit in Aussicht genommen ist. Die erforderlichen W&8serkräfte in den 
Kantonen Uri und Tessin sind seit 1907 und 1909 gesichert. 

Sodann hat der Aus bau der be s t ehe n den Li nie n wäh
rend der 10 Jahre ganz erhebliche Fortschritte gemacht. Die D 0 P P e 1-
s pur, deren Durchführung auf a.llen Hauptlinien beabsichtigt war, ist 
auf folgenden Abschnitten fertiggestellt worden: 

Kreis I: 

Linie Lausanne-Brig: Villeneuve-.A.igle-St. Maurice-Martigny; 
Linie Lausanne-Vallorbe: Daillens-Vallorbe; 
Linie Lausanne-Bern: La Conversion (bei Lausanne)-Chexbres-Palezieux

Vauderenz-Siviriez. 

Kr eis 11: 

Linie Basel-Delle: Basel-Belsberg (zum Teil); 
Linie Bern-Thun: Ostermundingen-Gümlingen; 
Linie Olten-Luzern: Aarburg-Sursee. 

Kreis 111: 

Linie Basel-Brugg: Brugg-Stein-Säckingen (Bötzbel'gba.hn). 

Kreis IV: 

Linie Winterthur-Frauenfeld-RomaJll!horn; 
Linie St. Gallen-Rohrschach: zweispuriger Tunnel St. Gallen-St. Fiden. 

Weitere Strecken der Linie Winterthur-St. Gallen sind in Vorbereitung. 

Folgende bedeutende B ahn hof u m bau t e n sind in der Haupt
sache vollendet: Lausanne (mit Ausnahme des Aufnahmegebäudes), Basel, 
Bem (Rangier- und Rohmaterialienbahnhof), St. Gallen (mit Ausnahme des 
Aufnahmegebäudes). Vorbereitet sind und demnächst ausgeführt werden 
lleue Bahnhöfe in Vallorbe, Brig, Biel, Thun, Brugg, Schaffhausen und Ohur. 

Dazu kommen: eine Reihe von Umbauten und Erweiterungen mitt
lerer und kleinerer Bahnhöfe und Stationen j die Anlage neuer Eisenbahn
brücken bei Brugg, Wettingen, Müllheimj der Bau einer neuen Maschinen
werkstätte bei Zürich. Die Ersetzung einer großen Zahl von Straßenüber
gängen in Schienenhöhe durch Unter- oder Überführungen. 

Diese Bauten haben einen großen Kostenaufwand erfordert; das 
Anlagekapita.l der Bundesbahnen für Bahnanlage und feste Einrichtungen 
mit Inbegriff der unvollendeten Bauobjekte, das nach Abschluß der Ver
staatlichung der Hauptbahnen ohne Gotthardbahn Ende 1903 781526304-
Franken betragen hat und zuzüglich des Anlagekapitals der Gotthardbahn 
bei deren übergang an den Bund im Betrage von 147148070 Frcs. zu-
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sammen 928674 314 Frcs., beläuft sich Ende 1911 auf 1078608401 Frcs. 
der Zuwachs somit auf 149 934 027 Frcs. 

Ferner ist der Wert des RolImaterials zufolge der Neuanschaffungen 
von Lokomotiven und Wagen (Personen-, Gepäck- und Güterwagen) im 
gleichen Zeitraum von 122 617 811 Frcs. und zuzüglich der Gotthardbahn 
mit 21635078 Frcs., von 150252889 Frcs. auf 226 026 595 Frcs. gestiegen, 
somit Zuwachs 75 113 106 Frcs. (vergI. die näheren Angaben über den 
Bestand des Rollmaterials auf Seite 33) und der Bestand an Mobiliar 
und Gerätschaften von 11 462 811 Frcs. und zuzüglich Gotthardbahn mit 
3425663 Frcs. von 14888474 Frcs. auf 21 129959 Frcs., somit Zuwachs 
6241485 Frcs. Die Gesamtausgaben der Bundesbahnen zu Lasten des Bau
kontos haben daher bis Ende 1911 231949218 Frcs. betragen. 

3. Bahnbetrieb. 
Die 0 r ga n isa t ion des Betriebsdienstes, die im Jahrgange 1904 

des Archivs dargestellt wOJ:'den ist, hat keine Änderung erfahren. Einer 
Anregung der Generaldirektion und des Verwaltungs:rates vom 10, Juli 1908, 
die Vollziehungsverordnung zum Rückkaufsgesetz in der Richtung zu ver
bessern, daß zur Entlastung der Generaldirektion deren Mitgliederzahl 
von fünf auf sieben zu erhöhen sei, um gleichzeitig eine Trennung der Ober
leitung des Betriebsdienstes in eine Abteilung für Fahrdienst (Dampfbetrieb 
und elektrische Zugförderung) und Telegraphendienst sowie in eine Abteilung 
für den Zugs- und Expeditionsdienst durchzuführen und dem Vorsitzenden 
nur die allgemeine Geschäftsleitung und die Behandlung der eisenbahn
politischen Fragen zuzuweisen, unter Entbindung von den Geschäften 
eines besonderen Departements, wurde vom Bundesrate keine Folge ge
geben. Damit fiel auch die in Aussicht genommene Erhöhung der Kom
patenzen der einzelnen Departements der Generaldirektion, der Kreis
direktionen und der Oberbeamten dahin. Eine lebhafte Kritik der bestehen
den Organisation durch das Parlament und die Presse setzte ein, bestimmte 
praktische Vorschläge wurden aber nicht gemacht; die unfruchtbare Er
örterung verlief im Sand und die Frage der Reorganisation der Bundes
bahnverwa.ltung ist heute noch ungelöst. Die Aufgabe ist um so schwierigel', 
da nicht nur die betriebstechnischen Gesichtspunkte in Betracht kommen, 
sondern auch die politischen Gegensätze der Zentralisation und Dezentrali
sation. Wie die Organisation von 1891 auf einem Kompromiß der wider
streitenden Auffassungen beruht, wird auch jede künftige Änderung eine 
Ausgleichung versuchen müssen. Nicht zu übersehen ist, daß die Hochflut 
der Kritik mit der vorübergehenden ungünstigen Geschäftslage der Bundes
bahnen zusammenfiel und mit ihrer Verbesserung sofort abnahm. Damit 
soll nicht etwa gesagt sein, . daß nicht Verbesserungen der bestehenden 
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Einrichtungen angezeigt seieu; bestritten ist nur die Richtung, nach der 
diese vorzunehmen sind. 

Das von den Bundesbahnen betriebene Eisenbahnnetz ist seit der Ver
staatlichung der Gotthardbahn in fünf Kr eis e ein g e t eil t. DiEt 
Länge der diesen Kreisen zugewiesenen Linien beträgt Ende 1911: 

Baulänge Betriebslänge 
km km 

Kreis I 643,207 651,158 

" II 
" III 

IV 
" 
" 

v 

615,011 620,975 
736,445 757,528 
428,766 432,958 
212,537 275,150 

2695,966 2743,769 
Die ungleiche Zusammensetzung der Kreise ist darauf zurückzuführen, 

daß bei deren Bildung die Abgrenzung der Netze der verstattlichten Privat
bahnen nur soweit durchaus nötig geändert wurde; die Linien der Gotthard
bahn sind im Kreise V vereinigt. . Gemäß der Vollziehungsverordnung zum 
Rückkaufsgesetz vom 7. November 1899 und ihrem Nachtrag vom 4. De
zem ber 1908 umfassen die Kreise folgende Bahnstrecken: 

K r eis I mit Sitz in Lausanne: 
1. Genf-Lausanne-St. Maurice-Iselle (-Domodossola). 
2. St. Maurice--Bouveret (-St. Gingolph). 
3. Lausanne- Yverdon-Neuenburg-Biel. 
4. Xeuenburg-Auvernier-Verrieres (-Pontarlier). 
5. Cossonay-Vallorbe(-Pontarlier). 
6. Le Pont-Vallorbe. 
7. Lausanne-Freiburg-Bern. 
8. Lausa·nne-PaIezieux-Payerne-Lyß. 
9. Yverdon-Payerne-Freiburg. 

Kr eis II mit Sitz in Basel: 
1. Basel-Olten-Zofingen-Luzern (die Bahnhöfe Basel, Olten und Luy.ern 

und die Sta.tion Zofingen inbegriffen). 
2. Olten-Bern-Thun-Scherzligen (Bahnhof Bern inbegriffen). 
3. Basel-Delsberg-Biel-Bern. 
4. Dels berg-Pruntrut-Delle. 
5. Soncebez-La Chaux de Fonds. 
6. Basel-Lande@grenze bei St. Ludwig. 
7. Basel Schweiz. Bahnhof bis Basel Bad. Bahnhof (Verbindungsbahn). 
8. Pl"atteln-Schweizerhalle. 
9. Olten-Biel (Bahnhof Biel inbegriffen). 

10. Herzogenbuchsee-'-Neu Solothurn-Lyß (Station Lyß inbegriffen). 
11. Bern-Gümlingen-Langnau-Luzern. 
12. Luzern-BrÜllig-l!eiringen-Brienz. 
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K r eis BI mit Sitz in Zürich: 
1. Zürich-Turgi-Brngg-Aarau-Olten (Bahnhof Zürich inbegriffen). 
2. Brugg-Pratteln(-Basel). 
3. Aarau-Suhr-Zofingen. 
4. Allrau-Wohlen-Immensee. 
5. Wohlen-Brugg. 
6. Wohlen-Bremgarten. 
7. Turgi-Waldshut. 
8. Zürich-Winterthur. 
9. Zürich-Wädenswil-Ziegelbrücke-Sargans(-Chur). 

10. Ziegelbrücke-N äfels-Gla.rus-Linthal. 
11. Weesen-Glarus. 
12. Zürich-Wallisellen-Rapperswil-Ziegelbrücke (Bahnhof Rapperswil in. 

begriffen). 
13. Zürich-Oberlikon(-Niederglatt)-Bülach-Eglisun-Schaffhausen (Bahn-

hof Schaffbausen inbegriffen). 
14. Bülach-Otelfingen-Wettingen. 
15. Winterthur-Koblenz-Stein. 
16. Aarau-Suhr-Othmarsingen-Wettingen. 
17. Wettingen-Oerlikon. 
18. Obergla.tt-Niederweningen. 
19. Zürich-Tha.lwil-Zug-Luzern (Bahnhof Zug inbegriffen). 
20. Zürich-Affoltern-Zug. 
21. Zürich-Meilen-Rapperswil. 
22. Zürich-Bassersdorf-Wintherthur. 
23. Effretikon-Hinwil. 

Kr eis IV mit Sitz in St. Gallen: 
1. (Zürich-)Winterthur-Romanshorn (Bahnhof Winterthur inbegriffen). 
2. Rorscha.ch-Romanshorn-Konstanz. 
3. Winterthur-Schaffhausen. 
4. Winterthur-Etzwilen-Singen. 
5. Etzwilen-Konstanz. 
6. Schaffhausen-Etzwilen. 
7. (Zürich-)Winterthur-St. Gallen-Rorschach. 
8. Rorschach-Buchs-Sargans-Chur (Station Sargans inbegrüfen). 
9. Sulgen-Gossau. 

10. Wil-Ebnat. 
11. Wattwil-Uznach(-Rapperswil). 
12. Dampfschiffahrt auf dem Bodensee. 

K r eis V mit .Sitz in Luzern: 
1. Luzern-Immensee-Goldau (Station Immensee und Bahnhof Goldau in-

begriffen). 
2. Zug-Goldau. 
3. Goldau-Brunnen-Erstfeld-Biasca-Bellinzona. 
4. Bellinzona-Lugano-Chiasso. 
5. Bellinzona.-Giubiasco-Pino( -Luino). 
6. Bellinzona-Giubiasco-Locarno. 

Die Bundesbahnen betreiben außerdem die von ihnen laut Vertrag 
vom 2. Juli 1903 gepachtete Linie Vevey-Chexbres (7,825 km) und folgende, 

ausländischen Bahnen angehörende Anschlußstrecken: Mitte Rhein-Waids-



- 29 -

hut (Großherzoglich Badische Staatsbahnen, 1,743 km), Vallorbe Grenze
Pontarlier (Paris-Lyon-Mittelmeerbahn 34,053 km), sowie Delle Grenze
Delle (P. L. M., 440 m). 

Auf den den italienischen Staatsbahnen gehörenden Strecken: Iselle
Domodossola (19,068 km) und Pino-Luino (14,640 km) besorgen die Bundes
bahnen den Zug- und Fahrdienst. 

Außerdem betreibt die Bundesbahnverwaltung zufolge Eintritts in 
die von der Jura-Simplonbahn abgeschlossenen Betriebsverträge die Neben
bahnen: Biere-Apples-Morges, Bulle-Romont, Cossonay Bahnhof
Stadt, die Traverstalbahn und Visp-Zermatt (zusammen 95,697 km), 
sowie laut den Verträgen vom 9. August 1904 und 26. Oktober 1905 die 
Linie Nyon-Crassier der Bahngesellschaft Nyon-Crassier (5,941 km) und 
die anschließende Linie Crassier-Divonne-Ies Bains der Paris-Lyon
.M:ittelmeerbahn (3,202 km). Bis Ende 1908 haben die Bundesbahnen auch 
die im Eigentum einer besonderen Bahngesellschaft stehende Linie Mar
tigny-Chatelard-Vallorcine (2,498 km) sowie bis 7. Juli 1910 die Bahn 
Pruntrut-Bonfol (10,892 km) betrieben. Der Betrieb der Bahn Wald
Rüti (6,570 km) wird von den Bundesbahnen nur zum Teil geführt, indem 
seit 1906 die Besorgung des Zug- und Fahrdienstes der Tößtalbahn über
tragen ist. 

Seit dem 3. Oktober 1910 betreiben die Bundesbahnen auch die der 
Bodensee-Toggenburgbahn gehörende Linie Romanshorn-St. Gallen
Wattwil (53,208 km) laut Vertrag vom 18.j21. Juni 1910. 

Die Bundesbahnen besorgen sodann den Betriebsdienst für ander@ 
Bahnverwaltungen auf einer großen Zahl von Ba h n h ö f e nun d S t a
t ion e n, die von letzteren mit ben u t z t werden. Die Bedingungen 
der Mitbenutz'ung sind für die anschließenden Nebenbahnen im Sinne des 
Bundesgesetzes vom 21. Dezember 1899 über den Bau und Betrieb von Neben
bahnen sehr günstig; in den meisten Fällen finden die Bundesbahnen kaum 
Deckung für die ihnen aus der Dienstbesorgung für die Nebenbahnen er
wachsenden Mehrkosten. Ende 1911 haben 83 Anschluß- und Mitbenutzungs
verhältnisse bestanden. Die an die Bundesbahnen zu leistenden Entschädi
gungen, mit Inbegriff der von anschließenden Hauptbahnen zu vergütenden, 
betrugen rund 3% Millionen Frcs., während sie selbst für die Mitbenutzung 
von 14 fremden Gemeinschaftsstationen rund 2 Millionen zu bezahlen 
hatten. Die von den Hauptbahnen zu entrichtenden Beträge bieten vollen 
Ersatz für die erwachsenden Kosten. 

a) Betriebseinnahmen. 

Die Ta r i fe für den Personen- und Güterverkehr beruhen auf den 
Vorschrüten des Bundesgesetzes über das Tarifwesen der schweizerischen 
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Bundesbahnen vom 21. Juni 1901 (Archiv 1905. Seite 109 u. f.). Dieses 
Gesetz ist unverändert in Kraft geblieben. Zur Zeit des Stillstandes der 
Betriebseinnahmen und der großen Steigerung der Betriebsausgaben wurde 
vom Verwaltungsrat mit Vorlage vom 29. September 1909 eine mäßige 
Erhöhung der Personentarife vorgeschlagen, jedoch nur für die verhältnis
mäßig schr niedrigen Hin- und Rückfahrttaxen. Diese sollten erhöht werden 
für die I. Wagenkl&8se von 15,6 Cts. auf 16,6 ets. 

II. 
" " 10,0 " " 

11,0 
" 

Ir!. " "6,5",, 1,3 " 
für das Kilometer Bahnlänge. 

Diese Ansätze entsprechen einer Ermäßigung auf der doppelten ein 
fachen Taxe von 20 % für die erste, 25.% für die zweite und 30 % für die> 
dritte Wagenkla8se. Die voraussichtliche Mehreinnahme wurde mit Be
rücksichtigung der Ein wirkung der Maßnahme auf die festen Lust- und 
Rundfahrbillets, die Streckenabonnements und die Generalabonnements 
auf 4 Millionen berechnet. 

Der Bundesrat schloß sich dem Vorschlage der Bundesbahnverwaltung 
an und legte der Bundesversammlung mit Botschaft vom 3. Dezember 1909 
den Entwurf eines Bundesgesetzes vor. Die vorberatenden Kommissionen der 
Räte verschoben aber die Behandlung der Vorlage, die mehrfachen Wider
spruch hervorrief, von einer Sitzung zur anderen; es wurde auch der Ein
wand erhoben, vor einer Tarüerhöhung müsse der Versuch gemacht werden. 
durch eine Reorganisation der Verwaltung Ersparnisse im Betrieb zu erzielen, 
vorher könne dem Volke eine Taxerhöhung nicht zugemutet werden. Es ist 
kaum anzunehmen, daß eine Änderung sobald eintreten werde, nachdem sich 
die finanzielle Lage der Bundesbahnen wieder günstiger gestaltet hat. 

Von Einfluß auf die Betriebseinnahmen sind die mit anderen Bahn
verwaltungen abgeschlossenen K 0 n kur ren z ver t r ä g e. Grundsätz
lich ist der Wettbewerb mit anderen Schweizer Bahnen durch Art. 21 des 
Tarifgesetzes vom 27. Juni 1901 geordnet (Archiv 1905, Seite 117/119·. 
Eine große Zahl von Verträgen ist auf dieser Grundlage abgeschlossen 
worden, wobei den Anschlußbahnen ein über die gesetzlichen Forderungen 
hinausgehendes Entgegenkommen gezeigt wurde. Der wichtigste Kon
kurrenzvertrag ist der mit der Berner Alpenbahngesellschaft (Lötschberg
bahn) vereinbarte, vom 20. August 1911, der unter Verzicht auf den Yor
behalt, der die Bundesbahnen von den Verbindlichkeitt'n des gt'nanntt'll 
Art. 21 befreit, falls wichtige Interessen derselben verletzt werden, der 
Lötschbergbahn eine erhebliche Beteiligung an dem Verkehr aus Frank
reich und Deutschland nach Italien zusichert; der über Delle eingehende 
Verkehr nach Italien fällt der neuen Linie ganz zu, der über Basel ein
gehende, insoweit er nach Turin und Genua bestimmt ist; am schweizerisch-
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italienischen Verkehr ist die Lötschberg-Simplonroute ebenfalls in erheb
lichem Maße beteiligt. In gleich weitgehender Weise begünstigt der Kon
kurrenzvertrag vom 3. Juni 1909 die von der Bemer Alpenbahngesellschaft 
herzustellende Abkürzungslinie Münster-Lengnau. 

Auf den Ausbau der Personen- und Gütertarife durch Ausnahme
tarife ist hier nicht näher einzugehen. Die Bundesbahnen berücksichtigten 
hei den Personentarifen die besonderen Erfordernisse des Touristenverkehrs 
und folgten im Güterverkehr tunlichst der Entwicklung bei den deutschen 
Bahnverwaltungen. Die Vertretung der Bundesbahnen in der ständigen 
Tarifkommission erleichtert diese Anlehnung ganz bedeutend. Es versteht 
sich von selbst, daß den i n t ern a t ion al e n Beziehungen im Tarifwesen 
wie im Fahrplanwesen fortwährend alle Aufmerksamkeit geschenkt wurde. 

Xeben der Teilnahme an den regelmäßigen Konferenzen zur Be
handlung der laufenden Verbandsgeschäfte ist noch hervorzuheben die 
Vertretung der Bundesbahnen bei folgenden in Bem abgehaltenen i n t e r -
na ti 0 n ale n K 0 n f er e n zen: Revisionskonferenz im Juli 1905 für 
das internationale Cbereinkommell über den Eisenbahnfrachtverkehr, 
Konferenz vom Mai 1906 für ein internationales übereinkommen über den 
Reisenden- und Gepäckverkehr, Konferenz vom Mai 1907 und vom Ok
tober 1911 für die technische Einheit. 

Im Juli 1910 wurde die achte Sitzung des in t ern a ti 0 n al e n 
Eis e n b ahn k 0 n g res ses (Association du Congres international des 
chemins de fer) in Bern abgehalten; die Geschäftsleitung war der General
direktion der Bundesbahnen übertragen. 

Die T r ans p 0 r t ein nah m e n der Bundesbahnen haben be
tragen in Franken für: 

Personen Gepäck Tiere Güter Zusammen Zueammen 
für das km 

I 

190-2 2i065284 2556 768 1319190 35766762 66697999 45188 

1903 43909319 4152508 2032691 ~5968824 106003342 43590 

1904 45427823 4262317 1961398 57523 830 10916&368 47777 

1905 48154 781 4686864 2048665 60072985 114963 165 47097 

1906 53516096 5181"276 2432360 65731762 126921494 IH720 

1907 66283797 5!i08 845 2404947 72476754 13(;673843 5U91 

1908 58046888 5670988 2326024 696~9697 135702997 55097 

1909 66467152 6670268 2727282 82890482 168745184 09940 

1910 75598155 7682218 8384412 93196972 179861752 6ö596 

1911 778öö300 7997021 3200154 99416187 188 -168617 68484 

3 
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Das Netz umfaßte 1902 nur die Linien der ehemaligen Centralbahn 
und Nordostbahn und seit dem 1. Juli 1902 noch die der Vereinigten 
Schweizerbahnen, dazu seit dem 1. Januar 1903 die der Jura-Simplon
bahn und seit dem 1. Mai 1909 die der Gotthardbahn. Wenn die Transport
einnahmen der Gotthardbahn hinzugefügt werden, ergeben sich für die 
Jahre 1905 bis 1909 folgende Zahlen: 

insgesamt für das km 
für 1905 . . Frcs 139 355817 50,823 

" 
1906 . 

" 
154312303 56,277 

" 
1907 • 

" 
166038023 60,553 

" 
1908. 

" 
163809945 59,737 

" 
1909 . 

" 
161255114 60,997 

Es ist somit eine ganz bedeutendc, stetige Steigerung der kilometrischen 
Einnahmen festzustellen, mit einer einzigen Unterbrechung von 1901 auf 
1908. In Prozenten beträgt die Zunahme: 

von 1902 bis 1905 

" 1905 " 1910 

4,23 %, 
43,33 % und 

" 1902 " 1911 51,55 %. 

b) Betriebsleistungen. 

Die Einführung des Bundesbahnbetriebes machte sich sofort durch 
eine ganz wesentliche Verbesserung des Fa h r p I an es bemerkbar, und 
zwar sowohl für die durchgehenden Züge als auch für den Lokalverkehr. 

Die Zahl der Per s 0 n e n zug k i 10m e t e r hat auf dem eigenen 
Netz der Bundesbahnen für die regelmäßigen Züge betragen: 

Sohnell- und Güterzüge mit 
Personenzüge Personen beförderUDg zusammen 

1902 9729900 1245059 10 914 059 
1903 16002401 1784643 11181044 
1904 17119319 1685179 18804498 
1905 11952642 1610469 19563 111 
1906 19101882 1 531325 20633207 
1907 20661131 1494369 22155500 
1908 21576571 1434566 23 Oll 137 
1909 22757631 1512853 24210484 
1910 23454 017 1593479 25047556 
1911 23927939 1522940 25450879 

Diese wesentliche Fahrplanverbesserung veranlaßte selbstverständlich 
eine bedeutende Steigerung der Betriebskosten. Zu dieser trug hauptsäch
lich bei eine große Vermehrung des Personals und der damit verbundenen 
Kosten, herbeigeführt allerdings nicht nur durch die Vermehrung des Ver-
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keims, sondern auch durch die gena.uere Befolgung der gesetzlichen Vor
schriften über die Arheits- und Ruhezeit des Personals und durch eine 
schrittweise Verkürzung der Arbeitszeit innerhalb der gesetzlichen Schranken 
für das Betriebspersonal im engeren Sinne, im Interesse sowohl der Er
leichterung des Personals als auch der Betriebssicherheit. Dazu kam seit 
190.6 die Bewilligung von außerordentlichen Teuerungszulagen zufolge der 
~teigerung der Kosten für den Lebensunterhalt und die Wohnungsmiete. 

Die Per S 0 n a. lau s gab e n für Unterhalt und Aufsicht der Bahn, 
für Expeditions-, Zug- und Fahrdienst, inbegriffen die Bekleidungskosten 
und die Xebenbezüge, weisen in Franken folgende Zahlen auf: 

190.2 
190.3 
190.4 
1905 
190.6 
1907 
190.7 mit G. B. 
190.8 ... 
190.8 mit G. B. 
1909 
1910 
1911 

28160124 
322720.08 
35552468 
38069904 
41 812 801 
45754071 
51820 Wo. 
41422571 
53313413 
54 408 0.95 
57202248 
60696552 

Zunahme gegenüber 
dem VOrjahre 

% 

10,16 
7,08 
9,99 
9,27 

3,65 
2,88 
2,05 
5,14 
6,19. 

Zur Bedienung des gesteigerten Verkehrs war eine bedeutende Ver
_mehrung des Roll m a t e r i als erforderlich, wobei auf Beschaffung 
wesentlich leistungsfä.higerer Typen Bedacht genommen wurde, und zwar 
!o\owohl beim Ersatz als auch beim Neuba.u. 

Lok 0 m 0 t i v e n. 

I: 

normalspurig I schmalspurig 

Zahl Aohsen Zahl Aohsen 

1903 793 3984 23 69 
1904 828 4286 23 69 
1905 861 4685 27 83 
1906 902 4960 30 92 
1907 952 6308 32 98 
1908 1001 5662 30 92 
1909 . 1 182 6783 33 101 
1910 1 192 6868 36 110 
1911 1 190 6904 31 95 

3* 
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Per S 0 n e n w a gen. 
5 

normalspurig schmalspurig 

Zahl I Achsen Sitzplätze Zahl Achsen Sitzplätze 

1903 . 1970 

I 
5344 96899 72 216 2542 

1904. · 2050 5573 100730 72 216 2542 
1906 • 2179 

I 
5980 106640 86 268 3006 

1906. . . 2283 6312 110 901 86 268 3006 
1907 • · 2466 I 6924 120172 88 264 3044 
1908 • . . 2616 7472 129370 88 264 3044 
1909. · . · 3051 8742 150730 93 279 3204 
1910 • 3198 9200 158652 93 279 3204 
1911 • · 3290 9501 164825 93 279 3204 

G e p ä c k - und G ü t e r w a gen. 

normalspurig I schmalspurig 

I 
Lade-

I 
I Lade-

Zahl Achsen ~ewicbt Zahl Achsen ~ewicht 
onnen onnen 

1903 • · 10766 21580 126190 80 172 790 
1904. · 10900 21846 128475 80 172 790 
1905 • · · 11185 22416 133156 86 186 860 
1906. · . · 11443 22970 137042 86 186 860 
1907 . · . · 11870 23864 142608 97 209 968 
1908 • · 12634 25452 152733 114 255 1159 
1909 • · · 14754 29720 180644 129 285 1309 
1910 • . · 15059 30330 185191 129 285 1309 
1911 • 15090 30402 186313 129 285 1309 

e) Betriebsausgaben. 

Die stetige Steigerung der Betriebsausgaben ist folgender Zusammen· 
stellung zu entnehmen (Ausgaben in Franken): 

AUge- Unterhalt Expedi- I verschle.! 
meine Ver- und Auf- tions- und Fahrdienst dene i Zusammen 

sicht der 
waltung Bahn Zugdienst Ausgaben I 

1902 1704641 7028828 18601125 16877303 4041819 43243 716 
1903 2709269 13579258 22323008 28100180 6111690 72843405 
1904 2669637 14295607 2-1719065 29794653 6208091 77587053 
1905 ~739911 15067315 25262704 I 30661529 6425486 80 15694.") 
1906 2916057 15968418 '.ll879651 32901246 1742034 87407906 
1907 2984387 17269746 30780194 35896412 9569649 00 MlO888 
1~ 3071038 17496866 3181>2833 39039525 9498684 100968946 
1909 3582639 16971648 86060876 4S1~063 11792940 111560171 
1910 3788617 18473338 37915534 45867006 110861781117130672 
1911 3840724 19071334 40215766 47919632 13600319 12& 647 775 
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In der Zeit, während der das gesamte Bundesbahnnetz mit Aus
schluß der Gotthardbahn im Betrieb war, zeigt sich somit von 1903 auf 
1908 eine Ausgabenvermehrung von 12 843 405 Frcs. auf 100 958 946 Frcs. 
und für das Bahnkilometer eine solche von 29 940 auf 40 990 Frcs., für das 
Zugkilometer von 3,19 auf 3,37 Frcs. und für das Achskilometer von 11,40 
auf 11,42 Cts. 

Mit Grund wurde diese ungewöhnliche Vermehrung getadelt, da sie 
mit der Einnahmesteigerung nicht Schritt hielt, sondern diese verhältnis
mäßig bedeutend überstieg. Die Betriebszahl (der sog. Betriebskoeffizient) 
zeigt folgende Sprünge: 1902 61,11 %, 1903 65,53 %, 1904 61,68 %, 
1905 66,42 %, 1906 61,49 %, 1907 69,22 % und 1908 12,82 %. 

Die energisch durchgeführten Spa.rmaßnahmen, verbunden mit einer 
Wiederbelebung des Verkehrs, führten jedoch in kürzester Frist eine wesent
liche Verbesserung herbei. Die Betriebszahl sank 1909 auf 10,32 %, 1910 
auf 65,48 % und 1911 auf 64,26 %. 

Die Verminderung der Ausgaben wurde namentlich erreicht: durch 
eine Verminderung der Beamten, Angestellten und Arbeiter, wobei aber 
keine Entlassungen stattfanden, sondern nur Stellen, die durch Tod, Ar
beitsunfähigkeit oder freiwilligen Austritt frei geworden waren, nicht wieder 
besetzt wurden; durch die Aufhebung einiger Züge und große Vorsicht bei 
übernahme neuer Zugleistungen, wobei notwendige Verbesserungen immer
hin nicht außer acht gelassen wurden (vergI. die Zahl der Zugkilometer 
der Personenzüge); durch etwas lailgsameres Vorgehen bei der Erneuerung 
des Oberbaues und der Ersetzung der Schienen alten Profils durch solche 
des stärkeren, von den Bundesbahnen angenommenen (45,D und 48,9 kg 
auf das laufende Meter statt 36,2 und weniger). Minderausgaben für den 
Betrieb brachte auch das langsamere Vorgehen im Ausbau und in der Ver
besserung der bestehenden Anlagen. 

i) Beamte, Angestellte und Arbeiter. 

Wie bereits bemerkt wurde, haben die Beamtenverhältnisse bei den 
Betriebsausgaben eine wichtige Rolle gespielt. Das Besoldungsgesetz vom 
29. Juni 1900 und die auf ihm fußende Gehaltsordnung vom 1. Januar 1902 
sind allerdings während der zehn Jahre des Bundesbetriebes unverändert 
in Kraft geblieben. Dagegen veranlaßte die Teuerung der Lebensmittel 
und der L3bensführung überhaupt die Bewilligung von Te u e run g s -
z u lag e n durch die Bundesversammlung. Schon im Jahre 1906 hatten 
die Verbände des Eisenbahnpal'sonals um deren Ausrichtung nachgesucht; 
die Ganeraldirektion vertrat die vom Verwaltungsrat mit Beschluß vom 
22. Dezember 1906 gebilligte Ansicht, daßrichtigerweise nur auf dem 
Wege der Änderung des Besoldungsgesetzes und der Lohnreglements Ab-
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hilfe getroffen werden kÖIUle. Die Bundesversammlung erachtete die Sache 
aber für so dringend, daß vorläufige Maßnahmen zu ergreifen seien, indem 
die zeitraubende, grun,dsätzliche Umgestaltung der Gehalts- und Lohn
verhältnisse nicht abgewartet werden könne. Mit Bundesbeschluß yom 
12. April 1901 wurde verfügt: "Den Beamten und Angestellten, deren 
Besoldungen, mit Inbegriff der festen Nebenbezüge, den Betrag von 4000 
Franken nicht übersteigen, sowie den ständigen Arbeitern der Werkstätten 
und des Betriebes wird für das Jahr 1906 eine Teuerungszulage gewährt, 
die für die Verheirateten 100 Frcs. und für die Unverheirateten 50 Frcs. 
beträgt; Unverheiratete, welche die StUtze ihrer .Familien sind, werden 
den Verheirateten gleichgestellt. Für Ausrichtung dieser Teuerungszulagen 
wird ein Spezialkredit von 2 500 000 Frcs. bewilligt." Der gleiche Beschluß 
wurde am 20. Dezember 1907 für das Jahr 1901 und am 23. Dezember 1908 
für das Jahr 1908 bestätigt. Mit Beschluß vom 22. Dezember 1909 ging 
die Bundesversammlung noch weiter und setzte die Teuerungszulage (jetzt 
außerordentliche Zulage genannt) für das Jahr 1909 zugullsten aller Be
amten und Angestellten (mit Ausnahme der Direktoren) auf 200 Frcs. 
und für alle Arbeiter auf 120 Frcs. fest, für die Barrierenwärterinnen 
auf 50 Frcs.; der bewilligte Kredit betrug 5 058 000 Frcs. Für das 
Jahr 1910 ist die außerordentliche Zulage für die Beamten und Ange
stellten durch das neue Besoldungsgesetz festgelegt. Ein besonderer 
Bundesbeschluß war nur noch für die Arbeiter der Werkstätten und des 
Betriebes nötig; dieser Beschluß vom 23. Dezember 1910 besti~mte die 
außerordentliche Zulage auf jährlich 150 Frcs. für die Zeit vom 
1. Januar 1910 bis 31. März 1912 und bewilligte hierfür einen jährlichen 
Kredit von 2 670 000 Frcs. Für das von der Gotthardbahn in den Dienst 
der Bundesbahnen übergetretene Personal wurde mit Bundesbeschluß vom 
23. Dezember 1910 die Ausrichtung des Untentchiedes der von der Gott
hardbahn s. Zt. dem Gehalt und Lohn zugeschlagenen Teuerungszulagen 
und der von den Bundesbahnen an ihr Personal ausgerichteten für die 
Zeit vom 1. Mai 1909 bis 31. März 1912 zugesichert; der hierfür erforder
liche Kredit betrug jährlich 1 050 000 Frcs. 

Die von der BWldesbahnverwaltung in Aussicht genommene A b
ä n der u n g d e 8 B e sol dun g s g e set z e s war schon im Jahre 1907 
eingeleitet worden. Die Begutachtung durch die Kreisdirektionen und die 
Kreiseisenbahnräte sowie durch die Dienstabteilungen bei der General
direktion, die Prüfung der vielen Eingaben der Verbände des Personals 
und die Anhörung ihrer Vertreter beanspruchte erhebliche Zeit. Nach
dem die Generaldirektion ihren Vorentwurf der ständigen Kommission 
des Verwaltungsrate8 am 8. Januar 1909 und den Entwurf dem Verwaltungs
rate am 21. April 1909 vorgelegt hatte, folgten neue Beratungen und Er-



- 37 -

hebungen über de886n finanzielle Tragweite; am 10. Juli 1909 wurde die 
Vorla.ge dem Bundesrate eingereicht. In dem Stadium jeder Beratung 
wurde dem Personal weiteres Entgegenkommen bewiesen; das gleiche 
trat bei der Bundesversammlung ein und das neue Besoldungsgesetz vom 
23. Juni 1910 (abgedruckt im "Archiv" 1910, Seite 1282) hat die Gehälter 
in einer Weise festgelletzt, die allen billigen Anforderungen genügt. 

Das alte Be80ldungsgesetz vom 29. Juni 1900 kannte neun Besol· 
clungsklassen: 

I. KI&llse 10 000-15000 FlOs., 
U. 

" 
6000-10000 

" Irr. 
" 

.5000- 8000 .. 
IV. .. 4000- 1000 .. 
Y. .. 2400- 5000 .. 

YI. .. 2400- 4- 800 .. 
YU. .. 1800- 3600 .. 

\'TU. 
" 

1500- 2100 .. 
IX. .. 1200- 2200 .. ; 

(1M neue Gelletz vom 23. Juni 1910 nur deren sieben: 

I. Klasße 10000-15000 Frcs., 
II. .. 5 200-11 000 .. 

UI. .. 4: 000- 7 200 .. 
IV. .. 
". .. 

'·I. .. 
YII. .. 

2500- 5500 
2100- 3800 
1600- 3100 
1400- 2500 

" 
" 
" 
" 

Bei Festsetzung der Gehaltsansätze mußte ein billiger Ausgleich 
gesucht werden zwischen der Rücksichtnahme auf die teurer gewordene 
Lebensführung der Beamten einerseits und die finanzielle Lage der Bundes
bahnen andererseits; dabei konnte nicht unbeachtet bleiben, daß die Gehälter 
bei der allgemeinen-Bundesverwaltung, namentlich bei der Postverwaltung, 
e-rheblich höher waren als bei den Bundesbahnen und daher in den Ein
gaben des Personals zur Vergleichung angerufen wurden; eine Gleich
stellung hätte aber eine zu große Ausgabenvermehrung veran1aßt und zudem 
eine ungünstige Einwirkung auf die Löhne der einheimischen Industrie 
zur Folge gehabt. Die Lohnzahlung an die Arbeiter steht nämlich im direkten 
Zusammenhang mit den Gehältern der Beamten und Angestellten, da eine 
Reihe yon Arbeitern in da.s Beamtenverhältnis übergeführt wurde und 
daher die Dienstverrichtungen von Beamten der unteren Stufen und von 
Arbeitern vielfach die gleichen sind. Ein gewisser Unterschied zwischen den 
Gehältern der Bundesbeamten und der Bundesbahnbeamten erschien auch 
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gerechtfertigt wegen der besonderen Nebenvorteile, die diese genießen, 
wie Jahresfreikarten und Freischeine, Fahrkarten für Beamte und ihre 
Familienmitglieder zu ermäßigter Taxe und insbesondere die Leistungen 
der Pensions- und Hilfskas8e. 

Sehr umstritten war die Festsetzung des Mindestbetrags der untersten 
Gehaltsstufe, der schließlich vom alten Satze VOll 1 200 Fros. auf 1 400 Frcs. 
erhöht wurde, jedoch in der Annahme, daß dieser Mindestsatz nur Anwendung 
zu finden habe für die alleruntersten Dienststellen. Auf dieses Minimum 
baut sich die Bestimmung der Gehälter systematisch auf, in Würdigung 
der jeder Stelle zufallenden Verrichtungen und Verantwortlichkeiten. Das 
Besoldungsgesetz bietet nur den Rahmen, während der Ausbau Sache der 
Gehaltsordnung ist, die vom Bundesrat auf Vorschlag des Verwaltungs· 
rates zu erlassen war. Da diese Gehaltsordnung vom 21. Juni 1911 erst 
den richtigen Einblick in die Regelung der Besoldungsverhältnisse gewährt,. 
fügen wir sie als Anlage 2 (s. S. 59 ff.) bei. Es sind durchweg erhebliche 
Erhöhungen vorgesehen, mit Ausnahme der Gehälter für die Mitglieder der 
Generaldirektion und der Kreisdirektionen, die unverändert blieben. Die 
Besse1'8tellung konnte nicht gleichmäßig durchgeführt werden; sie mußte in 
den unteren Gahaltsstufen prozentual höher sein, um das für den Lebens
unterhalt einer Familie durchaus Notwendige zu bieten. Erhöht wurden 
auch die Ansätze für die alle drei Jahre von selbst eintretende Gehalts-
aufbesserung: 

500 Frcs. für die Klassen I und If, 
400 

" " " " 
Ilf, IV" und V und 

350 
" " " " 

VI und VII 

gegenüber den Ansätzen des alt.en Gesetzes: 

500 Fres. für die I. und II. Klasse und nur 

300" "alle anderen. 

Die M ehr k 0 s t e n, die jährlich aus dem neuen Besoldungsgesetz 
erwachsen werden, wurden, mit Inbegriff der durch die Gehaltserhöhungen 
bedingten Mehreinlagen der Verwaltung in die Pensions- und Hilfskasse, 
auf rund vierzehn Millionen Franken berechnet (die Pe1'8onalausgaben 
haben 1910 im ganzen rund 60625000 Frcs. betragen). Um die Belastung 
nur nach und nach eintreten zu lassen, wurde das Gesetz in der Hauptsache 
erst auf den 1. April 1912 anwendbar erklärt und für die Zeit vom 1. Januar 
1911 bis 31. März 1912 den Beamten eine außerordentliche Zulage von 
jährlich 200 Fros. bewilligt. Dadurch wurden schon für 1911 rund sechs 
Millionen für Gehaltsaufbesserung verwendet, so daß für die künftigen 
Jahre für das gesamte Bundesbahnnetz mit Inbegriff der Linien der Gotthard
bahn nur noch mit einer weiteren Mehrausgaht' von rund acht Millionen 
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zu rechnen ist. Der Rechnungsabschluß von 1911 berechtigt zu der Er
wartung, daß diese Last ohne Störung des Gleiohgewichtes ertragen werden 
kann. 

Die Vorberatung der Geh 80 1 t s 0 r d nun g erforderte nicht weniger 
Mühe und Zeit als die des Besoldungsgesetzes. Der Vorschlag des Verwal
tungsrates wurde vom Bundesrate mit Beschluß vom 27. Juni 1911 ge
nehmigt mit der einzigen Ausnahme, daß die Lokomotivführer in eine 
höhere Gehaltsstufe versetzt wurden (2200-3500 Frcs. statt 2100 bis 
3400 Frcs. ohne Nebenbezüge). 

Der .Änderung der Gehaltsordnung wird noch die der Reglements 
für die N e ben b e z ü gefolgen; diese bestimmen die zum Teil in festen 
Zulagen bestehenden, zum Teil nach den wirklichen Leistungen bemessenen 
Yergütungen: die Entschädigungen an das Zug-, Lokomotiv- und Dampf
bootpersonal für die im Dienst zurückgelegten Kilometer (Kilometergeld ) , 
für Reservedienst, für übernachten außerhalb des ständigen Dienstsitzes 
u_ dgl. Als feste Zulagen für Nebenbezüge werden im Jahre vergütet den 
Oberzugführern und deren Gehilfen 720 Frcs., den Zugführern 600 Fros.; 
den Kondukteuren und Bremsern 480 Frcs., den Lokomotivführern auf 
Ha.uptlinien 900 Frcs., auf Nebenlinien, im Reserve- und Rangierdienst 
720 Frcs., den Heizern auf Hauptlinien 600 Frcs., auf Nebenlinien 480 Frcs. 
Dem Fahrpersonal werden ferner Ersparnisprämien für den Verbrauch von 
Brenn- und Schmiermaterial verabfolgt. Besondere Vorschriften bestehen 
für überzeitarbeit und deren Vergütung. Änderungsbedürftig ist auch 
das Reglement über Abgabe von Dienstkleidern und das über Entschädi
guilgen für Dienstreisen. 

Die Ausarbeitung der neuen Loh n r e g I e m e n t s für die Arbeiter 
des Betriebes und der Werkstätten wurde ebenfalls in die Hand genommen, 
diese sind am 1. April 1912 in Kraft getreten. Die Grundlage dieser Regle
ments ist die gleiche wie bisher ("Archiv" 1905, Seite 108). Da die Arbeiter 
der dem Fabrikgesetz unterstellten Werkstätten nur für die sechs wirklichen 
Arbeitstage in der Woche bezahlt werden, die Arbeiter des Betriebes aber 
für volle sieben Tage, auch für die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhetage, 
sind die für die Stunde berechneten Lohnsätze der beiden Gattungen ver
schieden. Für die Wer k s t ä t t e n a I' bei tel' , deren tägliche Arbeits
zeit 9 Stunden beträgt, besteht ein Mindestsatz für die Stunde, der, den 
örtlichen Lebensverhältnissen der verschiedenen Werkstätten angepaßt, 
einen ordentlichen Höchstsatz, für jeden erreichbar, und einen außerordent"
lichen Höchstsatz nur für besondere individuelle Fähigkeiten und Leistungen 
vorsieht. Die Arbeiter sind in drei Klassen eingeteilt: I. Klasse: Hand
werker, die sich über eine genügende Lehrzeit und entsprechende Fähig
keiten in ihrem Berufe ausweisen; II. Klasse: Handwerker, die den An-
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forderungen der ersten Klasse nicht genügen, Handwerkergehilfen und 
Arbeiter an .Maschinen; m. Klasse: Handlanger. Die Löhne sind in Rappen 
(Cta.) für die Stunde abgestuft wie folgt: 

I Ordentl Höchst- Außer ordell tl. 
Mindestlohn 

lohn Höchstlohn , 

alt I neu alt neu alt lIeu 

I. Klasse. 40-46 04-4iO ö6-6l! 74-80 74 94 
II. Kla~8e . 34-40 48-04 I 43- 49 60-66 56 78 

Ur. Klasse . 32-38 46-62 
I 

38-44 66 - 61 48 68 

Alle zwei Jahre tritt eine Aufbesserung des Lohnes bis zur Erreichung 
des ordentlichen Höchstsatzes ein von 5 Rappen für die Arbeitsstunde für 
die I. Klasse, 4: Rappen für die II. Klasse und 3 Rappen für die III. Klasse. 

Für neu eintretende Arbeiter während der Probezeit, für minder
jährige und gebrechliche Arbeiter gelten diese Ansätze nicht. Zulässig ist 
die Vereinbarung einer Akkordsumme (Stücklohn) für die Ausführung be
stimmter, genau zu umschreibender Arbeiten, wobei dem Arbeiter zum 
mindesten die Zahlung auf Grundlage des Stundenlohnes bei richtiger 
~beitsleistung gesichert ist. 

Die Ar bei t erb e i m B e tri e be sind nach ihren Dienst
verrichtungen in vier Lohnklassen eingeteilt; bei Festsetzung des Anfangs
lohnes werden die örtlichen Lebensverhältnisse Berücksiohtigt. Der Mindest
taglohn beträgt laut Reglement für ständige Arbeiter 3,80 FroB., der Höchst
taglohn für die I. Klasse 6 Frcs., für die II. Klasse 5,80 FrcB., für die rn.Klasse 
5,50 Frcs. und für die IV. Klasse 5,10 Frcs. Für Handwerker und besondere 
Berufsarbeiter können diese Ansätze überschritten werden. Die Aufbesse
rung nach zwei Jahren beträgt bis zur Erreichung des Höchsttaglohnes 
40 Rappen für den Tag und kann für Handwerker und besondere Berufs
arbeiter bis auf 60 Rappen erhöht werden. Die Dauer der Arbeitszeit ist 
durch das Bundesgesetz vom 19 .. Dezember 1902, betreffend die Arbe~ta
zeit beim Betriebe der Eisenbahnen und anderer Verkehrs anstalten ("Archiv" 
1903, Seite 711) geordnet und innerhalb dessen Grenzen durch besondere 
Beschlüsse für die einzelnen Arbeitsleistungen. Wenn ausnahmsweise 
über. diese festgelegte Arbeitszeit hinaus gearbeitet werden muß, wird für 
die Stunde ein Zehntel des Taglohns mit 25 % Zuschlag vergütet. 

Die Anwendung dieser Vorschriften war von jeher eine für das Per
sonal günstige. Diese übung wurde unterstützt duroh die von allen Seiten 
eingehenden Eingaben um Besserstellung, die sich auf die eingetretene 
Teuerung beriefen und namentlich auf die in größeren Verkehrsmittelpunkten 
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von kantonalen und städtischen Industrien bezahlten Löhne hinwiesen. 
Diesen Bestrebungen mußte auch die Abänderung der Lohnreglemente im 
Frühjahr 1912 gereeht werden. 

FÜJ: Beamte und Arbeiter ist die Bestimmung gemeinsam, daß nach 
zurückgelegter Dienstzeit von fünfundzwanzig und vierzig Jahren eine 
G rat i f i k. a. t ion von einem Monatsgehalt gewährt wird. 

Die Zahl der Beamten, Angestellten und Al'
b l'O i tor war folgende 110m Ende des J abres: 

Beamte und 
Arbeiter 

Angestellte 
zusammen 

19(\2 8180 6963 15 143. 
1903 14409 10143 24452 
1904 16501 10022 26523 
190J 17 301 9852 27151 
1906 18 389 10253 28642 
1907 19498 11737 31235 
1908 20348 9985 30333 
1908 mit G. B. 35897 
1909 23086 11 593 34679 
1910 23047 11 640 34687 
1911 23448 11744 35192 

Die Zahlen der Geschäftsberichte und der statistischen Tabellen 
stimmen nicht genau überein ; die obenstehenden sind letzteren entnommen. 

e) Die Wohllahrtseinriehtungen für 4as Personal. 

Bei den verstaatlichten Bahnen waren für die Beamten und ständigen 
Angestellten H i I f s - und P e n s ion s kilos sen eingerichtet. Die 
Bundesbahnen haben diese Kassen zugunsten des Personals ganz erheblic}l 
verbessert, indem die auf den 1. Januar 1907 in Kraft getretenen Statuten 
der einheitlichen Pensions- und Hilfska.sse die Beteiligung der Kassenmit
glieder bis zu einem Maximum von 6000 FlOs. ermöglichen, während bei 
den Kassen der Privatbahnen das Maximum sich zwischen 3 000 FlOs. und 
4: 200 Frcs. bewegte. Auch die Höhe der im Fallt:' der Invalidität (Erwerbs
unfähigkeit) zugesicherten Pensionen steigt je nach dem Dienstalter der 
Versicherten von 36 % mit 5 Dienstjahren bis auf 10 % mit 30 Dienstjahren, 
während früher die Ansätze erheblich niedriger waren. Für das Personal 
des Fahrdienstes zählt für die Bemessung der Gehaltsprozente jedes Dienst
jahr als ein und ein achtel Jahr. Gleichwohl wurden die von den Mitgliedern 
zu leistenden Beiträge nicht erhöht: die regelmäßigen Einlagen betragen 
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nur 5 % des Gehaltes (beim Fahrpersonal 5% %), während die Verwaltung 
ihrerseits 7 % (beim Fahrpersonal 1% %) einwirft. Die Einlage der Mit
glieder bei Gehaltserhöhungen beträgt nur 4 Monatsbetreffnisse des Ge
haltes, die der Verwaltung 5 Monatsbetreffnisse. Die Mitgliedschaft ist 
für alle Beamten und ständigen Angestellten obligatorisch; ausgeschlossen 
sind nur solche, die sich nicht über einen guten Gesundheitszustand aus
weisen können oder das fünfunddreißigste Altersjahr überschritten haben. 
Bis zum 40. Altersjahr kann der Beitritt ausnahmsweise gegen Nachzahlung 
der regelmäßigen Einlagen von der Generaldirektion gestattet werden. 
HaftpfJichtfälle sind von der Abfindung durch die Pensionskasse ausge
schlossen und werden ausschließlich zu Lasten der Bahnbetriebsrechnung 
erledigt; immerhin hat die Pensionskasse für den Unterschied aufzukommen, 
falls deren Leistung größer wäre, als die gesetzliche Haftpflichtentschädigung. 
Die Pensionen werden verabfolgt an Invalide, die nach mindestens fünf
jährigen Dienst dienstunfähig geworden sind, an deren Witwen und Waisen. 
Solche, die vor Ablauf von fünf Jahren dienstunfähig werden, erhalten eine 
einmalige Abfindung, die von 50 % des anrechenbaren Jahresverdienstcs 
im ersten Dienstjahre auf 150 % im angetretenen fünften Dienstjahre 
steigt; Witwen erhalten die Hälfte dieser Abfindlmg,Waisen unter 18 Jahren 
dazu noch ein Fünftel oder, wenn keine Witwe da ist, die Hälfte. Bei 
vorübergehender Arbeitsunfähigkeit wird für die crstcn drei Monate das 
Gahalt von der Betriebskasse voll bezahlt, von der Pensionskasse für weitere 
drei Monate 75 % und für höchstens sechs weitere Monate 50 %. Dauert 
die Erkrankung länger, so tritt Pensionierung ein. Wenn ein Kassenmit
glied nach Ablauf von fünf Dienstjahren ledig oder als Witwer ohne Kinder 
stirbt und bedürftige Eltern oder bedürftige erwerbsunfähige Geschwister 
hinterläßt, beziehen diese während der Dauer der Bedürftigkeit 30 % der 
statutarischen Pension. Außerdem erhalten die Hinterlassenen eines ver
storbenen Mitgliedes ein Sterbegeld von 100 Frcs. Bei der Verwaltung 
der Pensionskassc sind die Beamten und Angestellten beteiligt durch Ver
tretung in den Hilfskassenkommissionen bei der Generaldirektion und bei 
den Kreisdirektionen durch je zehn Mitglieder und zehn Ersatzmänner, 
sowie durch Ernennung von je vier Delegierten durch die Hilfskassenkom
mission zur jährlich mindestens einmal zusammentretenden Delegierten
versammlung. Erstcre bewilligen die in den Statuten vorgesehenen Ent
schädigungen und Pensionen und können mit Begutachtung besonderer 
die Beamtenversicherung betreffenden Fragen beauftragt werden. Letzterer 
werden die von der Generaldirektion den Bundesbehörden einzureichende 
Jflohresrechnung, die Bilanz uhd der Jahresbericht von der Hilfskassen
verwaltung zur Äußerung vorgelegt, ebenso ein V crzeichnis der Anlage der 
Gelder der Pensionskasse ; auch sie hat ihr von der C':nmeraldirektion vor-
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gelegte besondere Fragen der Beamtenversicherung zu begutachten; sie 
ist befugt, Anregungen wegen der allgemeinen Verwaltung der Pensions
kasse und Abänderung der Statuten zu machen. 

Das Vermögen der Pensionskasse, in die die Aktiven der früheren 
Pel1.8ions- und Hilfskassen der verstaatlichten Bahnen eingeworfen worden 
sind, ist von Ende 1901 bis Ende 1911 von 58 710 083 Fros. auf 81129"1"18 Frcs_ 
gestiegen. Dieses Vermögen reicht aber nicht hin zur Deckung der versiche
rungstechnischen Ansprüche an die Kasse; das versicherungstechnische 
Defizit betrug vielmehr bei übernahme der Verpflichtungen der Hilfskassen 
der damals verstaatlichten Bahnen Ende 1907 23 166 244 Frcs. und Ende 
1911 25882891 Frcs., obwohl die Bundesbahnverwaltung zu dessen Tilgung 
einen jährlichen Zuschuß von 915000 Eros. gibt. Wenn die Erfahrungen 
einer längeren Periode vorliegen werden, dürften weitere Maßnahmen zur 
Besserung der Kasse nicht zu vermeiden sein. Die Hilfs- und Pensionskasse 
der Gütthardbahn ist mit der der Bundesbahnen noch nicht vereinigt. 
Deren versicherungstechnisches Defizit soll nach der Bewertung durch eine 
vom Bundesgericht ernannte Kommission von Sachverständigen 4 1\1iI
lionen Franken betragen; eine von der Hilfskassenverwaltung der Bundes
bahnen vorgenommene Berechnung hatte eine wesentlich höhere Summe 
ergeben. 

• • • 
Auch die am 1. Mai 1910 in Wirksamkeit getretene Kr a n k e n -

u 11. d H i I f s k ass e für die s t ä n d i gen A r bei t e r der Bundes
bahnen stellt einen wesentlichen Fortschritt gegenüber den von den verstaat
lichten Bahnen übernommenen Krankenkassen dar. Diese waren Kra.nken
kassen im engeren Sinne und gewährten nur Krankengeld und ärztliche 
Hilfe für den Fall der Krankheit und auch dieses nur für eine beschränkte 
Zeit. Einzig die Kra.nkenkasse der Jura-Simplonbahn kannte neben der 
Krankenversicherung auch eine Versicherung im Invaliditäts- und im 
Todesfalle in beschränktem Umfang. Der Verwalttingsrat hatte für die nicht 
der letztgenannten Kasse angehörenden Arbeiter mit Beschluß vom 23. April 
1903 in der Weise vorläufig Abhilfe getroffen, daß arbeitsunfähig geword~nen 
Arbeitern mit wenigstens fünfzehnjähriger Dienstzeit eine Unterstützung 
von 1,50 Frcs. pro Tag gewährt wurde. 

Die einheitliche Krankenkasse der Bundesbahnen sorgt in erster 
Linie für die Krankenversicherung. Die Kassenmitglieder haben vom 
dritten Tage der Erkrankung an Anspruch auf ein tägliches Krankengeld 
in der Höhe von 15 % des entgangenen Tagesverdiel1.8tes für eine Krank
heitsdauer bis zu sechs Monaten und von 50 % für weitere· sechs Monate. 
Als entgangener Tagesverdiel1.8t gilt der Tagesverdienst bei voller Arbeits-
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zeit zur Zeit der Erkrankung. Außerdem besteht dcr Anspruch auf unent
geltliche ärztliche Behandlung oder Spital verpflegung sowie auf unentgelt
liche Verabfolgung der notwendigen Heilmittel, und zwar auf eine Dauer 
von höchstens zwölf Monaten. Die ärztliche Behandlung muß durch einen 
Kassenarzt stattfinden. Als Kassenarzt gilt aber jeder in der Schweiz diplo
mierte Arzt, der den von der Kasse für das Honorar für Konsultationen 
und Hausbesuche anerkannten Tarü sowie die Instruktionen für die Orga
nisation des ärztlichen Dienstes anerkennt. Andere diplomierte Ärzte dürfen 
beigezogen werden; sie werden aber auch nur nach dem genannten Tarif 
entschädigt. Falls die Beiziehung von Spezialisten nötig wird, erhalten diese 
volle Vergütung. Auf Anordnung des behandelnden Arztes haben die Kassen
mitglieder auch Anspruch auf unentgeltliche Verpflegung in einer mit den 
Bundesbahnen im Vertragsverhältnis stehenden öffentlichen oder privaten 
Heilanstalt. Die notwendigen Heilmittel sind aus einer Kassenapotheke 
zu beziehen, d. h. aus einer staatlich anerkannten Apotheke, die für die Liefe
rung von Arzneimitteln den von den Bundesbahnen aufgestellten Tarif 
anerkennt. Auf Anordnung des behandelnden Arztes werden ferner not
wendige optische oder orthopädische Apparate, wie Brillen, Bruchbänder, 
künstliche Körperteile u. dgl. unentgeltlich verabfolgt. Endlich werden 
Beiträge zu den Kosten eines notwendigen Aufenthaltes in einer Kuranstalt 
(Sanatorium) verabfolgt, in der Höhe von 2 FrcB. täglich bis auf sechs 
Wochen und von 1 Frcs. bis auf höchstens zwölf ·Wochen. Für Unverheiratete, 
die weder bedürftige Eltern oder Kinder, noch bedürftige Geschwister 
unterstützen, wird der Beitrag auf 1 Frcs. und 75 Cts. herabgesetzt. Im 
Todesfall wird den Hinterbliebenen ein Sterbegeld von 80 Frcs. bezahlt. 

Die Kassenmitglieder sind auch gegen Invalidität und Todesfall ver
sichert. Solche, die das zehnte Dienstjahr zurückgelegt, aber das fünfzehnte 
noch nicht erreicht haben, beziehen eine einmalige Abfindung, die im an
getretenen elften Dienstjahre 40 % des Jahresverdienstes beträgt und bis 
auf 80 % im angetretenen fünfzehnten Dienstjahre steigt. Witwen fällt 
die Hälfte und Waisen unter 18 Jahren die andere Hälfte dieser Abfindung 
zu. Nach zurückgelegtem fünfzehnten Dienstjahre werden lebensliingliche 
Pensionen gezahlt, die mit 1,50 Frcs. für den Tag beginnen und bis zum 
zurückgelegten fünfundzwanzigsten Dienstjahr um je 5 Cts. steigen, von 
da an bis zum zurückgelegten dreißigsten Dienstjahr um je 10 ets. für den 
Tag und somit von da an 2,50 Fros. ausmachen. Bedürftigen Familien
vätern kann durch besonderen Beschluß der zuständigen Krankenkassen
kommission ausnahmsweise ein erhöliter Beitrag zu den notwendigen Kur
oder sonstigen Krankenkosten bewilligt werden, wenn die Krankenver
sicherung überschüsse zeigt, die zu diesem Zwecke einem besonderen Fonds 
zugewiesen werden. 
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Die Mittel für die Krankenversioherung werden aufgebracht durch 
eine Einlage der Kassenmitglieder in der Höhe von 3 % des anrechenbaren 
Jahresverdienstes; die BWldesbahnverwaltung leistet einen regelmäßigen Bei
trag von 1 % und deckt etwaige Ausfälle. An die Invaliden- und Todesver
sicherWlg leisten die Kassenmitglieder nur einen Beitrag in Höhe von 1 % 
des Jahresverdienstes; der erforderliche Rest wird von der BWldesverwal
tung eingeschossen. Nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung werden die 
Beiträge der Bundesbahnen an letztere VersicherWlg mit 199000 Frcs. im 
Jahr beginnen und nach 40 Jahren den Höhepunkt mit jährlich 444 000 Frcs. 
erreichen. 

An der VerwaltWlg der Krankenkassen sind die Ka.ssenmitglieder 
beteiligt durch EmennWlg von je sechs Mitgliedern Wld sechs Ersatz
männern der Krankenkassenkommissionen, die für jede Kreiskankenkasse 
und jede Werkstätte gebildet sind. Sie beschließen über die AusrichtWlg 
der statutarischen EntschädigWlgen und bezeichnen die erforderliche Zahl 
von Krankenbesuchern aus der Mitte der versicherten Arbeiter. Sie wählen 
je zwei Delegierte in die DelegiertenversammlWlg der Krankenkassenkom
missionen. Die Befugnisse der Delegiertenversammlung Wld der Kranken
kassenkommissionen sind im übrigen die gleichen wie die der Hilfskassen
kommissionen bei der Pensionskasse. Da die Krankenkasse erst a.m 1. Juli 
1910 in Wirksamkeit getreten ist, so läßt sich über deren finanzielle Ergeb
nisse vorläufig nur sagen, daß im ersten Halbjahr die Krankenversicherung 
einen überschuß von rund 78 300 Fros. zeigt, die Invaliden- und Todes
versicherung dagegen einen von der Bundtlsverwaltung gedeckten Ausfall 
von 63 200 Frcs. 

• • • 

Bei den Bundesbahnen sind alle übrigen von den verstaatlichten 
Bahnen übernommenen Beg ü n s t i gun gen für das Personal erhalten 
und zum Teil erweitert worden. Dazu zählen die F r e i f 1.\ h r t e n. An 
Beamte sind im Jahre 1911 1497 Jahresfreikarten abgegeben worden, 
davon 369 gültig für das ganze BWldesbahnnetz und 1 128 gültig für dieLinien 
einzelnor Kreise. Die nicht mit Jahresfreikarten bedachten Beamten und 
ständigen Arbeiter haben Anspruch auf Gewährung von Freischeinen für 
zwölf einzelne Fahrten. Zufolgo der Vereinbarungen mit anderen Transport
anstalten kann freie Fahrt auch auf diesen bewilligt werden. Zwei Frei
scheine im Jahr für einzelne Fahrten werden auch an die Familienmitglieder 
der Beamten, Angestellten und Arbeiter abgegeben. Die Zahl der 1911 
ausgegebenen Freischeine beträgt 354105. 
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Neben den Freifahrten ist die Einrichtung der B e a Dl t e n b i I let t s 
übernommen und fortg~setzt worden. Beamten, Angestellten und Arbeitern 
so\tie deren Familienangehörigen werden sog. Beamtenbiletts in unbe

schränkter Zahl zum Preise von einem Fünftel der Taxe einfacher Fahrt 
abgegeben. 

In der Abgabe von Abo n n 0 m e n t s z u e r m ä ß i g t e r Tax e 
waren bei den verstaa11lichten Bahnen verschiedene, voneinander abweichende 
Vorschriften vorhanden. Diese wurden vereinheitlicht im Sinne der über
tragung der günstigsten auf das ga.nze Bahnnetz. Beamte, Angestellte, 
Arbeiter und Lehrlinge, denen gestattet worden ist, außerhalb ihres Dienst
ortes zu wohnen, erhalten Abonnementsbilletts zur täglichen Fahrt vom 
Wohnort zum Dienstort für ein, drei, sechs und zwölf Monate zum Preise 
von einem Fünftel der gewöhnlichen tarifmäßigen Abonnementstaxe ; 
ferner die Arbeiter Arbeiterabonnements vom Wohnsitz zum Orte, wo 
sie beschäftigt werden, ebenfalls zu einem Fünftel der tarifmäßigen Abonne
mentstaxe, und endlich die Kinder von Beamten, Angestellten und Arbeitern 
für Reisen zum Schulbesuche oder zur Erlemung eines Berufes Schüler
abonnements zu einem Fünftel der tarifmäßigen Taxe. 

Die Benutzung der K r 80 n k e n w a gen ist dem Personal für sich 
und seine-Familienmitglieder zu einem Drittel der tarifmäßigen Gebühren 
gestattet. Die Lei c h e n verstorbener Beamten, Angestellten und Arbeiter 
werden unentgeltlich, die ihrer Familienmitglieder zu einem Drittel der 
tarifmäßigen Taxe befördert. 

Beim Eintritt in den Dienst, bei Versetzung von einem Dienstort an einen 
anderen, beimAustritt aus demDienst und beiVerheiratung wird den Beamten 
und Angestellten in der Regel frachtfreier Transport des Hau s rat e s 
be\tilligt. 

Die U n t e r k u n f t s lok 80 I e zum übernachten und zum vor
übergehenden Aufenthalt am Tage für das F a h r - und Zug per s 0 n a 1 
auf den Depotstationen werden nach und nach verbessert und namentlich 
beim Umbau der Bahnhöfe auf Einrichtung gesunder und bequemer Räume 
Bedacht genommen. Auch die Bad e - und Was p h ein r ich tun· 
gen für das Personal werden stetig verbessert. 

Die Abgabe von E r f r i s c h u n gen zur warmen Jahreszeit und 
von warmen Getränken im Winter an das Personal zu Selbstkosten oder 
noch billiger wird weiter entwickelt und den jeweiligen lokalen Verhältnissen 
angepaßt. Es ist auch durch besondere S p eis e 80 n s tal t e n oder 
durch Abmachungen mit Bahnhofswirtschaften dafür gesorgt, daß Mahl
zeiten zu angemessenem Preise abgegeben werden. 

Durch Besohluß des Verwaltungsrates vom 28. April 1911 ist die 
Unterstützung von Bau gen 0 s sen s c h a f t end e!l Per 8 0 n a ] foI 
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für den Bau b i I ] i ger W 0 h nun gen ermöglioht worden. Die 
Bundesbahnen bewilligen aus den verfügbaren Mitteln der Pensions- und 
HilfskasBe an Baugenossenschaften, die sich zum Bau von Wohnhäusern 
zur Vermietung an das Person,,1 bilden, Dar I ehe n unter folgenden 

Bedingungen: 

1. Eine finaniielle Unterstützung wird gewlLhrt, wenn sich am Platze, 
wo die Baugen088enschaft gebildet wird, für das Personal eine erhebliche Woh
nungsnot fühlbar macht. 

2. Die Gen088enschaft muß lebensflLhig und die Aufbringung der Mittel 
zur Bestreitung des Grunderwerbe und der Bauausführung muß gesichert sein. 
Jede Geno88enschaft, die ein Darlehensgesuch einreioht, hat an der Hand eines 
gen auen Vorschlages darzutun, daß nach Fertigstellung der geno88enschaft
liohen Wohnungen die laufenden jihrlichen Betriebseinnahmen zur Deckung 
der laufenden jihrlichen Betriebeausgaben, einsohließlich Verzinsung und 
Tilgung der Darlehen, ausreiohen. 

3. Die Darlehen dürfen im Maximum den Betrag des Unterschiedes zwi
sohen I/I der Grunderwerbungs- und Baukosten, die die Geno88enschaft bei 
Dritten aufzunehmen hat, und 90 % der nimlichen Kosten betragen; die Ge
nossenschaft hat den Nachweis zu leisten, daß die restliohen 10 % bereits ein
bezahlt sind. 

4. Die Geno88ensohaft entriohtet den Bundesbahnen für Verzinsung 
und Abzahlung eine feste AnnuitlLt von 4 % % des geliehenen Kapitals, gleioh 
einer jährliohen Verzinsung von 4% und einer anfängliohen Abzahlung von %%. 

5. Die Darlehen werden durch Hypotheken im zweiten Range auf den 
Liegenschaften der Genossensohaft sichergestellt. 

6. Gegenteilige Vereinbarung vorbehalten, sind die Darlehen von beiden 
Seiten und zu jeder Zeit, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Kündigungs
termine, kündbarl 

Wenn die Geno88ensohaft ihre Liegenschaften ganz oder teilweise ver
äußert, werden die Darlehen sofort fällig; Ebenso werden die Darlehen sofort 
flLllig, wenn die Gebiude nioht in gutem ZUstande unterhalten werden. 

Bei der VeräuDerung einer Liegenschaft an einen Genossenschaftler bleibt 
die Genossenschaft gleichwohl Sohuldnerin des von den Bundesbahnen für 
diese Liegenschaft bewilligten Darlehens. In diesem Fa.ll ist die Genossensohaft 
verpfliohtet, den vom Käufer nach Maßgabe der Ziffern 3 und 4 hiervor zu 
ihren Gunsten zu errichtenden Schuldbrief im zweiten Range an Stelle der 
Hypothek als Sicherheit zu hinterlegen. 

7. Die mit Hypotheken belasteten Häuser sollen gegen Feuerschaden 
versichert sein. In den Kantonen ohne obligatorisohe Gebäudeversicherung 
soll den Bundesbahnen der Nachweis über den Abschluß einer Versicherung 
und die Entrichtung der PrlLmien erbracht werden. Im Falle eines Feuerschadens 
wird über die von der Versioherung ausbezahlten EnttlohlLdigungen nach den 
gesetzlichen Vorschriften verfügt. 

8. Die Bundesbahnen bewilligen in keinem Falle Baukredite oder Garantie
leistungen für solche. 
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9. Die Genossenschaft muß gesetJIlichkonstitl,liert und im Handelsregister 
eingetragen sein. 

10. Die Statuten der Genossenschaft müssen folgende Bedingungen ent· 
halten: 

a) Zweok der Gen088ensohaft soll der Bau billiger und gesunder Wohn. 
häuser für ihre Mitglieder innerhalb oder in niohster NAhe des Gen088en. 
schaftssitzes sein. 

b) Die Geno88enschaft muß wenigstens 30 Mitglieder zählen. Der Ge. 
sohiftsanteil jedes Genossensohafters darf nicht unter 300 Fres. be
tragen. 

c) Die Mitgliedschaft kann nur von im aktiven Dienst stehenden oder 
pensionierten Beamten, Angestellten und Arbeitern oder deren Hinter. 
lassenen erworben werden. 

d) Die Wohnungen sollen an die Gen088enschafter vermietet sein, doch 
sollen wenigstens zwei Drittel für die im aktiven Dienste stehenden 
Mitglieder vorbehalten bleiben. 

e) In den Gebäuden der Genossenschaft soll jeder Ausschank von alkohol. 
haItigen Getränken verboten sein. 

r) Die Genossenschaft darf nur in ganz ausnahmsweisen Fillen, nach 
Beschluß der Gen0886nschaftsversammlung und unter der Bedingung 
des Ausschusses jeglicher Spekulationsabeicht, ihre Liegenschaften 
veräußern. 

g) Die Genossenschaft soll ihre Gebäulichkeiten immer in einem guten 
bauliohen Zustand erhalten. 

h) Die Genossenschaft ist zur Anlage eines Reservefonds verpßichtet, in 
den neben Geschenken, Legaten und Eintrittsgeldern 25 % des reinen 
Jahresergebnisses fließen sollen. Dieser Reservefonds ist bis auf wenig. 
stens 10 % des in der Bilanz eingestellten Wertes der Liegenschaften 
der Genossenschaft zu bringen und zu erhalten. Von den verbleibenden 
75 % des reinen Jahresertrages darf auf die Anteilscheine eine Dividende 
von höchstens 4: % % verteilt werden. 

i) Die Auflösung der Genossenschaft soll sich nach den gesetzlichen Be. 
stimmungen vollziehen. Nach Bezahlung der SchUlden werden den 
Gen088enschaftem ihre Anteilscheine zum Nennwerte zurü6kbezahlt. 
Der verbleibende Aktivsaldo fließt in die Pensions· und Hilfskasse 
der schweizerischen Bundesbahnen. 

k) Die Generaldirektion ist berechtigt, ein Mitglied in den Vorstand und 
in die KontrollsteIle zu wählen. 

11. Die Genossenschaft ist gehalten, der Generaldirektion sämtliohe 
Jahresberichte, Rechnungen und Bilanzen einzusenden. Sie ist ferner ver· 
pflichtet, dieselbe über alle Angelegenheiten, die den Geschäftsgang der Ge· 
nossenschaft ungünstig beeinflU8Ben könnten, sofort in Kenntnis zu setzen. 
Die Bundesbahnverwaltung hat das Recht, jederzeit sofortige Auskunft über 
den Geschäftsgang der Gen088enschaft zu verlangen. 

Auf dieser Grundlage haben sich bereits Baugenossenschaften in 
St. Gallen, Olten, Luzem und Erstfeld gebildet. 
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I) Betriebsunfälle. 

Die Bundesbahnen sind während der ersten zehn Jahre von keinem 
großen Betriebsunfall betroffen worden. 

Die Statistik weist folgende Unfälle nach, wobei zu beachten ist, 
daß laut Vorschrift bei den Verletzungen von Personen auch ganz leichte 
Unfälle aufgeführt werden müssen, insofern sie eine Arbeitsunfähigkeit 
von mehr als seohs Tagen zur Folge haben: 

1903 . 
1904 . 
1905 . 
1906 . 
1907 • 
1908 . 
1909 • . . 
1910. . 
1911 • 

1903 • 
1904 • 
1905 • 
1906 • 
1907 • 
1908 • 
1909. 
1910 • 
1911 • . 

1. U n fall e r e i g n iss e. 

Entgleisungen Zusammenstöße 
Sonstige 

im aufl Million im aufUfillion Unfl1lle 
ganzen Zugkm ganzen Zugkm 

24 1,05 27 1,18 808 
35 1,45 15 0,82 951 
34 1,84 20 0,79 1094 
29 1,08 27 1,01 1236 

43 1,85 33 1,12 1500 
39 1,28 17 0.&8 1416 
30 0,98 19 0,69 1287 
41 l,n 14 0,42 1258 

34 0,98 25 0,72 1417 

2. Tod e s fäll e und Ver 1 e t z u n gen. 

a) Rellende. 

Zusammen 

859 
1001 
1148 
1292 

1576 
1472 

1 

1336 
1313 

I 1476 
I 

TodesflUle Verletzungen Zusammen 

im auf I Million im aufl :Million im auf I Million 

ganzen PenoDenkm ganzen Personenkm ganzen PerBonenkm 

18 0,0170 70 0,0882 88 0,0882 

10 0,0088 60 0,0629 70 0,0817 

9 0,0070 79 0,0818 88 0,0888 

10 0,0089 82 0,01188 92 0,0887 

8 0,00112 113 0,07111 121 0,0778 

14 0,0088 65 0,0408 79 0,0498 

10 0,0056 57 0,08118 67 0,0879 

6 0,0029 59 0,0190 65 0,0819 

12 0,0058 49 0,0280 61 I 0,01188 

4* 
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b) BIIInpe"o_ •• 
-

Todesfll.lle Verletzungen Zusammen 

im aufl Million im 
i 
' auf 1 Million im auf 1 Million 
I 

ganzen Personenkm ganzen I Personenkm ganzen Personenkm 

1903 . 16 0,69 691 29,78 707 30,42 

1904. 21 0,85 818 33,20 839 34,05 

1996 . 24 0,98 933 36,22 957 37,15 

1906 . 25 0,92 
I 

1090 39,95 1115 40,87 

1907 . 35 1,18 1362 45,88 1397 46,51 

1908 . 27 0,89 1269 41,62 1296 42,61 

1909 . 31 0,96 1145 35,84 1 176 36,80 

1910 . 28 0,88 1117 33,12 1145 33,95 
1911. 30 0,86 1269 36,a9 1299 37,25 

Es ist 80mit eine durchschnittliche Verminderung der Unfälle im 
Verhältnis zu den maßgebenden Verkehrszahlen festzustellen. Während 
die Zahl der Personenkilometer auf das Kilometer der betriebenen Linien 
1901 387604 war, betrug sie 1910 735667 und die Zahl der Zugkilometer 
auf das Kilometer betriebener Linie ist von 8 576 auf 11 684 gestiegen. 
Das Ergebnis erscheint noch erheblich günstiger, wenn zum Vergleich die 
Jahre vor der Verstaatlichung beigezogen werden. In der Periode von 1892 
bis 1901 war die Zahl der Entgleisungen im Jahresdurchschnitt 34,4, die 
der Zusammenstöße 22,2; bei den Reisenden die durchschnittliche Zahl 
der Todesfälle auf 1 Million Personenkilometer 0,0099 und die der Ver
letzungen 0,044'2; beim Bahnpersonal die Zahl der Todesfälle auf 1 Million 
Zugkilometer 1,08, die der Verletzungen aber 27,12. Die größere Zahl der 
Verletzungen dürfte auf eine genauere Berichterstattung über unbedeutende 
Verletzungen zurückzuführen sein. Zur Verminderung der Betriebsunfälle 
im ganzen haben namentlich beigetragen die Verbesserung der Sicherungs
anlagen (Zentralweichenstellungen, Weichenverriegelungen u. dgl.), die 
Unterdrückung vieler übergänge in Schienenhöhe, die Verbesserung der 
Beleuchtung in den Bahnhöfen und größeren Stationen, insbesondere auch 
in den Güter- und Rangierbahnhöfen, die Vermehrung der Zahl der Brems
hütten auf Güterwagen, die Anbringung von Schutzvorrichtungen an den 
Türen der Personen-, Gepäck- und Güterwagen. 

4. finanzielle Ergebnisse. 
Für den Rechnungsabschluß der Bundesbahnen sind in erster Linie 

die Betriebsergebnisse maßgebend, der übe r s c h u ß der B e tri e b s-
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ein nah m e n (Tr&D8porteinnabm en und ve1'8Chiedene Einnahmen) übe r 
dieB e t rieb 8 aus gab e n, der in Frauken betragen hat: 

I für 
im ganzen 

für I für daaAebakm 
: du Bahnkm daR Zugkm (Rappen) 

1902 27665500 18744 2,00 7,81 
1903 38318912 15794 1,68 6,00 
1904 37044 732 15195 1,118 5,'7 
1905 40520424 16800 1,60 5,05 

1906 45429667 18512 1,70 5,79 

1907 4848460S 18873 1,80 5,85 

1908 41170368 18718 1,88 4,68 

1909 53990451 20389 1,89 5,116 

1910 70473383 25702 2,11 6,17 
1911 71864082 26113 2,11 6,62 

Es fällt für die Gewinn- und Verlu8trechnun,g ferner 
in Betracht die Bewegung des Ern e u e run g 8 fon d s für Oberbau, 
RollmateriaJ und Mobiliar; die Einlagen in diesen haben die Einnahmen 
zu Erneuerungszwecken überstiegen um Franken: 

1902 1 987 713 
1903 2112293 
1904 1 3~9 576 
1905 1763790 
1906 162413 
1901 1622618 
1908 741809 
1909 2279586 
1910 2101 195 
1911 1589934 

zWlammen 15700987. 

In den Erneuerungsfonds der Bundesbahnen sind ferner eingelegt 
worden die Erneuerungsfonds der verstaatlichten Bahnen mit folgenden 
Beträgen: Schweizerische Centralbabn . 104:14: 421 

Schweizerische Nordostbahn. 15855417 
Vereinigte Schweizerbahnen 
Jura-Simplonbahn 
Gotthardbahn . . . . . . . 

zusammen 
Bestand des Fonda Ende 1911 • 

6383066 
18757 236 
1655797 

59066997 
74 766 984. 
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Unter den Ein nah m e n der Gewinn- und Verluatrechnung erschei
nen sodann als wesentliche Posten die jedes Jahr wechselnden Erträgnisse 
verfügbarer Kapitalien, Bauzinsen auf den im Bau begriHenen neuen Linien 
bis zur Betriebseroffnung, der Ertrag des Dampfschiffbetriebs (1902 und 
1903 auf dem Züricher- und Bodensee, von 1904 an nur noch auf dem Boden
see, naohdemdie Dampfschiffe auf dem Zürichersee, deren Betrieb Aus
fälle ergab, an die Züricher Dampfbootgesellschaft abgetreten worden 
waren unter Zusioherung einer jährliohen Subvention von 15 000 Frcs. 
bis Ende 1912) und seit 1906 die Betriebssubvention Italiens an den Simplon 
mit jährlich 66 000 Frcs. 

Den Hauptposten der Aus gab e n bildet die Verzinsung der k 0 n -
sol i die r t e n A nie i h e n, die zufolge der Bezahlung des Rück
kaufspreises der verstaatlichten Bahnen und der Deckung der Auslagen 
zu Lasten der Baureohnung von Ende 1903 bis Ende 1908 von 1 075 152 100 
Franken auf 1 149056250 }'rcs. und bis Ende 1911 auf 1 457 213 350 
Franken gestiegen sind. 

Die ersten BundesbeschlÜ8se, auf denen die Ausgabe dieser Anleihen 
beruht, sind im Archiv 1905, Seite 120/125 mitgeteilt. Von der Ermächti
gung zur Ausgabe 3 proz. Obligationen konnte nur für 150 Millionen Ge
brauch gemacht werden; die spä.teren Bedürfnisse wurden wieder durch 
3% proz. Obligationen gedeckt, nämlich die letzten 3 Millionen der Serie F 
und je 10 Millionen der Serien G, H, I und K der Emission von 1902, sowie 
80 Millionen des 3% proz. Anlehens von 1910 gemäß Bundesratsbeschluß 
vom Dezember 1909. Außerdem begaben die Bundesbahnen 4 proz. Depot· 
scheine, bis Ende 1911 im Betrage von 35900 000 }'rcs. Zufolge des Rück· 
kaufes der Gotthardbahn wurde deren konsolidierte Anleihe im Betrage 
von 116070000 Frcs. (Rest Ende 1911 115 530000 Frcs.) übernommen 
und eine 4 proz. Bundesanleihe von 1912 83 750000 Frcs. auf Ende 1911 
ausgegeben. 

Die Ver z ins u n g dieser Anleihen und die g e set z I ich e T i I -
gun g des Anlagekapitals innerhalb sechzig Jahre erforderte in Franken: 

Verßnsung Tilgung 

1902 25173540 
1903 36264495 4.307336 
1904 36322497 4529393 
1905 35760755 4814446 
1906 39505387 5103721 
1906 39505387 5103721 
1907 40675531 5405449 
1908 40479988 4549756 
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VeniDBUDg Tilgung 
1909 43125384 6486698 
1910 47749431 6779181 
1911 48 111208 8078980 

1902/11 . . . . . 50054959. 

Außer dieser Tilgung des Anlagekapitals wurden femer von 1902 bis 
einschließlioh 1911 zu A b s 0 h r e i b u n gen verwendet: 

für Abschreibung untergegangener Anlagen •• 5 822 865 
für Tilgung von Kursverlusten und Emi88ions-

kosten der Anleihen . . . . . . . • • •. 6 111 PI 59 

Gesamtsumme aller Tilgungen . • . . • • . • 62 049 583. 

Dabei ist nioht gereohnet die jährliohe Amortisationsquote von 915 000 
Franken zur Deokung des versicherungsteohnisohen Defizits der Hilfs- und 
Pensionskasse für die Beamten der Bundesbahnen. 

In einen Fonds für Versioherung gegen Feuer
sc h ade n wurden seit 1908 jä.hrlioh 100 000 Fros., seit dem Rückkauf 
der Gotthardbahn 120 000 Fros. eingelegt, um nach Ablauf der bestehenden 
Verträ.ge mit Versioherungsgesellsohaften den Übergang zur Selbstver
sioherung zu erleichtern. Der Fonds beträgt Ende 1911 453300 Ftcs. 

Die Gewinn- und Ver 1 u s t r e c h nun g hat bisher folgende 
Resultate ergeben: 

Einnahmen Au gaben ttbersohuß 

1902 37825963 33403543 4422420 
1903 53848728 52818046 1030682 
1904 53661661 53606926 60135 
1905 55545363 54893629 651134 
1906 58263756 53435232 4828524 
1907 58534150 55680543 2854207 
1908 53098324 55952398 -2854011: 
1909 64662073 74146447 -9484374 
1910 83078335 84613951 -1535616 

1911 85195477 79620209 5515268. 

Die Bi I an z der Bundesbahnen auf den 31. Dezember 1911 ist 
auf S. 64/1S5 veröffentlioht. Die Begründung der einzelnen Posten der 
Bilanz ergibt sioh aus der vorausgehenden Darstellung. Zu bemerken 
ist nur, daß dem Aktivsaldo der Gewinn- und Verlustrechnung von 5 515 268 
Franken der Passivsaldo des Vorjahres mit 1 535 616 Fros. hinzuzureohnen 
ist, um den Wirklichen Vberschuß des Betriebsjabres 1911 zu erhalten; 

(Fort.etzuDIr dei Texte. auf S. 66.) 



Bilanz auf 

Aktiven. 
Fre8. Cts. Fro8. eta. 

I. Baüonto: 

a) Bahnanlage und feste Einrichtungen 1016307952 73 

b) Rollmaterial · · 226 026 595 I 43 

c) Mobiliar und Gerltschaften. . 21 129958 59 .263464506 75 

11. UnTollendete Bauobjekte: 

a) Zentralverwaltung . · . 1305633 28 

b) Kreis I · · 12473269 50 

c) Kreis 11 · 15175375 51 

d) Kreis 111 · · 12159822 99 

e) Kreis IV . · · 18143982 63 

f) Kreis V · · 2572741 78 

g) Zweiter Simplontunnel 158608 40 

h) Brienzerseebahn . · · · 3U 014 27 

i) Nebengesehifte · - - 62300448 36 

m. ttbenchul des Biekkaulsprelse8 aber 
die Ak&lYen der lriheren Gesellschaften . 113917355 77 

IV: Zu amor&islerende Verwendungen: 

a) Kursv,erlU8te auf ~~~a~io~~m.~iO: I nen . 28816839 95 

b) Baukosten für Bahnhof· und Sta· 
tionsumbauten · · · 1021055 45 29837895 4O 

V. Verwendug aul Nebengesehllte: 

Dampflehiffbetrieb auf dem Bodensee 2374838 35 

VL Verligbare Mittel: 

a) Kauen, Wechsel und Bankguthaben. 55713198 81 

b) Wertschriften: 

Portefeuille der eige-
nen Wertschriften 14 085 466 Fr. 

Portefeuille des Er-
neuerungsfonds 65429640 " 79515106 -

c) Entbehrliche Liegen8chaften 7038512 14 
. 

32902230 91 d) Materialvorrite · 
e) Verschiedene Debitoren . 5577806 80 180 74-68M 66 

1652 MI 899 29 
I i 
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81. Dezember 1911. 

Paasiven. 
Fros. Cts. 

I. Kon8oUdlel1e Anleihen: 
a) EiBenbahnrente 3 % von 1890 69333000 
b) Schweis. Eisenbahrirente von 1900 . 75000000 
c) Anleihen der S. B. B. von 1899/1902, 

zu 3% % ••.•••••••• , 496500000 
d) Anleilien der S. B. B. von 1910, IU' 

3% % . . . . . . . . . . . . . . 80000000 
e) Arilemen der S. B. B. von 1912 IU 4% 83750000 
t) Anleihen der S. B. B. von 1903, zu 

3 % (diH6r6) . . • • • • • • • .. 150000000 
g) Anleihen der Schweizerischen Central· 

bahn ......••.•.... 98 487 500 
h) Anleihen der Schweizerischen Nordost· 

bahn ......•.•..••. 65512 500 
i) Anleihen der Vereinigten Schweizer· 

bahnen ......••..... 26 679 800 
k) Anleihen der Jura.Simplonbahn. .. 160520550 
1) Anleihen der Gotthardbahn . . .. 115530000 

m) 4 prol. Depotscheine lugUDsten der 
Pensions. und HilfBu88en . • . . . 35 900 000 -

II. Go"hardBUbTenUonen, mit bedinK1;em Be. Ir---:;'=-::'::'::"'=':~-I-";:;';'~I 
teiligungsrecht am BetriebBerge6JÜ8 (pro 
memorial 119000000 FroR. . . .... 

II. AmorilBatlonBkon&o . • 
IV. 8ehwebende 8clhulden: 

a) Verfallene Obligationen und Coupons 
b) Noch nicht verfallene Ratalinse. . . 
c) Guthaben der Unterstützungs'kassen: 

1. Pensions· und HilfB· 
kasse der S. B. B. 104925,62 Fr. 

2. Kranken· und Hills· 
kasse der stindigen 
Arbeiter S. B. B. • 103748,85" 

3. Fonds für außeror· 
dentl. Unterstützun· 
gen der S. C. B. .. 1 802,55 " 

4. Pensions· und Rills· 
kasse der G. B. 26562,80 " 

5. Fonds für hervorra· 
gende Leistungen im 
BetriebBdienst derGB. 807,65 " 

d) Kautionen von Unternehmern und 
Lieferanten . . . . • . . . . . . . 

e) Verschiedene Kreditoren . . . . . . 
f) Duroh die Kassen im Jahre 1912 

3281940 
5634643 

237847 

714485 
35525971 

33 
35 

47 

70 
95 

reglierte Ausgaben und Einnahmen I 
des Jahres 1911 (Saldo) . . . . . . 11-.....;1:.:8~1:.:2::.:9:..;2:.:0::.:6:..-...;~83:..{1 

V. 8JH'!zlaUondB: 
a) Erneuerungsfonds . . . . . . . .. 74 766984 
b) Fonds lur Deckung der Pensionen der 

ehemaligen J. S.. • . . • • . . . . 388940 
c) Fonds zur Deckung der Pensionen der 

ehemaligen G. B. . . . • • • . . . 665000 

34 

75 

d) Versicherungsfonds gegen Feuer· 
8chaden . . .. . .. .. .. . .. .. . . . 11-__ .:.45:;,;3;..=3,;;.00::'-+'---l1 

VI. Aktivsaldo der Gewinn- und VerluBt-
reehnung • 

Fros. Cts. 

1457213350 

50054960 80 

63524095 63 

76274225 09 

5575267 I 77 
1 652 641 899 I 29 

I 
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dieser macht somit 7 110884 Franken aus. Außerdem ist in der Rechnung 
für 1911 nachträglich die Ausgleiohung der Zinszahlung auf dem Rück· 
kaufspreis der Gotthardbahn für die Jahre 1909 und 1910 durchgeführt 
worden, mit einer außerordentliohen Ausgabe von 2 432 810 Fros. Bei 
Berüoksiohtigung der genannten zwei Posten beträgt der wirkliohe über
sohuß der Gewinn- und Verlustreohnung für 1911 rund 9% Millionen 
Franken. 

Dieses Ergebnis bereohtigt zu der Annahme, daß die zufolge der Auf· 
besserung der Gehälter und Löhne des Personals mit 1912 eintretende Aus
gaben vermehrung ohne Anstand gedeokt werden kann. Bei vorsichtiger 
Geschäftsführung ist die Lage der Bundesbahnen auch für die Zukunft 
als gesichert zu erachten, und es sind die großen, volkswirtschaftlichen 
Vorteile der Verstaatlichung ohne finanzielle Opfer erreicht worden. 
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Anlage 1. 

Vergleich. 

In Sachen 

der G 0 t t h a r d b ahn g e seil s c h a f t in Liquidation, in Luzem, Klägerin 

gegen 

die S c h w e i zer i s c h e Eid gen 0 s sen s c h a f t, Beklagte, 

betreffend 

Feststellung der Rückkaufsentschädigung für die Gotthardbahn. 
sind heute, Samstag, den 10. Juni 1911, 

yor dem Präsidenten des Schweizerischen Bundesgerichts erschienen: 

als Anwalt der Klägerin: Herr Fürsprech Dr. Sehaller in Luzem, in Begleitung 
der Herren: 

R. Abt, Präsident der Liquidationskommission der Gotthardbahn, 
H. Dietier, geschäftsführendes Mitglied und E. Isler, Mitglied dieser 
Kommission, 

al~ Anwalt der Schweizerischen Eidgenossenschaft: Herr Dr. P. S~herrer, Ad· 
vokat in Basel, in Begleitung der Herren: Bundesprä%ident M. Ruchet, 
Bundesrat Dr. Forrer und Bundesrat R. Comtesse, 

worauf sie in Erledigung deJ zwischen den Parteien schwebenden Rechtsstreites 
über die Festsetzung der Rückkaufsentschädigung folgenden 

Vergleich 
eingehen: 

1. Die Gotthardbahngesellschaft in Liquidation verziehtet auf die von 
ihr gestellten bzw. vorbehaltenen Forderungen für das zweite Gleise Immen
see-Brunnen, auf Rü:}kerahttuug für seit dem 1. M!l.i 1904 erlolgte, auf Bau
konto gehörende Verwendungen, und auf Rü~kerahttung der Ausga.ben für 
Vorarbeiten für Projektierung de] zweiten Gleil3~ Giubiasoo-Chiasso und einer 
Ausweicho zwischen Luzern und Meggen, im Gesamtbetrage von 8476973 Frcs. 

2. Die Gotthardbahngesellschaft in Liquidation anerkennt, daß von dem 
laut früherer Vereinbarung vom 16./29. April 1909 festgestellten Betrage des 
kapitalisierten Reinertrages von . . . . . . . . . . .. 212500000 Frcs. 
außer dem auf Reehnung der Rückkaufaentschädigung von 

der Schweizerischen Eidgenossenli\chaft gemäß Verein. 
barung vom 30. April 1909 übemommenen Obligationen. 
anleihen, vom 1. April 1895, im Betrage von 117090000 

somit vom Restbetrag von . . . . . . . . . . . . . . 
in Abzug kommt ein Betrag von .......... . 

95410000 Fres. 
11660000 " ----------------

so daß als restanzliche Rückkaufsentschädigung die Schwei· 
zerische Eidgenossenschaft der Gotthardbahngesellschaft 
in Liquidation schuldet einen Betrag von . . . . . 

Wert 1. Mai 1909. 
83750000 Fres. 

3. Die Schweizerische Eidgenossenschaft verzichtet auf alle weitergehenden 
Abzugforderungen, die sie im Prozeß p;eltend gemacht und vorbehalten bat. 
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4. Die Schweizeriache Eidgen088en8chaft übernimmt mit Wirkung vom 
1. Mai 1909 an die HilfBkasse der Beamten und Angestellten der Gotthardbahn 
mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten ein8chließlich der von der 
Gotthardbahn 80lchen noch lebenden Beamten und Angestellten zugesioherten 
An8prüche, die in den Dien8t der Bundesbahnen übergetreten und nioht Mit
glieder der HilfBkasse 8ind. 

5. Das Kapital der in Art. 2 festgesetzten Rückkauf8entschädigung wird 
der Gotthardbahngesell8chaft in Liquidation in Bundesbahnobligationen im 
Nominalbetrage von 500 oder 1000 Fro8., nach Wahl der GeIlelI8chaft, zu pari 
gerechnet, aUllbezahlt, zin8bar ab 1. Januar 1912. Diese Obligationen 8ind 
halbjährlich auf 30. Juni und 31. Dezember zu 4 % zu verzin8en. Sie 8ind rück
zahlbar in Schweizer WAhrung nach einem aufzustellenden Amorti8ation8plan 
in 50 gleichmäßigen Jahresraten vom Jahre 1922 an bis zum Jahre 1971. Der 
Bundesrat behAlt 8ich vor, unter Beobachtung einer Kündigung8frist von drei 
Monaten die AmortiBation8quoten zu verstärken oder die Obligationen gaBz 
zurückzuzahlen: jedooh kann er von diesem Rechte erst vom 31. Dezember 1921 
an Gebrauch machen. 

Der Zin8 der Rückkaufsentschidigung vom 1. Mai 1909 an i8t zu 4 % 
zu berechnen und auf 31. Dezember 1911 bar zu bezahlen, unter Abzug der 
bereits geleisteten und der noch zu leistenden Anzahlung. 

6. Die Schweizerische Eidgeno88en8chaft tritt in die Verpflichtungen 
der Gotthardbahngesell8ohaft in Liquidation Dritten gegenüber ein, die 8ich 
aus dem Eisenbahnbetriebe ergeben haben und bi8 heute noch nicht durch 
rechtskräftiges Urteil oder Vertrag erledigt 8ind. Anderseits tritt die Schweize
rische Eidgeno88en8chaft in alle Forderongsrechte ein, die zurzeit der Gotthard
bahngesell8chaft in Liquidation Dritten gegenüber zustehen und aus dem Be
triebe herrühren, jedoch ohne Gewähr.pflicht. 

7. Die bisher getroffenen Vereinbarungen, mit Ausnahme derjenigen, 
betreffend Reiohsreohte, vom 17. November 1909, bleiben in Kraft. 

8. Mit der Bezahluna der in Ziffer 2 festgesetzten Rückkaufsentschidigung 
und der dafür zu zahlenden Zinsen 8ind alle An8prüche, welche die Gotthard
bahngeaell8chaft in Liquidation aus dem Rückkauf der Gotthardbahn an die 
Schweizerische Eidgeno88en8ohaft zu erheben hat, getilgt, und die von dieser 
erhobenen Ansprüche erledigt. 

9. Allfällige Streitigkeiten über die Auslegung oder die Vollziehung dieses 
Vergleichs entscheidet das Bundesgericht als einzige Instanz. 

10. Dieser Vergleich fällt dahin, wenn er nicht bis zum 20. Dezember 1911 
die Genehmigung des Bundesrates und der Bundesversammlung, llowie die
jenige der Liquidation8kommi88ion und der Generalversammlung der Aktionäre 
der Gotthardbahngesell8chaft in Liquidation erhalten haben wird. 

11. Mit der Ratifikation des Vergleichs ist der vor dem Bu,ndesgericht 
angeho.bene Prozeß erledigt. Die Gerichtsko8ten werden von beiden Parteien 
zu gleichen Teilen getragen. Die Parteiko8ten werden wettgeschlagen. 

Be r n, den 10. Juni 1911. 

(Folgen die Unterschriften 
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Gehaltaordnunl 
für 

Anlage 2. 

die Beamten und ständigen AngesteUten der schweizerischen BundeBbahnen. 
(Vom 27. Juni 1911.) 

In Ausführung d~ Art. 2 de3 Bunde3ge3etzea vom 23. Juni 1910, betreffend 
die Besoldungen der Beamten und Angestellten der sohweizerischen Bundes
bahnen, wird das Minimum und das Maximum der Besoldung für jede einzelne 
Beamtung und Anstellung festgesetzt, wie folgt: 

A. AIIpnIelnl V .......... 
I. BesolduDgsldasse (10000-15000 Fres.). 

1. Gehaltsstufe (12000-15000 Fres.): 
Die Mitglieder der Generaldirektion. 

2. Geh alt s s tu f e (10000-12000 Fres.): 
Die Mitglieder der Kreiadirektionen. 

IL BesolduDgsldasse (5200-11 000 Fres.). 

1. Geh a I tss tufe (8000-11 000 Fres.): 
Keine. 

2. Geh al ts stufe (7000-10000 Fres.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Der Generalsekretär, der Abteilungsohef der Ausgabenkontrolle, der 
Abteilungschef der Hauptbuchhaltung, der Abteilungschef der Haupt
kasse und Wertachriftenverwaltung, der Abteilungschef für den Per
sonenverkehr, der Abteilungschef für den Güterverkehr, der Abteilungs
chef der Einnahmenkontrolle, der Abteilungschef für das Rechtswesen. 

b) bei den Kreisdirektionen : 
Keine. 

3. Geh alts s t u f e (6 000-9 000 Fres.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Der Abteilungsohef für Publizitit und Statistik, der Abteilungschef für 
Frachtreklamationen, der Abteilungschef der Verwaltung der Pensions-, 
HilfB· und Krankenkassen, der I. Stellvertreter des GeneralsekretAra, 
der I. Stellvertreter des Abteilungschefs für den Personenverkehr, clie 
I. Stellvertreter des Abteilungschefs für den Güterverkehr, die I. Stell
vertreter des Abteilungschefs der EinDahmenkontrolle, die Stellver
treter des Abteilungsohefs für das Rechtewesen. 

b) bei den Kreistlirektionen: 
Die V01'8tinde der Reohtsbureaus. 
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4. Gehalhstufe (6200--8000 Pros.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Der 11. Stellvertreter des Generalsekretirs, der Stellvertreter des Ab· 
teiluogschefB der AUBgabenltontrolle, der Stellvertreter des Abteünngs. 
chefs der Hauptbuchhandluog, der Stellvertreter des Abteünngschefa 
der Hauptka8se nnd Wertschriftenverwaltung. 

b) bei den Kreisdirektionen : 
Die Direktionssekretire, die Vorstinde der Rechnuogsbureaus, die 

K88Bierer. 

DI. Be8olduDgslda88e (4000-7200 Fros.). 
1. Gehaltsstufe (6000-7200 Fros.): 

a) bei der Generaldirektiontm: 
Der Stellvertreter des AbteiluogsohefB für Publizitit, die Vorstinde von 

Agenturen im Ausland, die 11. Stellvertreter des AbteilungschefB für 
den Personenverkehr, die 11. Stellvertreter des Abteiluogsohefs für den 
Güterverkehr, die 11. Stellvertreter des Abtei1ungschefs der Einnahmen· 
kontrolle, die Stellvertreter des Abteüungsohefa für Frachtreklamationen, 
der Stellvertreter des AbteiluogsohefB der Verwaltung der PensioDB·, 
Hilfa· nnd Krankenk88Ben. 

b) bei den Kreisdirektion : 
Die Vorstinde der Haterialverwaltnngen. 

2. Geh al h s t u fe (4600--6600 Fros.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Der Ubersetser, zugleioh Ubersetzer des Verwaltungsrates, der Stell· 
vertreter des Abteiluogsohefs für Statistik, die Tarifbeamten, der 
Druobachenverwalter. 

b) bei den Kreisdireklionen: 
.Die Stellvertreter der VOlstinde der ReohtBbureaus: 

3. Geh alt SB t u fe (4000--6000 Fros.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Die Departement88ekretlre, der Kanzleivorstand, der Registrator, die 
Ubersetzer. 

b) bei den. Kreisdirektionen : 
Die Stellvertreter der Direktionssekretire, die Stellvertreter der Vor. 

stinde der Reohnnngsbureaus, die Buohhalter der Rechnungsbureaus, 
die Tarifbeamten, die Grundbuchsekretire. 

IV. Be8olduDgslda88e (2600-6600 Fros.). 
1. Gehalhstufe (3600-5600 Fros.): 

a) bei der Generaldirektion : 
Die StationsreviBoren, der Stellvertreter des Drucbachenverwalters. 

b) bei den Kreisdireklionen: 
Die Departementssekretire, die Kanzleivorstinde, die Registratoren, die 

Ubersetzer, die Stellvertreter der VorstAnde der Materialverwaltnngen. 
2. Geh a I hs t u f e (3300--6 300 ~ros.): 

a) bei der Generaldirektion : 
Die BureauohefB. 
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b) bei den Kreisdirektionen : 
Keine. 

3. Geh al ts stufe (3300-5100 Fres.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Keine. 
b) bei den K reistJirektionen : 

Die Bureauehels, die Rechnungsführer der Materialverwaltungen. 

4. Geh alts s t u fe (3000-4800 Fres.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Die Bureaugehilfen I. Klasse. 
b) bei den Kreisdirektionen : 

Keine. 

5. Geh alts s t u fe (2700-4500 Fres.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Keine. 
b) bei den K rei.sdirektionen :. 

Die Bureaugehilfen I. Klasse. 

6. Geh alts s tu fe (2500-4200 Fres.): 
Keine. 

V. BesoiduBgBklass8 (2100-3 800 Fres.). 

1. Geh alt s s tu fe (2 300-3 800 Fres.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Der Faktor der Billettdruckerei. 
b) bei den Kreisdirektionen : 

Keine. 

2. Geh a lt SB tu fe (2200-3600 Fres.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Die Bureaugehilfen 11. Klasse, der Stellvertreter des Faktors der Billett· 
druckerei, die Telegraphisten I. Klasse. 

b) bei den Kreisdirektionen : 
Die Bureaugehilfen 11. Klasse, die Telegraphisten I. Klasse. 

3. Geh alts s tu fe (2100-3400 Fres.): 

a) bei der GeneraZdirektion: 
Keine. 

b) bei den Kreisdirektionen : 
Keine. 

VI. BesoiduBgBklass8 (1600-3 100 Fres.). 

1. Geh alt s s tu fe (2000-3 100 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Die Billettdrucker. 
b) bei den Kreisdirektionen : 

Keine. 
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2. Geh altlB t u f e (1800--2900 ProB.): 
a) bei der Generaldire1clion: 

Die BureaugehiIfen 111. Klasse, die H-ausmeister der VerwaltungBgebäud~, 
die Telegraphisten 11. Klasse, die MagaJliner. 

b) bei den. Kreistlirektiorum: 
Die BureaugehiIfen 111. Klasse, die Hausmeister der Verwaltungsgebiude, 

die Telegraphisten 11. Klasse, die Magaziner der Materialverwaltungen. 

3. Geh alts B t u f e (1 600--2 700 Frei.): 
a) bei der Generaldire1clion: 

Die Bureaudiener I. Klasse. 
b) bei den. Kreistlirektionon: 

Die Bureaudiener I. Klasse. 

VB. BesolduDpklasle (1 400-2 600 Fres.). 
1. Gehaltsltufe (1600--2600 Frei.): 

a) bei der Generaldire1clion: 
Die BureaugehiIfen IV. Klasse, die Telegraphisten 111. Klasse, die Buch· 

binder, die Autographiedrucker, die Magazingehilfen. 
b) bei den. Kreistlire1clionen: 

Die BureaugehiIfen IV. Klasse, die Telegraphisten 111. Klasse, die Buch. 
binder, die Autographiedrucker, die Magazingehilfen. 

2. Geh alts I t u f e (1600--2400 Fres.): 
a) bei der GeneraZtlire1clion: 

Die Bureaudiener 11. Klasse, die Fourgontührer. 
b) bei den. Kreistlire1clionen: 

Die Bureaudiener 11. Klasse, die· Fourgonführer. 

3. Geh alts s t u f e (1 600--2 300 Fres.): 
a) bei der GeneraZtlire1clion: 

Die AUlliufer, die Magazinarbeiter. 
b) bei den. Kreistlirektionen : 

Die AUlläufer, die Magazinarbeiter. 

4. Geh a lt 18 t u f e (1 400--2 200 Frei.): 
a) bei der GeneraZtlire1clion: 

Keine. 
b) bei den. Kreistlirektionen : 

Keine. 

5. Gehaltl8tufe (1400-2000 Fres.): 
Keine. 

6. Geh al tsl t u f e (1400--1700 Fres.): 
Keine. 

B. Bau, Unterlid und· Aat'alcht der Bahn. 
ll. B8solduDpklas88 (5 200-n 000 FreI.). 

1. Geh alts I t u fe (8000--11 000 FreI.): 
a) bei der Generaldire1clion: 

Der Oberingenieur . 
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b) bei den Kreisdirektionen : 
Keine. 

2. Geh alts s tu fe (7000-10000 Fres.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Die Stellvertreter des Oberingenieul'l!. 
11) bei den Kreisdirektionen : 

Die Oberingenieure. 

3. Geh a lt SB tu fe (6000-9000 Fres.): 
a) bei der Genera&direktion: 

Der Abteilungschef der Oberbaumaterialverwaltung, die IllgenicllJ'o 
I. KlaBBe und Architekten I. Klasse als te(lhnische ßllJ'8l\l1vol'8tändc. 

b) bei den Kreisdirektionen : 
Die Stellvertreter der Oberingeniellre. 

4. Geh a I ta s tu fe (5 200-8000 Fres.): 
(1,) bei der Genera&direktion: 

Die Ingenieure I. Klasse, die Arehitekten I. Klasse, die technischen 
Beamten I. Klasse. 

b) bei den Kreisdirektionen : 
Die Ingenieure I. Klasse und Architekten I. Klali'se all< technische Burenu

vOl'l!tände, die Bahningenieure I. Klasse. 

111. BelolduDjfsklasse (4000-7 200 }'rcR.). 

1. Geh al ta s tu f e (5000-7200 Frcs.): 
a) bei der Genera&direktion: 

Der Stellvertreter des Abteilungllchefs der Oberbanmaterialv61·waltnnK. 
11) be'i, den Kreisdirektionen : 

Die Ingenieure I. Klasse, die Architekten I. Klasse, die teclmis(lhen 
Beamten I. Klasse, die Bahningenieure 11. Klasse, der Forstinspektor 
(bei Kreis V). 

2. Geh alt SB tu fe (4600--6600 Fres.): 
(1,) bei der Oenera&direktion: 

Die Geometer I. Klasse. 
b) bei den Kreisdirektionen : 

Keine. 

3. Gehaltsstufe (4000-6000 Fres.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Keine. 
11) bei den Kreisdirektionen : 

Die Geometer I. Klasse. 

IV. BesoiduDgsklas8e (2500-5500 Fres.). 

1. Geh alt SB t u fe (3500-5500 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Die Ingenieure 11. Klasse, die Architekten H. Klasse, die tochnischen 
Beamten 11. Klasse, die Bureauchefs des Oberinr,tenieul'8 un(1 (leI' Oher
hallmnterilllverwnltllnJ.!. 
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b) bei den K reisdirekticmen : 
Die Ingenieure 11. Kla88e, die Architekten II. Klasse, die technischen 

Beamten 11. Klasse, die Stellvertreter der Bahningenieure. 

2. Gehaltsstufe (3300-5300 Fros.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Die Techniker I. Klasse. 

b) bei den Kreisdirektionen : 
Die Bureauchefs der Oberingenieure. 

3. Gehaltsstufe (3300-5100 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Die Geometer II. Klasse. 

r}) bei den Kreisdirektionen : 
Die Geometer 11. Klasse, die Techniker 1. Klasse. 

4. Gehaltsstufe (3000-4800 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Die Bureaugehilfen I. Klasse. 

/1) bei den Kreisdirektionen : 
Die Rechnungsführer I. Klasse der Bahningeniellr('. 

5. Gehaltsstufe (2700-4500 Fros.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Keine. 
IJ) bei den Kreisdirektionen : 

Die Bureaugehilfen I. Kla88e. 

6. Gehaltsstufe (2500-4200 Fres.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Die Techniker 11. Klasse. 

IJ) bei den Kreisdirektionen : 
Die Techniker II. Klasse, die Rechnungsführer 11. Klasse der Bahn· 

ingenieure, die Bahnmeister I. Klasse. 

v. Besoldungsklassll (2300-3800 Fres.): 

1. Geh alt s s t u f e (2 100-3 800 Fres.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Keine. 
b) bei den Kreisdirektionen : 

Die Bahnmeister 11. Klasse. 

2. Gehaltsstufe (2200-3600 Fres.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Die Bureaugehilfen 11. Klasse. 
b) bei den Kreisdirektionen : 

Die Bureaugehilfen 11. Klasse, die Brüekenaufseher, die Stellwerkauf . 
seher. 

3. Gehaltsstufe (2100-3400 Frcs.): 
Keine. 
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VL Besoldungsklasse (1600-3 100 }I'rcs.): 

L Ge bai ts 8 tu fe (2 000-'-3 100 Frcs.): 
a) bei der GeneraZdirektion: 

Die technischen GehiHen 1. Klasse. 
h) bei den Kreisdirektionen : 

Die technischen GebiHen 1. Klasse, die Hahnmeistel'gchilfen I. Klasse. 

2. Geh alt s s t u f e (1 800-2 900 Fros.): 
(I) bei der GeneraZdirektion: 

Die Bureaugehilfen I1I. Klasse. 
/1) bei den Kreisdirektionen : 

Die Bureaugehilfen IH. Klasse, die Briiekenmontouro, (lie Stellwerk. 
monteure. 

a. Gehaltsstufe (1600-2700 Fr.,s.): 
a) bei der GeneraZdirektion: 

Die technischen GebiHen 11. Klasse. 
11) bei den Kreisdirektionen : 

Die technischen GehiHen H. Kl8ollse, die Bahnmeistel'gehilfen 11. KlaR8~. 
die Vorarbeiter 1. Klasse. 

VII. Besoldungsklassfl (1 400-2 500 Fres.). 

I. Geh alt I! 8 t 11 f e (1 600-2 500 Fros.): 
a) bei der GeneraZtlirektion: 

Die Bureaugehilfen IV. Klaps. 
/1) bei den Kreisdirektionen : 

Die Bureaugehilfen IV. Kla!'!se, die Blockwärter 1. Klasse, die 'funnel. 
wärter I. Klasse, die Barrierenwärtel· I. Klasse. 

2. Gehaltsstufe (1500-2400 Fres.): 
a) bei der GeneraZtlirektion : 

Keine. 
b) bei den Kreisdirektionen : 

Die Vorarbeiter H. Klasse, die Stellwerksohlosser. 

3. Gehaltsstufe (1500-2300 Fros.): 
a) bei der GeneraZdirektion: 

Keine. 
" ) bei den Kreisdirektionen : 

Die Ausläufer, die Babnwärter 1. Klasse, die Blockwärter 11. KhlRS8. 
die Tunnelwärter H. Klasse, die Barrierenwärter 11. Klasse. 

4. Ge b fI, lt SB tu fe (1 400-2200 Fres.): 
(I) bei der GeneraZtlirektion: 

Keine. 
b) bei den Kreisdirektionen : 

Die Bahnarbeiter I. Klasse. 

5. Geh alts s tu fe (1 400-2000 Fros.): 
a) bei der GeneraZdirektion : 

Keine. 
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b) bei den Kf'eisdireldicmen: 
Die Bahnwlrter 11. Klasse, die Barrierenwlrter III. Klasse, die Bahn· 

arbeiter 11. Klasse. 

O. Geh alts s tu f e (1400-1 700 Fros.): 
Keine. 

c. Expedltlons-, ZUII- und Telegraphendienst. 
11. Besoldungsklas88 (5200-11 000 Fres.). 

1. Gehaltsstufe (8000-11000 Fres.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Der Oberbetriebschef. 
b) bei den Kreisdirektionen : 

Keine. 

2. Geh alts s t u f e (7000-10000 Fres."): 
a) bei der Generaldirektion : 

Die Stellvertreter des Oberbetriebs(lhefs, dor Ob(lrtolejtrallholliIlHI'(lktul'. 

b) bei den K f'eisdirektionen : 
Die Betriebeehefs. 

3. Gehaltsstufe (6000-9000 Fros.): 
a) bei der GeneraZdirektion: 

Der Stellvertreter des ObertelegrapheninspoktuJ'l\. 
b) bei den Kf'eisdirektionen: 

Die Stellvertreter der Betriebsehefs. 

4. Geh alts s t u f e (5 200-8 000 Fres.): 
a) bei der Genm'aldirektion: 

Die Betriebsinspektoren I. Klasse, die Ingenieure I. Klasse beim Tele· 
graphenwesen, die technischen Beamten I. Klasse beim Telegral'hen. 
wesen. 

b) bei den K f'eisdirektionen : 
Die Telegrapheninspektoren. 

111. Be801dungskl888e (4000-7200 Fr(ls.). 

1. Gehaltsstufe (5000-7200 Fres.): 
a) bei der Generaldif'ektion: 

Keine. 

b) bei den Kreisdirekticmen: 
Die Betriebsinspektoren, die Bahnhofinspektoren. 

2. Geh alts s tu f e (4600-6600 FlOs.): 

a) bei der Generaldirektion : 
Der Vorstand der'Zentralwagenkontrolle, der Oberrepartiteur. 

b) bei den Kf'eisdirektiofum: 
Die Bahnhofsvorstände I. Klasse, die LagerhaUilverwalter I. KIAMe, der 

Vorstand der Dampfbootverwaltung. 
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3. Gohaltsstufe (4000-6000 I·'ros.): 
n) llei der GC1I.Craldirektion: 

Die Betriebsinspoktoren 11. Klasso. 
11) bei den Kreisdirektionen : 

Die Stellvertreter der Bahnhofinspektoren, die Gütorvel'waltol', elio 81.(111. 
vertreter der Telegrapheninspektoren. 

IV. B8so1dungsklass8 (2500-5500 FroR.). 
1. Go hai t s s t u f e (3500-5500 Fros.): 

a) bei der Generaldirektion : 
Der Bureanohef beim Oberbetriebsohef, der Stellvertreter des Vorstande R 

der Zentralwagenkontrolle, der Stellvertreter des Oberrepartitt>u'R, 
der Bureauohef beim Obe rtelegrapheninspektor, die Ingenieure I I. Klassll 
beim Telegraphenwesen, die teohnischen Beamten 11. Klasse beim 
Telegraphenwesen. 

11) bei den Kreisdirektionen : 
Die Bahnhofvorstände 1I. Klasse, die Chofs I. Klasse der Güterexpo

ditionen, die Lagerhausverwalter 11. Klasse. 
2. Geh alt s s t u fe (3300-5300 Fros.): 

a) bei der Generaldirekticm: 
Die Bureauohefs der Zentralwagenkontrolle, die Teohniker I. Klasse 

beim Telegraphenwesen. 
b) bei den Kreisdirektionen : 

Die Bureauohefs bei den Betriebschefs, die Vorstände der Rangiorbahn. 
höfe, die Stellvertreter der Bahnhofvorstände I. Klasse. 

3. Go hai t s 9 t u fe (3300-5100 FroB.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Die Repartiteure I. Klasse. 
b) bei den Kreisdirektionen : 

Die Reohnungsführer bei den Betriebschefs, die Bahnhofvomt.&ndo 
111. Klasse, die Obergütersohaffner I. Klasse, die Teohniker I. KlaSBo 
beim Telegraphenwesen. 

4. Geh alt s s t u fe (3000-4800 Fros.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Die Bureaugehilfen I. Klasse. 
b) bei den Kreisdirektionen : 

Die Souchefs I. Klasse. die Stellvertreter der Bahnhofvorstände 11. KlaBBe, 
die Stellvertreter der Güterverwalter. die Chefs 11. KlaBBe der Güter· 
expeditionen, der Stellvertreter des Vorstandes der Dampfbootver. 
waltung. 

5. Geh alt s s t u fe (2700-4500 Fros.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Keine. 
b) bei den Kreisdirektionen : 

Die Bureaugehilfen I. Klasse, die Stationsvorstände I. Klasse, die Chefs 
der Einnehmereien, die Stellvertreter der Chefs I. Klasse der Güter· 
expeditionen. 
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6. Geh alts s t u f e (2 500-4 200 Fros.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Die Repartiteure II. Klasse, die Techniker II. Klasse beim Telagmphon. 
wesen. 

b) bei den Kreisdirektionen : 
Die Souchefs II. Klasse, die Stellvertreter der BahnhofvorstAnde II I. Klasse, 

die Chefs der Stationsbureaus, die Chefs der Gepäckexpeditionen. 
die CheffJ der Telegraphenbureaus, die Chefs III. Klasse der Güter· 
expeditionen, die Bureauchefs I. Klasse der Güterexpeditionen, die 
Rechnungsführer I. Klasse der Güterexpeditionen, die Einnehmer 
I. Klasse, die Obergüterschaffner II. Klasse, die ZolldeklaranteIl I. Klasse, 
die Stellvertreter der Lagerhausverwalter, die Buchhalter der Lager. 
häuser, die Techniker II. Klasse beim Telegraphenwesen. 

V. Besoldungsklasse (2 100-3 800 Frcs.). 

1. Gehaltsstufe (2300-3800 Frcs.): 
a) bei der GeneraZdirektion: 

Keine. 
b) bei den Kreisdirektionen : 

Die Oberzugführer. 
2. Gehaltsstufe (2200-3600 Frcs.): 

a) bei der GeneraZdirektion: 
Pie BureaugehiHen II. Klasse. 

b) bei den Kreisdirektionen : 
Die Bureaugehilfen II. Klasse, die Stationsvorstände 11. Klasse, die 

StationsgehiHen I. Klasse, die Gepäckexpedienten I. Klasse, die Tele· 
graphisten I. Klasse, die .sureauehefs II. Klasse der Güterexpe· 
ditionen, die Rechnungsführer II. Klasse der Güterexpeditionen, die 
Zolldeklaranten 1I. Klasse, die Stellvertreter der Obergüterschaffner, 
die Gütel'expeditionsgehilfen I. Klasse, die Lagerhausgehilfen I. Klasse. 
die Dampfbootkapitäne. 

3. Gehaltsstufe (2100-3400 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Keine. 
b) bei den Kreisdirektionen : 

Die Chefs der Wagenkontrollbureaus, die Chefs der Schriftenkontroll· 
bureaus, die Einnehmer II. Klasse. 

VI. Besoldungsklass8 (1 600-3 100 Frcs.). 

1. Gehaltsstufe (2000-3100 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Die teohnischen Gehilfen I. Klasse beim Telegraphenwesen. 
b) bei den Kreisdirektionen : 

Die Stationsvorstände IH. Klasse, die Rangiermeister I. Klasse, die 
Portiers I. Klasse, die Zugführer, die technisohen Gehilfen I. Klasse 
beim Telegraphenwesen, die Aufseher elektrisoher Anlagen. 
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2. Geh alt s s t u f e (1 800-2 900 Frcs.): 
a) bei def' GeneraZdirektion : 

Die Bureaugehilfen IB. Klasse. 
b) bei den Kreisdirektionen : 

Die Bureaugehilfen III. Klasse, die Stationsgehilfen 11. Klasse, die Ge
päckexpedienten 11. Klasse, die Telegraphisten 11. Klasse, die Wagen
kontrolleure I. Klasse, die Schrütenkontrolleure I. Klasse, die Güter
expeditionsgehilfen 11. Klasse, die GüteTschaffner I. KlaSlje, die Lager
hausgehilfen 11. Klasse, die Magaziner der Lagerhäuser, die Gruppen
führer beim Telegraphenwesen, die Magaziner beim Telegraphenwesen, 
die Monteure beim Telegraphenwesen. 

:I. Geh alt S 8 t u f e (1 600-2 700 Frcs.): 
a) bei def' Generaldirektion : 

Die technischen Gehilfen II. Klasse beim Telegraphenwellcn. 
b) bei den Kreisdirektionen : 

Die Einnehmer 111. Klasse, die Rangiermeister 11. Klasse, die Portier., 
11. Klasse, die technischen Gehilfen 11. Klasse beim Telegraphen
wesen. 

Vll. Bosoldungaklasso (1 400-2 500 Fros.). 

1. Geh alt 88 t u f e (1 600-2 500 Fros.): 
a) bei der GeneraZdirektion: 

Die Bureaugehilfen IV. Klasse. 
/I) bei den Kreisdirektionen : 

Die Bureaugehilfen IV. Klasse, die Stationsgehilfen 111. Klaase, die Ge
päckexpedienten III. Klasse, die Telegraphisten III. Klasse, die Vor
arbeiter beim Gepäokdienst, die Vorarbeiter beim Rangierdienst, die 
Güterexpeditionsgehilfen III. Klasse, die Gütersohaffner 11. KlaBBe, die 
Vorarbeiter I. Klasse beim Güterdienst, die Frachteinzüger, die Lager
hausgehilfen 111. Klasse, die Weichenwärter I. Klasse, die Barrieren
wärter I. Klasse, die Signalwärter I. Klasse, die Blookwärter I. Klasse, 
die DrehsoheibenwArter I. Klasse, die Sohiebebühnenwärter I. Klasse, 
die Kondukteure, die Beleuchtungswärter I. Klasse, die Dampfboot
steuerleute, die Magazingehilfen beim Telegraphenwesen, die Linien. 
arbeiter beim Telegraphenwesen. 

2. Geh alt 88 t u f e (1 500-2 400 Frcs.): 
a) bei der GeneraZdirektion : 

Keine. 
b) bei den Kreisdirektionen : 

Die Wärtervorstände, die Haltestellenvol8tände, die Wagen kontrolleure 
11_ Klasse, die Schriftenkontrolleure 11. Klasse, die Portien III. Klasse, 
die Lampisten I. Klasse, die Rangierarbeiter I. Klasse, die Vorarbeiter 
11. Klasse beim Güterdienst, die Vorarbeiter der Lagerhäuser, diE' 
Trajektkahnführer, die Sohleppsohifführer, die Dampfbootkassierer. 

3. Geh alt s 8 t u f e (1 500-2 300 Fros.): 
a) bei der Generaldirektion .-

Keine. 
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1/) bei m-n Kreisdirektioncn: 
Die Ausläufer, die Weiohenwäl'ter 11. Klasse, die Bal'rierunwärtor 11. Klasse, 

die Signalwirter 11. Klasse, die Blookwirter 11. Klasse, die Drohsoheiben· 
wärter 11. Klasse, die Schiebebühnen wärter 11. Klasse, die Gepäok. 
arbeiter I. Klasse, die Eilgutarbeiter I. Klasse, die Beleuchtungswäl't('r 
11. Klasse. 

4. Geh alt S S t u f e (I 400-2 200 Fros.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Keine. 
b) bei den Kreisdirektionen : 

Die Rangierarbeiter 11. Klasse, die Güterarbeitm' I. Klasse, dio Naoht· 
wäohter, die Lampisten 11. Klasse, die Lagerhausarbeiter I. Klasse, 
die Bremser, die Dampfbootuntersteuerleute, 

ö. Gehaltsstufe (1400-2000 Fros.): 
a) bei der Genermdirektion: 

Keine. 
b) bei den K reisdirektio1ien : 

Die Gepiekarbeiter 11. Klasse, die Eilgutal'beiter 11. Klasse, die Gütei'. 
arbeiter. 11. Klasse, die Lagerhausarbeiter 11. Klasse, die Matrosen. 

6. Geh alt s s t u f e CI 400-1 700 Frcs.): 
a) bei der GenermtJirektion: 

Keine. 
b) bei den Kreisdirektionen : 

Die Putzerinnen, die Wärterinnen. 

D. Fahr- und Werkstittedi eßst. 
11. Bosoldungsklasstl (5200-11 000 Fros.), 

1. Geh alt s s t u f e (8000-11 000 Fros.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Der Obermasohineningenieur, der Oberillgenieur für elektrisohe Zug. 
förderung. 

b) bei den Kreisdirektionen : 
Keine. 

2. Gehaltutufe (7000-10000 Fres.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Die Stellvertreter des Obermasohineningenieurs, der Stellvertreter des 
Oberingenieurs für elektrisohe Zugförderung. 

") bei den Kreisdirektionen : 
Die ObermasohineningeJ!,ieure. 

3. Geh al tss t u f e· (6000-9000 Fros.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Die Ingenieure I. Klasse als technisohe Bureauvorstände, 
b) bei den Kreisdirektionen : 

Die Stellvertreter der Obermasohineningenieure, die Werkstittenvor· 
stAnde I. Klasse. 
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4. Geh alt 88 t u f e (5 200-8 000 .I!'ros.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Die Ingenieure I. Klasse, die teohnisohen Beamten I. Klasse, die }'ahr. 
dienstinspektoren I. Klasse. 

b) bei den K reisairektionen : 
Die Ingenieure J. Klasse als teohnisohe BUl'eauvorstände, dio WOl'k. 

stättenvorstände 11. Klasse, die Stellvertreter der Werkstättoll vor· 
stände I. Klasse. 

III. Besoldungsklass8 (4000-7200 l!'l'OS.). 

I. Geh al t s s t u f e (5000-7200 Fros.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Keine. 
b) bei den Kreisairektionen: 

Die Ingenieure I. Klasse, die teohnisohen Beamten I. Klasse, die Fnhr· 
dienstinspektoren. die Stellvertretel' del'W el'kstiitten vorstände JI . Klasse. 

2. Geh alt s s t u f e (4, 600-6 600 Fros.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Keine. 
h) bei den Kreisairektionen: 

Die Depotohefs I. Klasse. 

3. Gehaltsstufe (4000-6000 FrOR.): 
a) bei der Generalairektion : 

Die Fahrdienstinspektoren 11. Klasse. 
b) bei den Kreisdirektionen : 

Keine. 

IV. B8soldungsklass8 (2500-5500 Fl'l.'s.). 

1. Geh alt s s t u f e (3500-5500 Fros.): 
a) bei der Generalairektion : 

Die Ingenieure 11. Klasse, die teohnischen Beamten 11. Kla.sse, der 
Bureauohef des Obermasohineningenieurs. der Bureauohef des Ober· 
ingenieurs für elektrische Zugförderung. 

,~) bei den Kreisdirektionen : 
Die Ingenieure 11. Klasse, die teohnischen Boamten 11. Klasso, die Depot. 

chefs 11. Klasse, die Wagenmeister. 

2. Gehaltsstufe (3300-5300 Fros.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Die Techniker I. Klasse. 
b) bei den Kreisairektionen: 

Die Stellvertreter der Depotohefs I. Klasse, die Bureauchefs der Ober. 
maschineningenieure. die Bureauchefs der Werkstätton, die Buohhalter 
der Werkstätten. 

3. Gehaltsstufe (3300-5100 Fres.): 
a) bei der Generalairektion : 

Kl.'ine. 
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b) bei den Kreisdirektionen : 
Die Rechnungsführer bei den Oberma.'lchineningenieuren, die Rechnungs. 

führer der Werkstä.tten, die Techniker I. Klasse, die Werkführer I. KJa'4l\c, 
die Oberlokomotivführer. 

4. Geh alt s s t u f e (:1 000-4 800 Pres.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Die Bureaugohilfen I. Klasse. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Die Depotchefs III. Klasse. 

fi. Geh 110 I t s s t ufo (2 700-4 500 }'rcR.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Keine. 
h) bei den Kreisdirektionen : 

Die Bureaugehilfen I. Klasse (auch als Chefs der Workstättenmagazine), 
die Stellvertreter der Depotchefs 11. Klasso, ditl Wllrkführer 11. KlaSRe. 

H. Geh alt s s t u f e (2500-4200 Prc8.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Die Teohniker II. Klasse. 
lJ) bei den Kreisdirektionen : 

Die Teohniker II. Klasse. 

v. Bosoidungskll1s8C (2 100-3 ROO PI·tlR. 

1. Geh alt s 8 t u f e (2300-3800 Prcs.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Keine. 
IJ) bei den Kreisdirektionen : 

Die Handwerksmeister I. Klasso dor Werkstätten. dill Chofvisitour,'. 
die Zugkontrolleure. 

2. Geh alt s 8 t u f e (2200-3600 Fres.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Die Bureaugehilfen 11. Klasse. 
h) bei den Kreisdirektionen : 

Die Bureaugehilfen 11. Klasse (auch als Chefs der WnrkRtättenmngllozin,'). 
die Lokomotivführer. 

3. Gehaltsstufe (2100-3400 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Keine. 
b) bei den Kreisdirektionen : 

Die Wagenvisiteure I. Klasse. 

VI. Bosoldungsklasso (1600-3 100 I<'ros.). 

1. Geh alt s s t u f e (2 000-3 100 Frcs.): 
Il) bei der Generaldirektion : 

Die tedlDischen Gehilfen I. KIBBse. 
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b) bei dm KreiBdireldionen: 
Die teohnisohen Gehilfen I. Klasse, die Aufseher I. Klasse elektrisoher 

Anlagen und Ladestationen, die Gasmeister. die Magaziner, die Hand
werksmeister 11. Klasse der Werkstättl'n, die Monteure der Work
stätten. 

2. H e hai t s s t u f e (1 800-2 900 Frcs.): 
a) bei der Oeneralttirektion: 

Die ßureaugehilfen III. Klasse. 
b) bei den K ,eisdi"ektionen : 

Die BureaugehiHen 111. Klasse, die Wagenvisiteure H. Klasse, die Magazin
gehilfen I. Klasse, die llotorwagonführer, die Dampfbootmasohinistl'lI. 

a. Gehaltsstufe (1600-2700 Frcs.): 
a) bei der Gell.eralttirektion: 

Die technisohen Gehilft\1l 11. Klasse. 
b) bei den K,eisdirektionen: 

Die technischen Gehilfen 11. Klasse, die Aufseher 11, Klasse elektrischN' 
Anlagen uml Ladestationen, die Hilfsmonteure und Spezialarbeit~'r 

der D~potwerkstätten, die Vorarbeiiol' I. Klallse, IHo Portiers Ifol' 
Werkstätten, 

VII. Bosoldungsklasse (I 400-2 5()O·I~rcs.), 

1. H 0 hai t s s t u f e (1 600-2 500 Fros.): 
a) bei der Generalttirektion: 

Die Bureaugehilfen IV. Klasse. 
11) bei den K,eisdirektionen: 

Die Bureaugehilfen IV. Klasse, die VisiteUl'gehilfcn, die Depothaluf
werker I. Klasse, die Magazingehilfen 11. Klasse, die Drohscheih"n
wärter I. Klasse, die Sohiebebühnenwii,l'ter I. Klaslle, die UolellchtullgK
wärter I. Klasse, die Lokomotivheizer. 

2. G Il hai t s s t u f l1 (1 500-2 400 Frcs.): 
f&) bei der Generalttirektion: 

Keine. 
11) bei den K,eisdireldionen: 

Die Vorarbeiter 11. Klasse, die l~ülll'el'gehilf(Jn eil!' Ilon dl\kl.rhw}lIIn 
Betrieb. 

3. Geh alt s s t u f e (1500-2300 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion : 

Keine. 
b) bei den K,eisdirektionen: 

Die Ausläufer, die Fahrdienstarbeiter I. Klasse, die De}lOthandwork('r 
11. Klasse, die Drehscheibenwii,l'ter II. Klasse, dio Schicbohühßl'!I
wärter 11. Klasse, (lie Belel1chtl1n~swii.l'tor 11. Klasse, die GllsmacJwr, 
die Dampfbootheizer. 

4. c;. e hai t s s t u f e (1 400-2 200 Prc9,): 
(1,) bei der Ge,&eraldirektion: 

Keine. 
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b) bei den Kreisdirektionen : 
Die Nachtwächter. 

5. Geh alt s s t u f e (1 400-2 000 Frcs.): 
a) bei der GeneraZdirektion : 

Keine. 
b) bei den Kreisdirektionen : 

Die Fahrdienstarbeiter II. Klasse. 

6. Gehaltsstufe (1400-1700 Frcs.): 
Keine. 

* * * 
In diesen Gehaltsansätzen sind die Nebenbezüge für das Lokomotiv-. 

Zug- und Dampfbootpersonal nicht inbegriffen; dagegen sind in denseihen 
die für Dienstwohnungen angerechneten Mietbeträge enthalten. 

Vorstehende Gehaltsordnung tritt am 1. April 1912 in Kraft. 

Be r n. den 27. Juni 1911. 




